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Karlsruhe , St . Juli IÄOK.

Sadilcher Landtag.
— Zweite Lämmer . —

tS8 . öffentliche Sitzung
am Samstag den 28 . Juli 1906 .

Tagesordnung :
Anzeige neuer Eingaben . Sodann
>. Beratung des mündlichen Berichts der Kommission für

Justiz und Verwaltung über den Entwurf eines Gesetzes zur
Abänderung des Gesetzes, die Ausführung des Bürgerlichen
Gesetzbuchs betreffend , vom 17 . Juni 1899 ( Drucksache Nr . 74 ) .
Berichterstatter : Abg. vr . Schneider .

2 . Beratung des Berichts der Sonderkommission über den Ge¬
setzesvorschlag der Abgg . Fehrenbach und Genossen , betreffend die
teittveise Aufhebung der Gesetzes vom 19 . FÄruar 1874 über
die Aenderung einiger Bestimmungen des Gesetzes vom 9 . Ok¬
tober 1860 , die rechtliche Stellung der Kirchen und kirchlichen
Vereine im Staate betreffend ( Drucksache Nr . 57 ) , sowie den
tlnterantrag der Abgg . Schmidt - Breiten und Genossen dazu,
( Drucksache Nr . 57a ) — Drucksache Nr . 57d Berichterstatter :
Abg. Büchner .

8 . Beratung des mündlichen Berichts der Kommission für
Justiz und Verwaltung über den Antrag der Abgg . Bechtold und
Genossen, die Gewährung von Tagegeldern an Geschworene und
Schossen betreffend ( Drucksache Nr . 27 ) . Berichterstatter : Abg.
1>r . Frank .

4 . Beratung des Antrags der Abgg . Neuwirth und Genossen ,
die Gewährung von Beihilfen an Kriegsteilnehmer betreffend
( Drucksache Nr . 55 ) .

Am Regierungstisch : Staatsminister und Mi¬
nister der Justiz , des Kultus und Unterrichts , Or . Frhr .
b . Tusch , Ministerialrat I) r . R e i ch a r d t .

Präsident 1 >r . Wilckens eröffnet die Sitzung kurz
nach bst 10 Uhr . ,

Es liegen keine Einläufe vor .

Mit Zustimmung des Hauses wird sofort in Ziffer 2
der Tagesordnung eingetreten.

(Zunächst erhält das Wort der '

Berichterstatter Abg . Büchner (Zeutr . ) : Namens
Ihrer Sonderkommissiou zur Beratung des Gesetzesvor
schlagtz des Abg . Fehrenbach und der übrigen Abgeordne-

i ten der Zentrumsfraktion , betreffend die teilweise Aufhe-
; bung des Gesetzes vom 19 . Februar 1874 über die Aen -
M derung des Kirchengesetzes vom 9 . Oktober 1860 , habe
^ ich die Ehre, Ihnen folgenden Bericht zu erstatten .

Es ist Ihnen bekannt, daß die Z e n t r u m s f r a k -
li o n folgenden G e s e tz e s v o r s ch l a g eingebracht hol :

„ Die 88 16b und 16c des Gesetzes vom ( 9 .
Februar 1871 über die Aenderung einiger Bestimmun¬
gen des Gesetzes vom 9 . Oktober 1860 , die rechtliche Siel
lung der Kirchen und kirchlichen Vereine im Staate be¬
treffend, werden aufgehoben .

"
Es ist Ihnen auch bekannt, daß dieser G e s e tz e S -

Vorschlag bereits Gegenstand der öffent¬
lichen Verhandlung gelegentlich d e r B e -
ratnng des K u l t u s b u d g et s war , daß damals
aber die Angelegenheit keine definitive Erledigung ge-
fnnden hat , sondern zur Beratung an eine Kommission
von 1l Mitgliedern verwiesen worden ist, übrigens zu¬
gleich mit einem Unterantrag der Abgg . Schmidt u . Gen . ,
der dahin ging, daß lediglich der 8 16b lit . a u . 16c aufge¬
hoben , dagegen der 8 l6b lit . b bestehen bleiben soll .
Der gedruckte Bericht über die Verhandlungen der Kom-
mission ist erst seit zwei Tagen in den Händen der Mit¬
glieder des Hohen Hauses ; es ist deshalb anzunehmen ,
daß die meisten der Herren nicht in der Lage waren , sich
eingehend mit demselben zu befassen . Deshalb wird
zweckmäßig sein , wenn ich wenigstens die Hauptsache ans
diesem Bericht hier mündlich wiederhole.

Das Gesetz vom Jahre 1860, das durch die No¬
velle vom Jahre 1874 abgeändert worden ist , bildet be¬
kanntlich die Grundlage für das rechtliche
Verhältnis zwischen Staat und Kirche in
Baden und ist insofern an Stelle der vom Landtag als
rechtsbeständig nicht anerkannten Konvention mit dem
päpstlichen Stuhl getreten. Trotz dieser grundlegenden
Bedeutung des Gesetzes hat es bereits durch die Novelle
vom Jahre 1874 eine Abänderung erfahren , und zwar
deshalb, weil seine Bestimmungen, wie es in den Motiven
der Negierung heißt, teils zu enge gefaßt gewesen seien ,
so daß sie hätten umgangen werden können, teils der er-
forderlichen Schutzmittel entbehrt hätten , so daß Zuwider
Handlungen nicht hätten geahndet werden können. Zn
den elfteren Bestimmungen waren die 88 9 und 12 des
Gesetzes gerechnet worden, was in der Hauptsache einer¬
seits die Einführung eines Staatsexamens für die Theo¬
logiekandidaten zum Nachweis einer allgemein wissen
schaftlichen Votbildung , anderseits die Aufhebung der
Knabenseminare und des theologischen Konvikts zur Folge
hatte.



2724

Dem behaupteten Mangel an Strafmitteln sollte durch
Artikel 3 der Novelle abgeholfen werden, der dem Gesetz
vom Jahre 1860 die 88 16 a bis 6 hinzufügte , also insbe¬
sondere auch die Paragraphen , um deren Aufhebung es
sich gegenwärtig handelt .

Die Aufgabe aller durch Artikel 3 der No¬
velle ein geführten Bestimmungen ist , die
Grenzen der gei st lichen Amtsgewalt ge¬
genüber der staatlichen fe st zusetzen und die
tt e b er ? chre i tung derselben mit Strafe zu be¬
legen . Bis zum Jahre 1874 hatte man sich in dieser Hin¬
sicht mit den allgemeinen Strafmitteln begnügt , die das
Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich bot. Bei Einfüh¬
rung dieses Gesetzbuches hatte die Regierung zwar schon
versucht , ähnliche Strafbestimmungen in der badischen
Gesetzgebung unterzubringen , wie sie nachmals durch die
Novelle von 1874 eingeführt worden sind .

Man ist aber damals wieder davon abgekommen, weil
man der Auffassung huldigte , daß diese badischen Be¬
st im m ungen in Widerspruch stünden mit dem
8 2 des Reichs einführungsgesetzes zum
Strafgesetzbuch , der bekanntlich den Grundsatz
ausstellt: „Reichsrecht bricht Landrecht".

Ich will nun gleich zu den einzelnen Para¬
graphen übergehen und werde mit dem § 16 a sofort
fertig sein , weil er von dem Antrag der Zentrumssrak -
tion nicht getroffen wird . Warum das nicht geschehen ist,
habe ich als Berichterstatter nicht zu erörtern . Ich kann
aber auf das verweisen, was in der öffentlichen Verhand¬
lung von dem Herrn Wg . Kopf ausgeführt worden ist.
Dagegen sind es die beiden folgenden Paragraphen , die
unter den Antrag der Zentrumsfraktion fallen , die 88 166
und 16c .

Um Ihnen das Verständnis des folgenden in meinem
Vortrag und auch der sich etwa anschließenden Debatte
zu erleichtern, wird es nicht zu umgehen sein , daß ich
Ihnen die Paragraphen wörtlich vorlese. Der 8 16 6
lautet :

„Geistliche , welche kirchliche Straf - und Zucht¬
mittel verhängen oder verkünden, geistliche Ver¬
sprechungen oder Drohungen anwenden:

a . um zur Unterlassung einer Handlung
zu bestimmen, zu welcher die Staatsgesetze oder die
von der Obrigkeit innerhalb ihrer gesetzlichen Zu¬
ständigkeit erlassenen Anordnungen verpflichten,

b . um dieAusübung oderNich tau s Übung
öffentlicher Wahl - oder Stimmrechte
in bestimmter Richtung herbeizusühren ,

werden mit Geldstrafen von 60 bis 600 Mark , in schwere¬
ren oder in wiederholten Fällen mit Geldstrafen bis zu
1500 Mark oder mit Gefängnis bis zu einem Jahr be¬
straft . Gleiche Strafen treffen Geistliche , welche kirchliche
Straf - oder Zuchtmittel verhängen oder verkünden, we¬
gen der Vornahme von Handlungen , zu
denen die Staatsgesetze oder Anordnungen der zuständi¬
gen Obrigkeit verpflichten, oder wegen der in einer
bestimmten Richtung erfolgten Ausübung oder
Nichtausübung öffentlicher Wahl - oder
Stimmrechte .

"
§ 16 c lautet :
„Geistliche , welche aus Anlaß öffentlicher Wahlen ihre

kirchliche Autorität anwenden , um auf die Wahlberechtig¬
ten in einer bestimmten Richtung einzuwirken, werden an
Geld von 60 bis 600 Mark bestraft .

"
Der Hauptunterschied zwischen den beiden Pa¬

ragraphen ist der, daß der 8 16 k den Mißbrauch der
geistlichen Amtsgewalt treffen will , der § 16 c
aber den Mißbrauch der geistlichen Autorität .
Ter Zweck beider Paragraphen ist nach den Motiven
der Regierung ein doppelter . Einmal sind sie bestimmt,
den Grundsatz des Absatz 2 8 13 des Kircheri¬

tz esetz es durchzuführen , wonach keine Kirche be- §
rechtigt ist , aus ihrer Verfassung oder Verordnung Befug¬
nisse abzuleiten, welche mit der Hoheit des Staates in
Widerspruch stehen . Diesem Zweck zu dienen ist speziell ^
der Z 16b lit . a bestimmt. In erster Linie mag dabei derGe¬
setzgeber an das durch die Kirchengesetznovelle und früher i
schon durch landesherrliche Verordnung eingeführte -
Staatsexamen der Theologen und . an das von der Kurie
erlassene Verbot, sich demselben zu unterziehen, gedacht
worden sein . Der andere Zweck der fraglichen Gesetzbe-
stimmungen ist der, daß die Bürger bei Aus¬
übung der Wahlen vor kirchlicher Beein¬
flussung möglich st sicher ge st eilt werden soll¬
ten . Diesem Zweck sollen speziell die KZ 16b lit . b u . 16b
llt . c dienen. Doch war es nicht von vornherein die Absicht
der Regierung , so weit zu gehen, wie es später durch den
8 16c des Gesetzes geschehen ist . Der 8 16c hat nämlich im
Regierungsentwurf folgenden Wortlaut gehabt :

„Geistliche , welche in öffentlichen Vorträgen
in einer Kirche oder einem anderen zu religiösen
Versammlungen bestimmten Orte aus Anlaß öffentlicher
Wahlen auf die Wahlberechtigten in bestimmter Richtung
einzuwirken suchen, werden an Geld von 60 bis 600 Nt .
bestraft.

"
Die Fassung, die der 8 16c schließlich erhalten hat , rührt

von der Z w e i t e n K a m m er her. Es ist ohne weiteres >
ersichtlich, daß der Paragraph , wie er jetzt vorliegt , er¬
heblich weiter geht , als die Regierung ursprüng¬
lich beabsichtigt hat . Die Erste Kammer trug des¬
halb auch anfänglich Bedenken , der Fassung der
Zweiten Kammer beizutreten, und ., ihr Berichterstatter,
Oberhofgerichtspräsident Hildebrandt , hat diesen >

'
Bedenken mit folgenden Worten in seinem Berichte AuS - j
druck verliehen : „Es bedarf keiner Ausführung , daß man ^
mit der Fassung der Zweiten Kammer viel weiter ge- !
gangen ist , als die Regierungsvorlage wollte, und es isi s
auch unzweifelhaft , daß die hier vorgeschlagene Aende - -
rung eine zuvage , sürdieAnwendungschwie - ?
rigeBestimmung enthält . Es ist schwer, zu sagen,
wann ein Geistlicher nicht in kirchlicher Autorität auftritt ,
wann er an anderen als au den im Entwurf genannten
Orten erscheint , und ans der anderen Seite ist ihm, da er
wahlberechtigt und wählbar ist , eine Besprechung mit an¬
deren zur Vornahme einer Wahl unbenommen .

"
Tie Erste Kammer kam aber schließlich über dieses Be- s

denken hinweg und hat den Paragraphen so angenom - k
men, wie die Zweite Kammer ihn vorgeschlagen hat . ..

Ich komme zu den zwei letzten Paragraphen , die durch -
Artikel 3 der Novelle von 1874 in das Kirchengesetz ein - :
gefügt worden sind, zu den §8 16 6 und 16 e, die Straf¬
bestimmungen enthalten für den Fall der w ie d e rh o l -
ten Verfehlung gegen die 88 16 a bis c und auch
gegen eine Anzahl Paragraphen des Reichsstrafgesetz¬
buches . Ich kann aber über diese beiden Paragraphen
ebenfalls rasch hinweggehen, weil sie bereits ausgehoben
worden sind , und zwar durch die Novelle vom 6 . Juli
1888 . Durch dieselbe Novelle ist übrigens auch wieder die
Errichtung des theologischen Konvikts und von Knaben-
seminarierr gestattet worden, und schon etliche Jahre frü¬
her ist das Staatseamen für die Theologen ,das soge¬
nannte Kulturexamen , wieder aufgehoben worden, so daß
also , von dem 8 16^ abgesehen , von der Novelle
von 1874 nurnoch die beiden angefochtenen

, 88 16 b und 16cinKraft sind .
Auch diese beiden Paragraphen haben anfänglich eine

heftige Opposition gefunden, sowohl in der Kammer , wie
außerhalb derselben . Insbesondere hat sich auch die
Erzbischöfliche Kurie gegen dieselben gewendet
in einer Denkschrift vom 24 . Januar 1874 . Sie
hat darin ausgeführt , daß die Strafbestimmungen des
Art . 3 der Novelle in dreifacher Hinsicht unzulässig seien . »



Einmal verletzten sie die Grundsätze des Rechtsstaa¬
tes , wonach die Staatsgewalt keine absolute sei, sondern
die Grundgesetze der Gerechtigkeit zu respektieren habe,
und deshalb insbesondere nichts gebieten oder verbieten
dürfe , was gegen die religiöse Pflicht verstoße. Sie ver¬
stießen aber auch gegen den 8 18 der Verfassung , der
Glaubens - und Gewissensfrech eit garantiere , also garan¬
tiere, zu glauben und zu beobachten, was die Kirche lehre
und vorschreibe bezüglich des Dogmas , des Kultus , aber
auch der Verfassung und der Jurisdiktion . So¬
dann widersprächen die genannten Bestimmungen den
Grundsätzen des S tr afrech ts . In erster Linie wurde
auch wieder darauf abgehoben , daß sie in Widerspruch
stünden mit dem 8 2 des Reichseinführungsgesetzes zum
Strafgesetzbuch, dann wurde aber auch darauf abgehoben,
daß diese Bestimmungen im Gegensatz stünden zum ober¬
sten Grundsatz des Strafrechts , daß nämlich nur Rechts-
Verletzungen unter Strafe gestellt werden sollten,
niemals aber im Bewußtsein des Rechts
und der Pflicht vollzogene Handlungen ,
wie die Tatbestände der W 16 b und c, von denen der
Kommissionsbericht der Zweiten Kammer selbst sage , oaß
sie an sich erlaubte Handlungen darstellten . — Es ge¬
schieht das bei der Gelegenheit , wo der Nachweis versucht
wird, daß der Erlassung der Strafbestimmungen des Ar¬
tikels 3 der 8 2 des Reichseinführungsgefetzes zum Straf¬
gesetzbuch nicht im Wege stünde . Es wird in dem Bericht
zu diesem Zweck u . a . ausgeführt : „Wohl fänden sich im
Strafgesetzbuch ähnliche Tatbestände wie in F 16 b und c,
aber sie unterschieden sich wesentlich von diesen, weil hier
an sich erlaubte Handlungen unter Strafe gestellt wür¬
den , während dort nur solche Handlungen bestraft wür¬
den , die schon an sich unerlaubt seien .

" — Drittens wendet
sich die Erzbischöfliche Kurie deshalb gegen die fraglichen
Strafbestimmungen der Novelle von 1874 , weil sie ge¬
eignet seien, Lehre , Verfassung und Freiheit
der Kirche zu untergraben , insbesondere inso¬
fern, als sie ihr die Handhabung der Kirchenzucht ent¬
zögen und so Klerus und Gläubige von ihr unabhängig
machten , um sie dafür in die Abhängigkeit des Staates
zu bringen .

So heftig aber die Opposition ursprünglich war , so
wenig Aufsehen haben nachträglich die fraglichen Straf¬
bestimmungen gemacht ; sie kamen nur selten zur An¬
wendung und sind schließlich fast in Vergessenheit
geraten . Im letzten Jahre ist nun aber auf einmal
gegen 7 Geistliche , die sich an der Wahlagitation beteiligt
hatten , auf Grund dieser Strafbestimmungen ein Straf¬
verfahren eingeleitet worden , und das war die Veran¬
lassung für die Antragsteller , den Gesetzesvorschlag , um
den es sich hier handelt , einzubringen.

Wenn ich nun den Gang der Verhandlungen
schildere , so will ich dabei nicht unterscheiden zwischen dem,was seinerzeit hier im Hohen Hause und dem , was in
der Kommission verhandelt worden ist , sondern ich werde
dre Gründe für und wider im Zusammenhang zuIhrer Kenntnis bringen. — Seitens der Antragsteller
ist zunächst darauf hingewiesen worden , daß die Kirchen¬
gesetznovelle von 1874 ein Kampfgesetz sei , was
schon daraus hervorgehe , daß inzwischen alle anderen
Bestimmungen bis auf eine wieder aufgehoben worden
seien. Der 8 16 b lit . a speziell sei überhaupt von keiner
praktischen Bedeutung mesir , weil er ja
erlaffen worden sei hauptsächlich mit Rücksicht auf das
sogenannte Kulturexamen , dieses Kulturexamen aber in¬
zwischen wieder fallen gelaffen worden sei . Als Haupt¬
grund für die Aufhebungen der fraglichen Bestimmungenwird aber der Ausnahmecharakter der beiden 88 16 b
und 16 e bezeichnet.

Was zunächst den 816b betreffe , so seien Straf¬
oder Zuchtmittel , Versprechungen oder Droh¬
ungen zwecks Wahlbeeinflussung oder zwecks Verhinderung
einer Handlung , zu der die Staatsgesetze verpflichten , wie
auch Straf - und Zuchtmittel wegen Vornahme einer sol¬
chen Handlung oder wegen einer in bestimmter Richtung
erfolgten Ausübung oder Nichtausübung des Wahlrechts
ebensowohl denkbar bei Laien wie bei Geist¬
lichen . Kein Gesetz weder im Reiche noch in Baden
stelle aber einen anderen Stand unter ähnliche Bestimm¬
ungen, wie die Geistlichen durch die 88 16 b und o ge¬
stellt seien. Was von 8 16 b gelte in dieser Richtung,
das gelte in noch höherem Maße von 8 16 o , der schon
die Anwendung der bloßen Autorität bestrafe ,
wenn sie zwecks Beeinflussung öffentlicher Wahlen geschehe .
Denn nicht nur die Geistlichen besäßen Ansehen und Ein¬
fluß, sondern auch noch andere Personen , es denke aber
niemand daran , sie deshalb unter das Strafgesetz zu stellen .

Weiter wurde hervorgehoben , der 8 16 o verdiene aber
auch aufgehoben zu werden wegen seiner dehnbaren
Fassung , die den Geistlichen die Beteili¬
gung an den Wahlen fast unmöglich machen
könne, und es sei dies ein doppeltes Unrecht gerade gegen¬
über den Geistlichen , weil es sich ja bei den Fragen
der Politik vielfach um religiöse und
kirchliche Dinge handele .

Schließlich wurde seitens der Antragsteller auch noch
abgehoben auf den Widerspruch der 88 16 b und 16 o
mit 8 2 des Reichseinführungsgesetzes zum
Strafgesetzbuch , es wurde aber darauf nicht
weiter eingegangen , weil diese Frage damals zur Ent¬
scheidung des obersten Gerichtshofes stand . Diese ist übrigens
inzwischen getroffen worden mit Urteil vom 7 . Juli d . I . ,
aber in entgegengesetztem Sinn , als die Antrag¬
steller erwarteten, entschieden , nämlich in dem Sinne ,
daß das Strafgesetzbuch die fragliche Materie
nicht erschöpf-end behandle und deshalb 8 2 des
Reichseinführungsgesetzes auf die 88 16 b und 16 o des
Kirchengesetzes keine Anwendung finde .

Ich will nun gleich übergehen zu der Stellung¬
nahme der Großh . Regierung . Sie hat sich seiner¬
zeit in der öffentlichen Sitzung durch den Mund des
Herrn Staatsministers ausgesprochen , und zwar in ab¬
lehnendem Sinne. Der Herr Staatsminister hat die
Haltung der Regierung damit begründet, daß er es für
nicht angängig halte , die fragliche Gesetzesbestimmung in
einem Zeitpunkt aufzuheben , wo ihre Rechtsbeständigkeit
Gegenstand der Erörterung bei dem obersten Gerichtshof sei .
Dieses Bedenken wäre inzwischen allerdings hinfällig gewor¬
den , da ja , wie gesagt , die Entscheidung unterdessen ergangen
ist . Dann hat der Herr Staatsminister ausgeführt , daß
es sich keineswegs um ein obsoletes Gesetz handle,
daß er vielmehr in der Lage wäre, auch abgesehen von
den neuesten Fällen , noch sechs andere Fälle anzuführen ,
wo auf Grund der 88 16b und o eine Verurteilung
erfolgt sei ; speziell befinde sich darunter auch ein Fall
der Verurteilung auf Grund des 8 16 b lit. a>: es handle
sich um den Fall, daß ein katholischer Geistlicher eine
Frau , die in zweiter aber nur bürgerlicher Ehe gelebt
habe , und deren erster , ihr auch kirchlich angetrauter
Mann noch am Leben gewesen sei , unter Androhung der
Verweigerung der Sterbesakramente und des kirchlichen
Begräbnisses aufgefordert habe , sich von ihrem zweiten
Mann zu trennen. Dieser Fall beweise, meinte der
Herr Staatsminister , daß der 8 16 b lit . a allerdings von
praktischer Bedeutung sei .

Sodann bestritt er den Ausnahmecharakter
der 88 16 b und o unter Hinweis auf den 8 339
des St .G .B. , der für Beamte ähnliche Bestimmungen



enthalte wie die 88 16 b und o für die Geistlichen .
Dagegen gab er , was den 8 16 o anlangt , dessen
große Dehnbarkeit zu und fügte bei , daß , „ wenn die
Regierung oder die Strafverfolgungsbehörde mit einer
übergroßen Energie Vorgehen wollten , dann Fälle unter
dieses Gesetz subsumiert werden könnten , die nicht darunter
subsumiert werden sollen

"
.

Die Parteien dieses Hauses sodann , soweit sie
sich dem Antrag der Zentrumsfraktion entgegenstellten ,
schlossen sich den Ausführungen des Herrn
Staatsministers namentlich insoweit an , als auch
sie nicht bestritten , daß die 88 16b und 16 o einen Aus¬
nahmecharakter an sich trügen , aber daraus hinwiesen ,
daß ähnliche Bestimmungen auch für die Beamten be¬
stünden , und „ was für die Beamten recht sei , das müsse
für die Geistlichen billig sein

"
; denn (so führten sie aus )

auch die Geistlichen sind , entsprechend der Stellung , die
die Kirche bei uns im Staatsleben einnimmt , öffentliche
Diener und sind in der Lage , den Gläubigen gegenüber
einen ebenso großen Einfluß auszuüben wie die Beamten ;
ihr Einfluß sei vielleicht noch größer , weil sie in der Lage
seien , an die Gewissen zu appellieren .

In der Replik aus diese Einwendungen hoben die
Antragsteller zunächst hervor , daß gerade der Fall ,
den der Herr Staatsminister aus dem Gebiete des Ehe¬
rechts angeführt habe , geeignet sei , die Aufhebung des
816b lit . a, zu begründen ; denn dieser Fall zeige , daß er
nicht nur ein Ausnahmegesetz sei , sondern auch einen Ein¬
griff in die Gewissensfreiheit bedeute . Es sei geradezu
ungeheuerlich , wenn ein Geistlicher , der der harten Pflicht
seines Amtes genügt habe , dafür auch noch bestraft wer¬
den solle . — Dieser Fall zeige aber auch noch etwas an¬
deres : Es wäre ja ganz leicht denkbar , daß die Auffor¬
derung , den zweiten Mann zu verlassen , in der Beichte
geschehen wäre , und es sei klar , daß in einem solchen
Falle dem Geistlichen die Verteidigu -ng außeror¬
dentlich erschwert wäre , weil ihm durch das Beicht¬
siegel der Mund verschlossen sei .

Sodann aber , was den behaupteten Parallelismus
anbelangt , der zwischen Geistlichen und Beamten
bestehen solle (so führten die Antragsteller aus ) , werde die
ratio losis des 8 339 St . - G .-B . verkannt . Daß
die Beamten unter die Strafbestimmung des 8 339 St . - G . -B .
gestellt würden , sei nicht deshalb geschehen , weil sie eine
öffentliche Stellung einnähmen , und weil sie vermöge
derselben einen großen Einfluß auszuüben in der Lage
wären , denn auch andere Leute besäßen einen großen
Einfluß , z . B . die Fabrikherren , und diese hätten vielfach
vermöge der industriellen Vereinigungen , die sie unter sich
abgeschlossen , auch eine öffentliche Bedeutung erlangt .
Die ratio IsZis , warum die Beamten unter die Bestim¬
mung des 8 339 St .- G . - B . gestellt worden seien , sei viel¬
mehr die , daß ihnen vom Staat ein Imperium eingeräumt
worden sei , das stein die Lage versetze , mit staatlichen
Machtmitteln die von ihnen angeordneten Maß¬
regeln zu erzwingen ; von solchen . Zwangsmitteln
könne aber bei den Geistlichen keine Rede sein .
Es sei ja richtig , sie seien in der Lage , an die Gewissen
zu appellieren ; aber das sei nicht anders , als wenn etwa
ein Vater seinen Sohn ins Gewissen rede . Dagegen
seien sie nicht in der Lage , ihren Willen mit Gewalt
durchzusetzen , sie seien vielmehr einzig und allein ange¬
wiesen auf den guten Willen derjenigen , von denen sie
eine gewisse Betätigung oder Nichtbetätigung erwarteten ;
und dann , einmal zugegeben , daß die Geistlichen den
Beamten gleichzustellen seien (so frugen die Antragsteller ) ,
sind sie dann wirklich den Beamten gleichgestellt , oder
sind sie tatsächlich nicht viel schlechter gestellt als die Be¬
amten , und diese Frage ist allerdings zu bejahen .

Um Ihnen dies zu beweisen , bin ich genötigt , Ihnen
zunächst den 8 339 St . G . Z . vorzuleseu . 8 339 tautet :

„ Ein Beamter , welcher durch Mißbrauch seiner
Amtsgewalt oder durcy Androhung eines bestimmten
Mißbrauches derselben jemand zu einer bestimmten
Handlung,Duldung oder Unterlassung widerrecht¬
lich nötigt , wird mit Gefängnis bestraft .

In den Fällen des 8 107 — es sind noch andere
Paragraphen genannt , ich hebe aber nur diesen Para¬
graphen hervor , weil es aus ihn allein ankommt —
tritt die daselbst angedrohie Strafe ein , wenn die
Handlung von einem Beamten , wenn auch ohne Ge¬
walt oder Drohung , aber durch Mißbrauch seiner
Amt - gewalt , oder Androhung eines bestimmten Miß¬
brauchs derselben begangen wird .

"

Der Paragraph 107 , auf den verwiesen ist , lautet :
„ Wer einen Deutschen durch Gewalt oder durch

Bedrohung mit einer strafbaren Handlung verhindert ,
in Ausübung seiner staatsbürgerlichen Rechte zu
wählen oder zu stimmen , wird mit Gefängnis nicht
unter 6 Monaten , oder mit Festungshaft bis zu 5
Jahren bestraft . Der Versuch ist strafbar .

"

Danach ist nun zwar richtig , daß auch der Beamte bestraft
wird , wenn er jemand zu einer Unterlassung nötigt oder
an der Ausübung seines Wahlrechts hindert . Aber es
besteht doch ein wesentlicher Unterschied zwischen den
beiderseitigen Strafbestimmungen . Ich will ganz davon
absehen , daß der Geistliche nicht nur dann bestraft wird ,
wenn er jemand zu einer Unterlassung nötigt oder an der
Ausübung seines Wahlrechts hindert , sondern auch dann ,
wenn er ein kirchliches Straf - oder Zuchtmittel verhängt ,
weil jemand eine bestimmte Handlung vorgenommen hat
oder von seinem Wahlrecht in einer bestimmten Richtung

Gebrauch gemacht hat . Ich will auch davon absehen , daß
das Strafgesetzbuch ausdrücklich verlangt , daß die Nöti¬
gung eine widerrechtliche sein müsse , während dieses
Tatbestandsmerkmal in den 88 16 b und 16 o nicht ge¬
nannt wird . Aber aus zwei weitere Unterschiede , die
mir besonders wichtig erscheinen , will ich Hinweisen .

Der 8 339 desStrafgesetzbuches setzt nämlich voraus ,
daß es sich um wirkliche Amtsmißbräuche handelt ,
daß also ein Beamter bei der Anwendung einer ihm an
sich zustehenden Maßregel die ihm hierfür durch Gesetz
oder Dienstweisungen gegebenen Vorschriften außer
Acht gelassen habe , daß z . B . ein Richter einen Haft¬
befehl angedroht habe , ohne daß die gesetzliche Voraus¬
setzungen , also der Verdacht einer strafbaren Handlung
und Kollusions - oder Flüchtaefahr , Vorgelegen wären , und
nicht nur das , 8 339 StGb . verlangt auch , daß der
Beamte sich dieses Mißbrauchs bewußt
gewesen sei . Beides wird aber von dem 8 16b nicht
gefordert . Im Gegenteil , nach dem Kommissionsbericht
der Zweiten Kammer sollen in 88 16 b und 16 o ja
gerade Handlungen unter Strafe gestellt werden , die an
sich erlaubt find . Der 8 16 o hat vollends überhaupt nichts
vergleichbares in Beamtenrecht , denn 8 16 o stellt schon
die Anwendung der bloßen Autorität beim Geistlichen
unter Strafe , wenn sie zwecks Wahtbeeinflussung geschieht ,
während der Beamte von seiner Autorität Gebrauch
machen kann , so viel er will , ohne eine Bestrafung
befürchten zu müssen , wenigstens keine kriminelle . Es ist
also kein Zweifel , daß die Geistlichen durch die 88 16 b
und o ganz erheblich schlechter gestellt sind als die Beamten .
Es ist das auch von sämtlichen Kommissions¬
mitgliedern anerkannt worden , auch von denjenigen ,
die gegen die Aufhebung der beiden Paragraphen sind ,
es ist deshalb von den letzteren folgende Motion ein¬
gebracht worden : „ Die Großh : Regierung wird ersucht ,
dem nächsten Landtag einen Gesetzentwurf vorzulegen ,
durch den
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- i icĥ ^ ' r
i ' '

§ ^ ^
- - .

.H , r ^ Â . ' ... -
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1 . die 88 16b und 16 o des Gesetzes vom 9 . Oktober
1860 , die rechtliche Stellung der Kirchen und kirchlichen
Vereine im Staate betr . , aufgehoben werden ,

- 2 . an deren Stelle aber eine gesetzliche
Bestimmung geschaffen wird , nach der beim
Vorhandensein des Tatbestandes des 8 339 des R . - St .-
G . - B . und unter Berücksichtigung der in 8 5 des Ein¬
führungsgesetzes zum R . -St . - G . - B . vorgesehenen Straf¬
androhungen der Mißbrauch der geistlichen Gewalt ,
insbesondere der durch Verhängung oder Androhung
kirchlicher Straf - oder Zuchtmittel , oder Anwendung
geistlicher Versprechungen oder Drohungen verübte , der¬
selben strafrechtlichen Behandlung unterworfen wird ,
wie der durch einen Beamten begangene Mißbrauch
seiner Amtsgewalt .

"

Erläuternd wurde dem von dem Einbringer der Mo¬
tion hinzugesügt , daß die Folge der beantragten Regelung
der Dinge wäre , daß eine Bestrafung wegen Miß¬
brauchs der Amtsgewalt nur noch eintritt , wenn damit
ein bestimmter Erfolg erzielt werden wolle , d . h . wenn
auf die Unterlassung einer Handlung hingewirkt werde ,
oder auf die Ausübung des Wahlrechts in bestimmter
Richtung . Dagegen bliebe straflos die Verhängung von
Straf - oder Zuchtmitteln wegen Vornahme von Hand¬
lungen oder wegen der in einer bestimmten Richtung
erfolgten Ausübung oder Nichtausübung des Wahlrechts .
Straflos bliebe insbesondere aber auch die Anwendung
der bloßen kirchlichen Autorität aus Anlaß
öffentlicher Wahlen . Hiernach ist kein Zweifel , daß . wenn
die Dinge so geregelt würden , wie es hier vorgeschlagen
wurde , damit ein bedeutender Schritt zum Besseren getan
würde . Es ist das auch von den Antragstellern aner¬
kannt worden , namentlich für den Fall , daß bei Beur¬
teilung der Frage , ob ein Amtsmißbrauch vorliege , die
kirchlichen Vorschriften , insbesondere das kanonische
Recht , als maßgebend erachtet würden .

Im übrigen beharrten die Antragsteller selbstverständlich
auf ihrem ursprünglich eingenommenen Standpunkt , indem
sie wiederholt darauf Hinweisen , daß das Gesetz nach wie
vor ein Ausnahmegesetz bleibe und daß es auch nicht an¬
gängig sei , die Geistlichen mit den Beamten zu vergleichen ,
die unter entsprechenden Strafen stünden , weil eben Geist¬
liche und Beamten nicht auf gleiche Stufe gestellt werden
dürsten . Schließlich verwiesen sie noch auf die Gesetz¬
gebung in den übrigen Staaten des deutschen
Reiches und insbesondere darauf , daß man , von einer
Ausnahme abgesehen , im ganzen deutschen Reiche ohne
derartige Strafbestimmung auszukommen zu können glaubt .
Die einzige Ausnahme bildet das Großherzvgtum
Hessen , das eine ganz ähnliche Bestimmungen hat , wie
sie unser 8 16b enthält , eine Bestimmung wie 8 16c
kennt es dagegen nicht . Preußen hat ebenfalls eine
Bestimmung gehabt ähnlich unserem 8 16 b . Jenes
Gesetz ist aber schon längst wieder aufgehoben
worden mittelst Gesetzes im Jahre 1887 und man hat
nicht gehört , daß das in Preußen zu Unzuträglichkeiten
geführt hätte . Daraus haben die Antragsteller den
Schluß gezogen , daß , was in Preußen und in anderen
Bundesstaaten , jedenfalls den größeren , wie Bayern ,
Württemberg , Elsaß - Lothringen , Sachsen
und Oldenburg möglich sei , auch bei uns in Baden
möglich/sein müßte .

DeL Antrag der Zentrumsfraktion hat denn auch eine
Mehrheit gefunden , während die Motion mit 5 gegen 3
Stilist nen abgelehnt worden ist . Der Antrag der Zen -
truntt staktion ist , was die 88 16 b lit . a und 16 c des
Kirm ^

bgesetzes betrifft , mit 6 gegen 3 Stimmen ange -
Nomr en worden , was den 816b lit . b betrifft , aber nur
mit ^ gegen 4 Stimmen . Der Unterschied rührt daher ,
daß

'
- üch eilt Mitglied auf den Standpunkt des Unter -
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antrags der Abgg . Schmidt und Genossen gestellt hat
und demgemäß zwar für Aufhebung der 88 16 b lit . a und
o gestimmt hat , nicht aber für Aufhebung des 816b lit b .

Hiernach komme ich dazu , namens der Kommission den
Antrag zu stellen , das Hohe Haus wolle dem Ge¬
setzesvorschlag der Zentrumsfraktion seine
Zustimmung erteilen .

Hierauf wird die all gemeine Beratung er¬
öffnet .

Präsident Oi . Wilckens verliest einen soeben ein -
gegangencn Antrag der Abgg . Muser , -Obkircher und
1tr , Binz :

„ Die Großh . Regierung wird ersucht , im nächsten
Landtag einen Gesetzentwurf vorzulegen , durch den
> . die 88 16b und 16c des Gesetzes vom 9 . Oktober

>860 , die rechtliche Stellung der Kirchen und
kirchlichen Vereine im Staate betreffend , aufge¬
hoben werden ,

2 , an deren Stelle aber eine gesetzliche Bestimmung
geschaffen wird , nach der beim Vorhanden¬
sein des Tatbestandes des 8 339 R .St . G .B . und
unter Berücksichtigung der im 8 o des Einfüh¬
rungsgesetzes zum Reichsstrafgesetzbuch vorge¬
sehenen Strafandrolmngen . der Mißbrauch der
geistlichen Gewalt , insbesondere der durch Ver¬
hängung oder Androhung kirchlicher Straf - oder
Zuchtmittel oder Anwendung geistlicher Verspre¬
chungen oder Drohungen verübte , derselben
strafrechtlichen Behandlung unterworfen wird ,
wie der durch einen Beamten begangene Miß¬

brauch seiner Amtsgewalt " .

In der Diskussion erhalten das Wort :
Abg . Muser (Dem . ) , zugleich zur Begründung des

eben verlesenen Antrags : Wie Sie aus unserem Antrag
ersehen , haben wir selbst die R e f o r m b e d ü r f t i g keit
der Gesetzgebung , um die es sich heute handelt , aner¬
kannt , denn dieser Antrag verlangt ja in seinem ersten
Teil dieAufhebung der 88 16k u . c , ist aber in Widerspruch
mit den Antragstellern auf seiten der Zentrumspartei der
Meinung , daß eine ersatzlose Aufhebung nicht angänglich
ist, daß man gerade vom Standpunkt des Rechts lind der
Gerechtigkeit aus — ich werde das im einzelnen dann
näher auszuführen haben — die Bestimmungen , die an
gefochten sind , nicht einfach ausheben dürfe , weil man
durch die pure Aushebung geradezu einen Ausnahmezu¬
stand für eine gewisse Kategorie von Staatsbürgern her¬
beiführen würde , während man ja darauf auszugehen be¬
hauptet , einen angeblichen Ausnahmezustand , der bestehen
soll , zu beseitigen . Ich gebe Ihnen von vornherein zu ,
daß der 8 16c durchaus anfechtbar ist , und zwar wegen
seiner inangelhasten Präzision , Ich bestreite nicht , daß
nicht auch unter Umständen eine sehr erhebliche Beeinflus¬
sung eines Menschen vorgenommen werden kann , wenn
der betreffende Geistliche seine Autorität in die Wagschale
wirst , allein auf der anderen Seite ist der Präzise Tatbe¬
stand , auf Grund dessen ein Richter Vorgehen könnte , nicht
gegeben , und ich bin deswegen der Meinung , daß man ge¬
gen die Aufhebung des 8 16c nichts einwenden kann .
^ Der Herr Berichterstatter hat gemeint , es wäre auch von
anderer Seite , als von seiten der Zentrumspartei zugege¬
ben worden , daß der816b einA u s n a h m er e ch t schasse .
Dies ist in solcher Allgemeinheit nicht richtig . Es ist tat¬
sächlich wahr , daß , wenigstens nach meinem Dafürhalten ,
der 8 16k in seinem zweiten Teil eine ausnahmerechtliche
Behandlung der Geistlichen enthält , indem wohl die Geist¬
lichen , nicht aber auch die Beamten bestraft werden kön¬
nen , wenn sie Zuchtmittel anwenden wegen einer bereits
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vollendeten Handlung , und nicht bloß wegen An¬
wendung derartiger Drohungen und Versprechungen, um
jemand zu einer bestimmten Handlung zu nötigen . Sie
finden deswegen auch in unserem Antrag , daß dieser Teil
des Tatbestandes des 8 16t> eliminiert ist . Die Geistlichen
sind aber auch nach tinserm Antrag insofern besser gestellt
als die Beamten , als ihnen der § 5 des Einführungsge¬
setzes des Reichsstrafgesetzbuches zur Seite steht . Dieser
bestimmt nämlich, daß in Fällen , in denen die Partikular¬
gesetzgebung eine Materie strafrechtlich zu behandeln be¬
rechtigt ist , sie in der Androhung der Strafmittel sich
eine große Beschränkung auferlegen muß .

Der Hauptangriff , der von seiten der Antrag -
steller gegen den 8 16b gerichtet ist, bassiert ,
wie gesagt , auf der Behauptung , daß es
sich hier um ein Ausnahmegesetz handle . Ich habe schon
früher , als diese Frage hier im Landtag zur Sprache
kam , gesagt: Wenn Sie mir den Nachweis erbringen ,
daß wir es hier wirklich mit einem Ausnahmegesetz zu
tun haben, auch dann , wenn die Regelung in dem Um¬
fang , wie unser Antrag begehrt, vorgenommen wird,
dann wäre ich der erste , der Ihnen Nachfolgen würde. Es
war das immer mein Standpunkt , und den werde ich nicht
verlieren , solange ich ein Demokrat bin, und als solcher
gegen wirkliche Ausnahmegesetze Front zu machen durch
meine Ueberzeugung getrieben werde. Allein, ich kann
mich nicht und konnte mich nicht zu der Ansicht bekehren ,
daß man es hier wirklich mit einem Ausnahmegesetz zu
Ungunsten der Geistlichen zu tun hat . Zunächst ließe sich
die Frage anregen , ob nicht ein Stand , der in einer Reihe
von Fällen wirklich eine ausnahmerechtliche Stellung nicht
nur tatsächlich einnimmt , sondern auch beansprucht, sich
dann darüber beklagen könnte, wenn in einem einzelnen
Falle er auch einmal eine ausnahmerechtliche Behandlung
erfahren würde , die ihm nicht konveniert. Wir haben
eine Reihe von Fällen , in denen der Geistliche eine tat¬
sächliche Ausnahmestellung einnimmt . Ich will zunächst
darauf Hinweisen , daß nach kirchlichem Recht, nach kanoni¬
schem Recht, eine Reihe von Privilegien von den Geist¬
lichen in Anspruch genommen wird . Die Kirche bleibt
prinzipiell auf ihrem Standpunkt stehen , daß der Geist¬
liche gewisse Privilegien haben müsse , und zwar auch noch
in unserer Zeit ; die Kirche steht heute noch auf dem
Standpunkt , daß der Geistliche das sog . UrivileZium
tori habe,

'
daß er in Zivil - und Strafsachen lediglich von

einem Standesgericht der Kleriker abgeurteilt werden
darf , und nicht verpflichtet werden könne , Recht zu suchen
und Recht gegen sich sprechen zu lassen vor einem Gerichte ,
dem sich sonst jeder Staatsbürger unterwerfen muß.
„Tempora rattone Valuta "

, d . h . lediglich im Hinblick auf
die Zeitverhältnisse verlangt vorerst die Kirche die Aner¬
kennung dieses privi1e§ium tori . nicht von der Staats¬
gesetzgebung . Auch heute noch wie früher verlangt die
Kirche prinzipiell die Immunitäten : die Befrei¬
ung vom Militarismus , von der Leistung der sog.
„munera sorckiäa"

, der späteren Frohnden , von der
Uebernahme der sog . Kurial - und Munizipalämter , von
den Vormundschaften und Kuratelen , dann aber auch wa¬
ren die Güter der Kirche von der Grundsteuer früher voll¬
ständig befreit . Noch heute darf ein Geistlicher das Schöf¬
fen - und Geschworenenamt und die Vormundschaft nur
mit Genehmigung der Vorgesetzten Behörde annehmen, er
ist auch unter gewissen Voraussetzungen vom Zeugnis¬
zwang in Kriminalsachen befreit . Es besteht noch heute
in Preußen die Befreiung der Geistlichen von den Grund¬
stücks - und Realsteuern , und bezüglich des Diensteinkom¬
mens von Gemeinde- und Provinzialabgaben . Ich darf
auch darauf Hinweisen , daß wir auch in unserem Reichs¬
strafgesetzbuch noch eine Bestimmung haben, die als eine
ausnahmerechtliche zu bezeichnen ist , den 8 196 : „Wenn
die Beleidigung gegen eine Behörde, einen Beamten,

einen Religionsdiener usw.
" verübt wird — Sie sehen

also , hier wird dem Beamten der Religionsdiener , der
nicht Beamter im Sinne unseres Strafgesetzbuches ist,
gleichgestellt , es kann nicht bloß von ihm selbst der Straf¬
antrag gestellt werden, sondern es haben auch die amtlichen
Vorgesetzten dieses beleidigten Beamten das Recht , den
Strafantrag zu stellen .

Doch ich sage , es ist in Wahrheit die Regelung der Ma¬
terie , wie wir sie intendieren , keine ausnahmsrechtliche.
Der Gesetzgeber hat einen zu bestimmten Zwecken verüb¬
ten Amtsmißbrauch in unserem Reichsstrafgesetz ,
buch unter Strafe stellen wollen. Er geht von der ganz
gesunden und begründeten Anschauung aus , daß die
Amtsgewalt als solche gewisse Kompetenzen einräume ,
die sehr leicht, wenn sie mißbraucht werden, zu einer Ve>
drückung des Gewissens , zu einer Hemmung der freien
Entschließung derjenigen führen kann , gegen welche eben
die betreffenden Kompetenzen angewendet werden. Für
den Gesetzgeber äst es nun vollständig gleichgültig, woher,
d . h . aus welcher Quelle diese besonders qualifizierte Ge¬
walt stammt. Es kommt auf den Inhalt dieser Gewalt an.
Es ist für die Frage der Freiheit des Gewissens und der
Freiheit der Ueberzeugung des einzelnen ganz gleichgül¬
tig , ob derjenige, der ihm mit einer gewissen Gewalt aus¬
gerüstet gegenübertritt , diese Gewalt vom Staate oder ob
er sie von der Kirche bekommen hat . In beiden Fällen
hat er eine besondere Gewalt , hat er besondere Kompe¬
tenzen, die ihm als Privatperson kraft eigenen Rechts
nicht zustehen , sondern die ihm verliehen sind , weil er
eben einen amtlichen Charakter erhalten hat , kraft dessen
er sich in dem Besitz ganz besonderer Machtkompetenzen
befindet.

Man sagt : Ausnahmegesetze ! Ja , eine ausnahmsrecht¬
liche Behandlung läge z . B . dann vor, wenn man ver¬
langte : nur die katholischen Geistlichen und nicht die
evangelischen Geistlichen sollen für gewisse Kontraventio¬
nen bestraft werden. Sobald man sich aber einmal auf
den Standpunkt stellt, daß ein Amtsmißbrauch , der zu
bestimmten Zwecken verübt wird , bestraft werden soll,
kann sich natürlich die Strafandrohung nur gegen die¬
jenigen richten , die ein gewisses Amt haben, nicht auch
gegen andere, die kein Amt besitzen. Sonst müßten Sie
sagen : es ist ein Ausnahmegesetz, daß nach Z 339 des
Neichsstrafgesetzbuches der Beamte bestraft werden soll,
„welcher durch Mißbrauch seiner Amtsgewalt oder durch
Androhung eines bestimmten Mißbrauchs derselben je¬
mand zu einer Handlung , Duldung oder Unterlassung
widerrechtlich nötigt "

. Sie müßten argumentieren : je¬
der , um bei dem berühmt gewordenen Fabrikherrn zu
bleiben, auch der Fabrikherr ist imstande , unter Anwen¬
dung gewisser Drohungen einen abhängigen Menschen
zu einer bestimmten Handlung , sagen wir einmal einer
Wahlhandlung , zu bewegen. Dieser geht straffrei aus ,
also heben wir auch den 8 339 des Neichsstrafgesetzbuches
auf . Ja , warum soll denn der Beamte bestraft werden,
wenn der Fabrikherr nicht bestraft wird ?

Nun , was den Fabrikherrn anbelangt , so möchte
ich doch darauf Hinweisen , daß hier zunächst ein formeller
Unterschied besteht . Ich habe vorhin schon darauf hingewie-
sen, daß der Gesetzgeber eben den Mißbrauch einer ge¬
wissen Amtsgewalt im Auge gehabt hat . Der Fabrikherr
hat keine Amtsgewalt . Es werden ihm nicht Kompeten¬
zen von einer anderen Stelle , von einer Autorität über¬
tragen , die er sonst nicht hätte , sondern er hat mch die in
seiner Person , in seiner wirtschaftlichen Ueberlegenheit
fundierte wirtschaftliche Macht ; ein Amt besitzt er nicht .
Es kann also von einem Amtsmißbrauch bei ihm
keine Rede sein . Nun gebe ich aber den Herren sehr gern
zu , daß unter Umständen auch der Fabrikherr , wenn aucki
nicht seine Amtsgewalt , so doch seine wirtschaftliche Macht
mißbrauchen kann . Aber ich bitte Sie ! Zu welchen Kon-
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sequenzen haben Sie dann zu kommen? Das sage ich
insbesondere an die Adresse der Herren von der sozial¬
demokratischen Partei . Sie müssen dann verlangen , daß
seitens der kompetenten Stelle — das ist in diesem Fälle
aber der Reichstag — eine gesetzliche Bestimmung geschaf-
fen wird , etwa des Inhalts : „Wer seine wirtschaftliche
Macht , seine soziale oder sonstige Ueberlegenheit miß¬
braucht , um einen andern zu einer Handlung (z . B . zu
einer Wahlhandlung ) zu verleiten , wird bestraft .

" Das
wäre konsequent . Aber ich kann nicht finden , daß es kon¬
sequent ist , wenn Sie sagen : weil der Fabrikherr hier an¬
geblich ausnahmsrechtlich behandelt wird , so füllen wir
diese Lücke des Gesetzes nicht aus , sondern schaffen eine
weitere Lücke . Sie müßten dann , wie ich bereits bemerkt
habe, auch die Konsequenz ziehen , daß die Strafbe¬
stimmung gegen die Beamten einfach aufzuheben sei .
Ihre Logik müßte dann einfach die sein : wenn der Fa¬
brikherr seine wirtschaftliche Macht mißbrauchen darf
ohne strafbar zu sein , darf auch der Beamte seine Amts¬
gewalt mißbrauchen, also heben wir die Strafbestimmung
gegen die Beamten auf . Im Interesse der Wahlfreiheit
müssen eher Schutzbestimmungen geschaffen werden und
dürfen nicht vorhandene Schutzbestimmungen aus unse¬
rem Gesetze herausgeworfen werden . Beachten Sie nun
aber , welche tatsächliche Stellung der Geistliche den
Gläubigen gegenüber einnimmt . Ich will mich selbstver¬
ständlich bestreben , gar nichts in die Diskussion hereinzu¬
bringen, was irgendwie Anlaß zu weiteren Auseinander¬
setzungen geben könnte oder gar , was irgendwie jemanden
verletzen möchte . Ich will mich bestreben , mich lediglich an
die juristische Seite der Sache zu halten . Aber es muß doch ,
wenn wir nicht in den Wolken wandeln , sondern auf dem
Boden der Realitäten stehen und von diesem Boden aus
gesetzgeberisch Vorgehen wollen, im Auge behalten wer¬
den , daß der Geistliche , der katholische Geistliche , mit der
Ordination als solcher eine besondere Weihe erhält . Er¬
wirb eine geheiligte Person . Er hat ganz besondere Kom¬
petenzen . Denken Sie nur an das Recht der Absolution,
und denken Sie daran , welche Bedeutung diese Absolution
für ein gläubiges Gemüt hat . Sie wissen , daß es Lehre
der Kirche ist , daß, wenn jemand im Zustand der llnbuß -
fertigkeit stirbt, also wenn er nicht gebeichtet hat , wenn
die Beichte nicht abgenommen wird , er eben dann
jenseitigen Strafen verfällt . Es kann nicht bestrit¬
ten werden, daß der Geistliche als solcher eine ganz gewal¬
tige Macht und einen ganz bedeutenden Einfluß auf die
Seelen derjenigen hat , die ihm als Zugehörige zu der be¬
treffenden Kirchengemeinschaft, in deren Diensten er sieht ,
eben unterstellt sind . Der Beamte kann unter Umstän¬
den zeitige Schädigung durch seinen Amtsmißbrauch
herbeisühren. Ewige Schädigungen , vom Standpunkte
des Gläubigen aus betrachtet, kann er nicht zufügen . Ich
beschränke mich darauf , zu sagen, daß die Stellung des
Geistlichen eine ganz gewaltig autoritative ist , daß er sich
wirklich im Besitz einer Machtfülle befindet, die der Be¬
amte nicht hat , einer Macht, durch deren Mißbrauch wirk¬
lich eine große Bedrückung der Gewissensfreiheit und eine
Hemmung oder gar Aufhebung der Bewegungs - und Ent¬
schließungsfreiheitmöglich ist . Man hatsichinsbesondere an
einem Beispiel gestoßen . Ich will mich auch an dieses
Beispiel anlehnen . Es ist wirklich ein Beispiel, das boch -
interessant ist nach allen seinen Richtungen.

Nehmen wir also an , daß eine katholische Frau sich von
ihrem Manne scheiden läßt . Wir wollen unterstellen , daß
dieser sich in sittlicher Beziehung in schmählichster Weise
seiner Frau gegenüber verfehlt , fortgesetzt verfehlt, daß er
sie auch körperlich mißhandelt , daß er ihr Zumutungen
stellt , deren Zurückweisung vom Standpunkt der werb¬
lichen Würde aus sie nicht unterlassen darf . Die Frau
lwht sich schließlich genötigt , selbst unter Zurückstellung
religiöser Bedenken ihr Eheverhältnis aufzulösen, das
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zwar nominell , formell, eine Ehe ist , in Wahrheit aber
keine ist , denn das Wesen der Ehe besteht nicht darin , daß
die Ehegatten durch den Staat oder die Kirche zusammen-
gesührt worden sind , sondern sie mutz auf innerer Seelen¬
genreinschaft beruhen und wo derartige Dissonanzen aus¬
getreten sind , wo die Frau vor dem Mann keine Achtung
mehr haben kann, wo ein sittliches Zusammenleben gar
nicht möglich ist , da ist die Ehescheidung das einzig sitt¬
liche, das möglich ist, u . die Festhaltung einer Ehe, die in¬
nerlich nicht sittlich ist-, ist Unsittlichkeit . Die Frau geht
also eine neue ein . Nach den Lehren der Kirckw gibt es
als Regel keine Scheidung, sie muß sich daher bürgerlick -,
trauen lassen , weil ihr die kirchliche Trauung versagt
wird . Sie lebt mit ihrem zweiten Ehemann in der denk¬
bar schönsten Eintracht, es ist wirklich eine sittliche Ge¬
meinschaft , wie man sie schöner sich gar nicht denken kann .
Es entstehen auch Kinder aus der zweiten Ehe. Sie lebt
in rein bürgerlicher Ehe , also vom kirchlichen Standpunkt
aus betrachtet in einer Ehe , die gar keine Ehe ist . Nun
lasse ich, immer in Anlehnung an das berühmte Beispiel .
den Herrn Geistlichen auf der Bildfläche erscheinen . Es
sind nun zwei Fälle möglich . Die Frau wird krank , sie
ruft den Geistlichen und bittet ihn, er möge ihr die Berchte
abnehmen und auch die Kommunion erteilen . Der Geist¬
liche kann nun sagen: Frau , ich bedauere, ich kann das
nicht , nach meiner kirchlichen Lehre geht das nicht an
Sie müssen darauf verzichten . So bedauerlich das
im Interesse der Seelenruhe der Frau ist , von Staats¬
wegen kann man dagegen nichts sagen, das kann nicht
bestritten werden. Nehmen Sie aber den Fall so : Der
Geistliche erklärt , ich verlange von dir , Frau , daß du mir
das Versprechen abgibst , daß du deinen zweiten Ehemann
verläßt , ihn und eure Kinder, und wenn du das nickt
tust, dann verweigere ich dir die Absolution. Sie sehen ,
dieser zweite Fall unterscheidet sich wesentlich vom ersten.
Jetzt soll die Frau zu einer Handlung genötigt
werden und zwar durch das Mittel , das ich eben bezeich¬
net habe. Wie steht nun die Sache, wenn ein Geistlicher
das so macht ? Sie sehen, er würde von der Frau ver¬
langen : Löse das sittliche Verhältnis , indem du dich
befunden hast, auf, und kehre womöglich zu dem früheren
Ehemann zurück, denn du bist ja nach kirchlicher Anschau
ung nicht geschieden, kehre in das unsittliche Ver¬
hältnis zurück. Die Frau wird sich selbstverständlich da-
gegen sträuben und ich meine mit Fug und Recht . ES
soll weiter diese Frau versprechen , die rechtliche Verpflich¬
tung , die ihr das Gesetz nicht bloß sondern auch die Mo¬
ral auferlegte, zu brechen, denn sie ist dadurch, daß sie die
zweite , bürgerliche, Ehe eingegangen hat , auch verpflichtet,
bei ihrem Mann zu bleiben, bei ihrem Mann und bei
ihren Kindern . Wenn man von ihr verlangt , sie solle
MaNn und Kinder verlassen , und wenn man sie dazu zu
nötigen sucht, so tut man gar nichts anderes , als unter
Anwendung einer bestimmten Drohung die Frau zur
Verletzung des Gesetzes zu nötigen . Und wenn die Kirche
und ihre Organe meinen, sie seien eben vom kirchlichen
Standpunkte aus berechtigt oder verpflichtet, etwas der¬
artiges zu tun , dann haben wir die Konstatierung der
Tatsache , daß in einem gegebenen Fall die Kirche im-
stände ist, zu entscheiden, ob man einem Staatsgesetz sich
fügen soll oder nicht . Mt Recht könnte dann in allen
Fällen , in denen nur eine bürgerliche Ehe vorliegt , der
Herr Geistliche verlangen : Verlaßt euren Mann , ihr seid
zwar nach bürgerlichem Rechte ganz korrekt getraut , ihr
möget auch in durchaus sittlicher Gemeinschaft leben, ver-
laßt den Mann , verlaßt die Kinder, das verlangen wir ,
denn w i r entscheiden, ob und wann ein Staatsgesetz ge¬
halten oder verletzt werden soll.

Ein Staat , der etwas Derartiges dulden wollte . Ver
sollte dann auch die Konsequenz ziehen , als Staat abzu-
danken . Wenn man Wert darauf legt, daß unsere Rechts-
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ordmmg geschätzt und nicht untergraben wird , dann darf
es nicht in das Belieben eines Einzelnen , auch nicht in
das Belieben irgend einer Korporation gelegt werden,
darüber zu befinden, ob das oder jenes Gesetz angewendet
oder umgangen werden soll . Ich will bei dieser Gelegen-
beit nicht ans die merkwürdige Anomalie Hinweisen , die
auch Beweismaterial liefert für die Richtigkeit unseres
Verlangens der Trennung von Staat und Kirche , daß
wir zulassen müssen , daß in staatlichen Schulen , mit
staatlichen Mtteln derartige Lehren den Kindern einge
prägt werden, Lehren, die in ihrer Konsequenz zu gar
nichts anderem führen , als nach kirchlicher Anleitung Ge-
setze zu umgehen , staatliche Gesetze zu brechen .

Run hat man allerdings gesagt, es liege ein Gewissens¬
zwang für den betreffenden Geistlichen vor . Das gebe ich
zu und ich bin der elfte, der den betreffenden Kleriker be¬
dauert . daß er in eine solche Situation kommt. Ich weiß
nebenbei nicht — so weit bin ich in nieinen theologischem
Studien noch nicht vorgekomnien — , ob es geradezu
Pflicht des Klerikers ist , in einem solchen Fall nicht bloß
die kirchlichen Segnungen zu versagen, sondern ob es
Pflicht ist , die Frau anzuweisen, den Mann zu verlassen .
Wir haben mehr als einen Fall , daß jemand gegen seine
eigene Ueberzeugnng sich dem Staatsgesetze fügen muß.
Es ist mir in meiner Kriminalpraris mehr als einmal
passiert , daß ein sonst ganz braver Mann erklärt hat .
warum soll ich auf meinem Grundstück das Wild , das da
herrenlos herumläuft , nicht nehmen dürfen ? - Wir haben
das Gesetz , das diese naturgemäße Auffassung des ein¬
zelnen korrigiert , und er muß sich unterwerfen . Wir er-
leben es sehr häutig , daß jemand sagt , ich bin Gegner des
Impfzwanges , wer gibt dem Staat das Recht , mich zu
zwingen, meine Kinder der Verseuchung anszusehen? Er
wird gestraft oder er muß sich fügen . Wenn ich von dem
Gericht als Zeugen geladen werde und sage , daß ich Geg¬
ner deS religiösen Eides bin , so muß ich den Eid leisten ,
auch wenn ich erkläre : Das geht gegen meine innerste
Ueberzeugnng. Ja . so lange wir die betreffenden Gesetze
haben, müssen wir uns ihnen fügen : Das ist die Pflicht
der Staatsbürger , und ohne die Erfüllung dieser Pflicht
kann kein Staat bestehen . Es müssen also gewisse Opfer
gebracht werden , um das staatliche Zusammenleben und
das Funktionieren des Staates einzig zu ermöglichen .
Und dann möchte ich die Herren Antragsteller doch noch
darauf Hinweisen , daß wir in unserem Kirchengesetze vom
Jahre <860 - auch noch einen 8 13 haben , der bestimmt:
„ In ihren bürgerlichen und staatsbürgerlichen Beziehun¬
gen bleiben die Kirchen , deren Anstalten und Diener den
Staatsgesehen unterworfen . Keine Kirche kann aus ihrer
Verfassung oder ihren Verordnungen Befugnisse ableiten,
welche mit der Hoheit des Staates oder mit den Staats -
gesetzen in Widerspruch stehen .

" — Sie werden mir zu¬
geben , daß , wenn irgend eine Kirche sich das Recht herans -
nehmen wollte, zu sagen : Wir anerkennen einfach nicht
die rite ausgesprochene Ehescheidung , wir anerkennen
nicht die nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz¬
buches vollzogene Eheschließung, wir anerkennen das nicht
und weisen unsere Diener an , dementsprechend andere zu
derselben Nichtanerkennung zu verleiten , und wir verwah¬
ren uns dagegen, daß der Staat dann gegen uns ein -
schreitet , — so wäre das gar nichts anderes , als die Er¬
klärung : Den 8 13 des .Kirchengesetzes anerkennen wi>
auch nicht , obgleich er in Wahrheit ein grundlegender
Paragraph unserer ganzen Kirchengesetzgebung ist .

Man hat sodann gesagt : Es kann ja der Einzelne ans
der Kirche austreten . Das , gestatten Sie mir , ist doch
eine vage Theoretisiererei, wie sie hier kaum ernstlich vor
getragen werden sollte . Gewiß kann das einer, aber tut
er es denn auch ? Gibt es denn für unseren Staat und
iür die Staatsgesetze Bürger , die katholisch sind oder
evangelisch oder Dissidenten? Nein , es gibt nur Bürger ,

der Staat anerkennt lediglich Bürger ohne Rücksicht aus
die Konfession des einzelnen. Soll er nun die in ihrer
Freiheit nicht schützen , die in der katholischen oder in der
evangelischen Kirche verbleiben, soll er etwa einfach sa¬
gen : Euere Freiheit darf beeinträchtigt werden, ihr dürft
bestimmt werden, gegen euere Ueberzeugnng zu wählen ,
denn ihr könnt ja aus der Kirche austreten ? Das wäre
eine ganz verfehlte Argumentation . Auch diejenigen, die
in der .Kirche drinitehen , haben gerade so gut das Recht
der freien Bewegung und das freie Wahlrecht und der
freien Entschließung überhaupt , wie die , die nicht darin
stehen . Ich will Ihre Logik an einem Beispiel klarlegen,
ohne selbstverständlich den Geistlichen mit den Personen
gleichznstellen , die in einem Beispiel anftreten . Sie kön¬
nen sagen , es ist niemand verpflichtet, mit einem Betrüger
sich in geschäftliche Verhandlungen einzulassen , er kann
füglich von ihm wegbleiben, also schützen wir den Mann
nicht gegen Betrügerei ; das ist Theoretisiererei.

Schließlich hat nian gesagt, das fragliche Gesetzhilft
d o ch nicht s . Das ist noch lange kein Grund , ein Gesetz
anfzuheben. Man wird ein Gesetz kassieren , wenn es die
Mängel und Schäden in sich selbst trägt . So liegt aber
in vorliegendem Falle die Sache nicht . Ich gehe nicht
weiter daraus ein . Soviel steht fest : Eine gewisse Presse
hat es verstanden, die strafrechtliche Behandlung gewisser
Erzesse von Geistlichen so zu deuten, als ob hier eine Am
mosität gegen die Geistlichen oder gar gegen die Kirche
vorliege, und dadurch eine Verwirrung in den Gemüter!:
herbeigesührt, die dann den Gläubigen selbstverständlich
verleitete, in dem einzelnen erzedierenden Geist¬
lichen nicht einen Mann zu erblicken , der sich mit den
Bestimmungen des Gesetzes in Widerspruch setzte , son
dern einen Märtyrer . Es liegt also der Mangel nicht im
Gesetze , sondern in der Irreführung der Massen. Ich darf
Sie nur erinnern an den FallGaisert . Ich gestehe of¬
fen , ich habe ein tiefes Bedauern mit dem Mann gehabt
von Anfang an , ich kann das offen jederzeit erklären , aber
als dann die Freisprechung erfolgte , ist mir ein Flugblatt
zu Gesicht gekommen , herausgegeben von einem Zen
trnmsblatt , dieser Mann sei ein Opfer der brutalsten Par¬
teiwillkür geworden. Ja , Sie werden mir zugeben , daß,
wenn man das den Leuten vorspiegelt und es dann die
Leute glauben , so wird dann natürlich dadurch eine solche
Empörung und Entrüstung hervorgerusen , daß eine Be¬
strafung des betreffenden Geistlichen nichts nutzt . Aber
dann müssen Sie mit der gleichen Konsequenz sagen :
Wenn ein Geistlicher überhaupt einmal mit irgend einem
Verbot des Strafgesetzbuchs in Konflikt kommt, darf man
das Gesetz nicht anwenden , denn es nützt nichts . Ich er¬
innere an den Fall , in dem in einer Gemeinde ein Geiß
sicher sich gegenüber der Frau des Lehrers gewisse sittliche
Verfehlungen zuschulden kommen ließ , und trotzdem die
Gemeinde den unschuldigen und schwer gekränkten Lehrer,
nicht den schuldigen Geistlichen verfolgte. Wenn die An¬
wendung des Gesetzes nichts nützt, so folgt daraus nur .
daß wir durch erforderliche Aufklärung der Masse dalün
wirken, daß diese eine klare Situation auch klar erfassen
n . sich nicht über den wahren Tatbestand wegtänschen lasse
u . vor allem erkennen lerne , daß man vor dem Staate und
den Staatsgesetzen die nötige Achtung haben müsse , wenn
man überhaupt Wert daraus legt , daß wir in gedeihlichen
staatlichen Zuständen zusammen leben, lind nun noch
Eines : Ich gebe sehr gern zu , daß man unter Umständen
in irgend einer Handlung einen Grund ui einer Wähl
kallation erblicken kann , ohne nötig zu haben , diese Hand¬
lung auch gleich strafrechtlich - zu behandeln , — aber mit
den Gründen , die die Herren ietzt anführen , können Sie
dann auch in Zukunft jede Wahlkassation bei Mißbrauch
des geistlichen Amtes einfach unterlassen . Ja , wenn Sie
eine Wahl kassieren , wenn schon der Polizeidiener Wahl-
zettel heruinträgt . kann man Ihnen dann auch noch ent-
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gegenhalten: Es ist kein Mensch verpflichtet, von einem
Polizeidiener Wahlzettel zu nähmen , sich von ihm Wahl¬
vorschläge gefallen zu lassen . Er kann sagen :

'
. Guten

Morgen, Herr Polizeidiener , kommen Sie gut nach Hause
und grüßen Sie Ihre Frau Gemahlin "

, er steht ja in kei¬
nem so intimen Verhältnis zu dem Polizeidiener , daß er
ihm folgen muß . Sie wollen das nicht , aber Sie sagen :
Wenn der Geistliche zu den Leuten geht und ihnen erklärt :
Wenn du nicht eine Zentrumsstimme abgibst, so absol¬
viere ich dich nicht , wenn du liberale Zeitungen herum¬
trägst , darfst du nicht kommunizieren — dann trösten Sie
sich nnt der Erwägung , der Gläubige könne ja aus der
llirche austreten , also haben wir gar keinen Anlaß , eine
derartige Wahl zu kassieren ! Das ist die Konsequenz der Be¬
gründung Ihres Standpunktes , eine Konsequenz, die ich
für außerordentlich gefährlich und verderblich halte . Sch¬
wollen ein Unrecht , ein wirkliches oder angebliches Un¬
recht beseitigen , aber ich muß Sie davor warnen , daß man
ein neues und vielleicht größeres Unrecht begehe . Stellt
man sich aus den Standpunkt des Rechtes und der Gerech¬
tigkeit , dann haben die Geistlichen keinen Anspruch dar¬
auf , daß sie anders und besser gestellt werden, als unsere
Beamten. Es wird nur an den Geistlisten selbst liegen,
sich allen Unannehmlichkeiten zu entziehen, indem sie sich ,
und das ist allgenreine Staatsbürgerpflicht , also auch die
ihrige , an die allgemein verbindlichen Gesetze halten und
Andere zur Beobachtung und nicht zur Umgehung der
Staatsgesetze anhalten . Wenn sie das tun , brauchen sie
den K 16k ebensowenig zu fürchten als das Gesetz , das
noch nach unserem Anträge geschaffen werden soll . Vom
Standpunkt des Rechtes und der Gerechtigkeit ersuche ich
Sie , unserem Anträge zuzustimmen (Bravo !) .

Abg . Kopf (Zentr . ) : Der Herr Berichterstatter hat
alles dasjenige , was schon bei den früheren Verhandlun¬
gen wie auch in der Kommission zugunsten unse¬
res Antrages vorgebracht worden ist , so ausführlich
dargelegt , daß neue Gesichtspunkte nach dieser Richtung
wohl kaum mehr vorzutragen sind . Ich werde mich des¬
halb lediglich darauf beschränken , einige allgemeine Be¬
merkungen vorzutragen , aber auch einige Erwiderungen
auf das, was der Herr Abg . Muser soeben ausgeführt
hat .

Das Charakteristische , und ich möchte noch weiter sa¬
gen , das uns bis zu einem gewissen Grade jedenfalls be¬
kriegende der heutigen Situation liegt darin , daß alle
Parteien des Hauses ohne Unterschied , auch der Herr-
Vorredner, darüber einig sind , datzdie 88 16 kund
16c,wiesiejetztlauten , nicht haltbar sind ,
daß sie, vom Standpunkt der Gerechtigkeit aus betrachtet,
nicht bestehen können, und daß es Zeit ist , sie aufzuheben.Mit diesem Zugeständnis , namentlich soweit es auch von
lener Seite gemacht wird , die seinerzeit diese Paragra¬
phen gemacht hat , können wir an sich schon recht zufrie¬den sein . Es ist damit , namentlich durch die Resolution,die auch seitens der Vertreter der nationalliberalen Partei
unterschrieben ist, einmal gründlich eingestanden, daß das
Gesetz vom Jahre 1874 auch in diesem
kleinen Ueberrest , der da noch besteht ,ein verfehltes war ; .die andern Bestimmungen
Imd ja schon aufgehoben, und mit dieser Resolution richten
die Herren ja nun an die Regierung die Aufforderung
einen Gesetzesentwurf vorzulegen , durch den auch noch
diese beiden Paragraphen , 16 b und 16 c, aufgehoben
werden .

Ich hoffe , daß die Großh . Regierung aus dieser Situa¬
tion unter allen Umständen die entsprechenden Konsequen¬
zen ziehen wird , auch dann , wenn es etwa nicht mehr mög¬
lich sein sollte, daß dieser Gesetzentwurf noch in diesem
Landtage auch im anderen Hohen Hause verhandelt wird ,

hoffe, daß die Großh . Regierung sich die Situation

2731

klar machen wird : daß »nämlich allerseits der Auf¬
hebung dieser beiden Paragraphen das Wort gesprochen
worden ist .

Der Unterschied zwischen den Richtungen, die sich hier
ausgesprochen haben, bestsht ja nur darin , daß wir ans
dieser Seite des Hauses, auch unterstützt, wie ich mit
Dankbarkeit konstatiere , von den Herren der sozial¬
demokratischen Partei ( so war es wenigstens in der Kom¬
mission ) , den Standpunkt vertreten , daß beide Para¬
graphen ohne jeden Vorbehalt aufzuhe -
bensind — während von der andern Seite der Stand¬
punkt vertreten wird, daß man sie aufheben sollte nur
unter der Bedingung , daß etwas anderes , allerdings et¬
was viel milderes , an ihre Stelle gesetzt werde.

Nun , die Gegner der puren , vorbehaltlosen Aufhebung
operieren immer damit, daß die Geistlichen analog den
Beamten zu behandeln seien ; und der Herr Kollege Muser
hat sogar gemeint, man würde geradezu einen Ausnahme¬
zustand zugunsten der Geistlichen schaffen, wenn man
nicht die Bestimmungen des 8 839 St .G .B . analog auch
auf die (Geistlichen anwenden würde. Es schien mir je¬
doch , daß die Herren — und es scheint mir , daß nament¬
lich der Herr Kollege Muser e i n Moment gänzlich über¬
sehen. Wenn nämlich der Herr Abg . Muser den 8 389
St . G .B . näher ansieht , so wird er sich überzeugen müs¬
sen , daß darin nicht etwa alle Beamten unter Strafe ge¬
stellt werden , wenn sie einen Mißbrauch des Amtes oder-
amtlicher Befugnisse treiben, sondern der Paragraph lau¬
tet ausdrücklich : „Ein Beamter , welcher durch Mißbrauch
seiner Amtsgewalt oder durch Androhung eines
bestimmten Mißbrauchs derselben jemand zu einer Hand¬
lung , Duldung oder Unterlassung widerrechtlich nötigt
nsw .

"
. Ich habe hier den Kommentar von Ohlshausen ,

der ja als einer der besten anerkannt ist ; und der sagt in
Anmerkung 2 ausdrücklich : „Subjekt eines Deliktes ans
8 389 muß ein Beamter sein ; aber nichtjeder Be¬
ll m t e kann Subjekt eines Deliktes aus § 339 sein , son¬
dern nur ein solcher , welchem, ein Amt, eine Amtsge¬
walt znsteht .

" Diese „Amtsgelvalt" wird dann in der An¬
merkung 3 ausdrücklich erläutert ; dort steht : „Unter
Amtsgewalt ist der Inbegriff derjenigen Befugnisse eines
Beamten zu verstehen , welche ihn berechtigen , unter ge¬
wissen Voraussetzungen zu Zwangsmaßregeln
überzugehen!" .

Das ist das Kriterium , das ist der Grund , warum man
ein besonderes Amtsdelikt, das heißt eine qualifizierte Nö¬
tigung in das Strafgesetzbuch ausgenommen hat ; nur
diejenigen Beamten sind strafbar , die
in der Lage sind , Zwangsmaßregeln an -
zuwenden . Die andern Beamten sind nicht unter die
qualifizierten Bestimmungen einzubeziehen ; Beamte , die
kein sogenanntes Imperium , keine Strasgewalt haben —
und das ist doch der überwiegende Teil der Beamten —,
fallen nicht unter die Bestimmung des 8 339 , sondern sie
werden nach denselben Bestimmungen abgeurteilt , die ge¬
genüber allen anderen Menschen Anwendung finden , die
auch gegenüber den Geistlichen angewendet werden sollten.

Wir haben da im Reichsstrafgesetzbuch eine ganze Reihe
von Strafbestimmungen . Wenn man aber den Herrn
Kollegen Muser hört, könnte man meinen, daß die schwer¬
sten Vergehen straflos bleiben würden , falls man nicht
die Geistlichen unter eine besondere , dem 8 339 St . G .B .
entsprechende Bestimmung stelle. Wir haben aber doch
die Bestimmungen über Anstiftung, über Nötigung , über
Teilnahme , den 8 107 und den 8 130a St .G .B . Diese
reichen recht wohl aus , um alle strafbaren Ausschreitun¬
gen zu treffen . Das ist auch nach der Tendenz der Schö¬
pfer unseres Strafgesetzbuchs als ausreichend angesehen
worden ; nur bei den Beamten hat man eine beson¬
dere Vorkehr treffen wollen , damit die Zwangsbefug -
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niste , die großen Machtbefugnisse, die man in ihre Hand
gelegt hat (die Macht über Leben, Freiheit , Geld nnd
Gut ) , nicht mißbraucht werden. S t r a f b e st i m m u n-
g e n oagegen, m onach auch die Einwirkung
auf die U e b e r z e u g u n H, , auf das Gewissen
a n d e r e r u n t e v> Strafe gestellt werden
sollte , hat man zweifellos grundsätzlich ablehnen wol¬
len ; das geht am besten daraus hervor , daß man im Jahre
>8l1 den 8 180a lediglich in der Weise gefaßt hat , wie er
jetzt gefaßt ist , daß man lediglich die Kritik öffentlicher Ein¬
richtungen auf der Kanzel oder bei sonstiger Ausübung
des geistlichen Berufs unter Strafe gestellt hat , insofern
hierdurch der öffentliche Friede gefährdet wird . Im
übrigen ist man gerade im Jahre 1871, als man diese
Novelle zum Strafgesetzbuch gemacht hat , offenbar von
der Ansicht ausgegangen , daß eine analoge Anwendung
von 8 839 St . G .B . — d . h . also die Anwendung von Be¬
stimmungen, die nur gegen den Mißbrauch von staat¬
lichen Zwangsbefugnisfen geschaffen worden sind —
gegenüber der Geistlichkeit in keiner Weise notwendig sei .

Der Herr Kollege Muser hat ja nun allerdings im
Verein mit einigen Herren der nationalliberalen Partei
eine Resolution eingebracht , von der ich an¬
erkenne , daß sie das , was Sie treffen wollen, in weniger
weitgehender, milderer Form unter Strafe stellen will, in¬
sofern , als eine Bestrafung im Sinne des zweiten Satzes
des Absatz 1 des 8 16 b nicht mehr bestraft werden will,
vielmehr nur jener Mißbrauch der geistlichen Amtsgewalt ,
durch den ein bestimmter Erfolg herbeigeführt werden
soll. Das ist an sich eine kleine Besserung. Aber ich mache
jetzt schon darauf aufmerksam, daß doch auch in rechtlicher
Beziehung eine Reihe von Bedenken gegen die Bestim¬
mung , so wie sie hier vorgeschlagen wird , bestehen .

Einmal operiert man hier wieder mit dem Begriff des
„Mißbrauch eines geistlichen Amtes "

, und
man vergegenwärtigt sich dabei offenbar nicht , daß die
Staatsbehörden an sich nicht in der Lage sind , dar¬
über zu entscheiden, ob ein Mißbrauch eines kirchlichen
Amtes vorliege ; darüber , ob ein kirchliches Amt
mißbraucht worden ist , können doch naturgemäß nur
kirchliche Behörden entscheiden . Und wenn wir es
anders auffassen wollten, dann würden wir, glaube ich,
auf Abwege kommen , die uns Zustände bringen würden,
die zu den schwersten Gewissenskonflikten führen müßten .
Es kann die Frage , ob ein Mißbrauch eines Amtes vor¬
liege , doch nur beurteilt werden nach den Bestimmungen
der Kirche und von jenen Organen derselben, die kompe¬
tenterweise dieses Amt verleihen, und die über Umfang
und die Grenzen der kirchlichen Amtsbefugnisse zu ent¬
scheiden haben.

In zweiter Linie mache ich darauf aufmerksam, daß
speziell hier, wo es sich um Geistliche handelt , wenn von
Amtsmißbrauch die Rede ist, doch sehr häufig ein Gebiet
in Frage kommen kann, wo an sich dem Geistlichen die
Verteidigung erschwert ist . Denken Sie nur daran , daß
der Geistliche bezüglich aller Aeußerungen , die er nach der
Behauptung dieses oder jenes Pönitenten in der Beichte
getan haben soll , sich absolut nicht verteidigen kann, daß
also schon in dieser Richtung außerordenliche Schwierig¬
keiten geschaffen werden.

Der Herr Koll. Muser hat speziell den M a n n h e i m e r
FallLeist , der ja schon bei der früheren Verhandlung
eine große Rolle gespielt hat , wieder behandelt, und
hat gemeint, ein Vergehen, wie es dem genannten Geist¬
lichen zur Last gelegt wurde, müsse auch in Zukunft straf¬
rechtlich belangbar sein . Er hat , um sein Beispiel noch
etwas wirkungsvoller zu gestalten, die Sache entsprechend
ausgemalt : er hat einen Fall konstruiert, in dem der
erste Mann ein Scheusal gewesen sein soll, der zweite
Mann aber gegen die Frau gut und recht und mit ihr

in ganz vorzüglichem Verhältnis lebt, und er hat ge¬
meint , wenn ein Geistlicher unter solchen Umständen die
Frau aussordere, den zweiten Mann zu verlassen, so sei
das ein verwerfliches, ein unsittliches Vorgehen. Er hat
aber eines ubersehen . Wenn nach tatholischer Lehre —
und ilber die kommt auch der Staat nicht hinweg, die -
tatholische Kirche war da , ehe wir einen badischen Staat
gebabt haben und die katholische Kirche ist als Korpora¬
tion mit ihren Einrichtungen und Dogmen als rechtsbe¬
ständig übernommen worden, und man wird wohl oder
übel dem in alle Zutunst Rechnung tragen müssen . . .
( Abg . M user : Artikel 18 !) . Gewiß, auch m Artikel 18
hat man nicht im Entferntesten daran gedacht , in die Dog¬
men der Kirche , wie sie von jeher vorliegen , einzugreifen.
Ich sage also , der Herr Kollege Muser hat übersehen, daß
es nach katholischer Lehre eine Scheidung nicht
gibt , unter keinen Umständen. Dagegen gibt es nach
katholischer Lehre eine Trennung von Tischund
Bett und es kann unter besonders schwerwiegenden Um¬
ständen kirchlich gestattet werden, daß der eine Ehegatte,
dem der andere das Leben schwer macht , den er mißhandelt
nsw . , von dem anderen getrennt lebt . Das ist das Hilfs¬
mittel und dieses Hilfsmittel genügt auch vollständig .
Das Beispiel von Oesterreich , wo diese Ehegesetzgebung
auch staatliche Gültigkeit hat , beweist , daß auch Staaten
daran nicht zugrunde gehen , wenn die aus dem kanonischen
Recht herrührenden Grundsätze über die Unauflöslichkeit
der Ehe bei ihnen maßgebend sind . Wer nun aus dem
Standpunkt der Kirche steht , der muß sich damit abfin-
den , der kann , wenn er bei der Verheiratung noch so viel
Unglück gehabt hat , noch so schlimme Erfahrungen gemacht
hat mit seinem Gatten , nur verlangen , von seinem Ehe¬
gatten getrennt leben zu dürfen , aber niemals darf er sich
bei Lebzeiten des ersten Ehegatten verheiraten (Abg . .
Eichhorn : Und im Konkubinat leben !) . Wenn er zu '
einer zweiten Ehe schreitet , setzt er sich in Widerspruch zum
Dogma der Kirche und inuß sich gefallen lassen , daß diese j
ihre Disziplinargewalt anwendet und ihm auch die kirch¬
lichen Gnadenmitteln versagt, so lange er sich nicht vom
widerrechtlich geheirateten zweiten Gatten trennt . Es
ist freilich außerordentlich bedauerlich, wenn das notwen¬
dig wird , aber dem Geistlichen können Sie niemals einen
berechtigten Vorwurf hieraus machen .

Nun sagte der Herr Kollege Muser , und das ist mir ;
das Unverständlichste , wenn ein Geistlicher von einein
Ehegatten , der bei Lebzeiten des früheren Gatten zur -
zweiten Ehe geschritten ist, gerufen wird , um ihm die ^
Sakramente zu spenden , und er beschränkt sich darauf zu '
sagen : „Das Sakrament darf ich dir nicht spenden "

, so
mache ihn das nicht strafbar und man nehme ihm das
auch nicht übel . Wenn er aber die betreffende Persön¬
lichkeit auffordere , den zweiten Ehegatten zu verlassen , -
dann macht er sich strafrechtlich verantwortlich, dann ge¬
höre er gestraft, denn er stifte direkt zu einer ungesetzlichen '
Handlung an . Ich bin der Meinung , daß diese Unter¬
scheidung nicht haltbar ist . Wenn der Geistliche sagen ,
darf : „Ich verweigere die Absolution"

, so darf er auch den
Grund sagen . Wir käinen wenigstens zu merkwür¬
digen Zuständen , wenn wir dem Geistlichen nicht gestatten
wollten, wenn er als Venvalter des Bußsakramentes die
Macht ausübt , loszusprechen oder nicht loszusprechen , den
Grund zu sage» , weshalb er im einzelnen Falle die Abso¬
lution verweigere (Abg . Muser : Warum denn nicht !) .
Wenn er aber den Grund angibt , so ist die Aufforderung ,
die aus einmal strafbar sein soll, hierin schon inplicite ent¬
halten (Abg . Dieterle : Sehr richtig !) . Jeder logisch
denkende Mensch muß sich in einem solchen Falle sagen :
„Wenn ich deshalb nicht absolviert werde, weil ich bei
Lebzeiten des ersten Mannes mit einem zweiten zusam¬
menlebe , so muß ich also den jetzigen Mann verlassen ,
dann werde ich absolviert .

" Sonach ist es unverständlich,



wie Herr Muser hier einen Unterschied macht zwischen blo
her Absolutionsverwoigeriing mit Angabe des Grundes n .
zwischen der Aufforderung zum Verlassen des zweiten
Ehegatten. Wenn das Erste straflos ist, muß auch das
Zweite straflos sein , und wenn das Zweite als unerträg¬
licher und strafbarer Gewissenszwang betrachtet wird , so
ist es das Erste nicht minder .

Schon vorhin habe ich gesagt, daß die Frage , ob ein
Mißbrauch des geistlichen Amts vorliegt ,nur nach kirchlichem Recht beantwortet
werden kann. Nur kirchliche Organe , kirchliche Dogmen,
kirchliche Satzungen können entscheiden , ob ein Geistlicher
sein Amt mißbraucht hat . Wie wollen Sie es nun hal¬
ten, Herr Kollege Muser , wenn hier kirchliche Organe die
Tatsache feststellen , daß der Geistliche gar nicht anders
handeln kann, da die Kirche die zweite Ehe für eine un¬
rechtmäßige ansieht , daß der Geistliche auffordern muß,
diese unrechtmäßige zweite Ehe zu lösen , wollen Sie
dann trotzdem behaupten , daß ein Mißbrauch des geist¬
lichen Amtes vorliege und wollen Sie trotzdem gegen den
Geistlichen, der nur seine strenge kirchliche Pflicht erfüllt
hat, strafrechtlich eingeschritten haben ? Richtig verstan¬den, müssen Sie selbst nach Ihrer eigenen Resolution dazu
kommen, daß Sie in einem solchen Falle einen Geistlichen
freisprechen , zu einer Verurteilung können Sie niemals
komnien. Sie können nur dann dazu kommen , wenn Sie
sich auf den meines Erachtens ganz unhaltbaren Stand¬
punkt stellen , daß Sie sagen : Der Staat hat zu bestinr
men , was berechtigte und was mißbräuchliche Ausübung
kirchlicher Funktionen ist, auch soweit es sich um die Ver¬
waltung derSakramente handelt , derStaat hat zu bestim¬
men , wann Geistliche absolvieren und wann sie nicht absol¬
vieren dürfen , der Staat hat zu bestimmen, wann einem
Kranken die Sterbesakramente gereicht und wann und mit
welcher Begründung sie ihm verweigert werden dürfen .
Wenn Sie das nicht wollen — und ich hoffe , Sie wollen
es nicht — , so wird die Frage , ob ein kirchlicher Amts¬
mißbrauch vorliegt , immer nur an der Hand der kirch¬
lichen Vorschriften entschieden werden können. Da es
feststehende Tatsache ist , daß nach kirchlicher Lehre die
Eingehung einer zweiten Ehe bei Lebzeiten des ersten Ehe¬gatten ungültig ist, so wird man meines Erachtens , wenn
Thre Resolution Gesetz werden sollte , zur Freisprechung
komnien müssen . Haben wir aber Bestimmungen , zufolgederen man in einem solchen Falle , wie dem Mannheimer ,zu einer schweren Verurteilung gelangt ist, so wiederhole
lch , was ich bei der früheren Verhandlung in dieser Sacheschon gesagt habe : Es ist das ein unerträglicher
Eingriff in die Gewissensfreiheit , und
Zlvar ein Eingriff , der nach meiner Meinung eines Kul¬
turstaates nicht würdig ist. Im übrigen ist in der frü¬heren Verhandlung sowohl von mir , wie vom Herrn Kol¬
legen Frank darauf hingewiesen worden, daß, soweit nurdie Macht des Geistlichen , sein tatsächlicher Einfluß in
Frage kommt , gar kein stichhaltiger Grund vorliegt , ihnanders zu behandeln, wie andere einflußreiche Personen .Wenn der Beamte unter Sonderbestimmungen gestellt ist.Nt es die Gefahr , daß er seine Zwangsgewalt mißbrau -
brauchen würde. Beim Geistlichen trifft das niemals
zu ; er kann nur an das Gewissen appellieren , und daswnn jeder andere auch . Es sind da die Fabrikherren , die
>mnge usw . genannt worden, die eine viel größere Gewalthaben als die Geistlichen . Sie übersehen auch ganz, daßiw auch aus dem kirchlichen Gebiet einen Instanzenweg ,mne Disziplinargewalt und ein Beschwerderecht gibt . Siewren sich sehr , wenn Sie glauben , daß da dem Beschwerde¬führer nicht auch sein Recht wird . Wer sich über einen
wirklichen Amtsmißbrauch eines Geistlichen zu beschwe¬ren hat und in der Kirche bleiben , nicht ihr Hierwegen
srotzig den Rücken kehren will, der möge sich beschwerde¬suhrend an die kirchliche Oberbehörde wenden, er wird da

schon zu seinem Rechte kommen , darüber können Sie ganz
beruhigt sein .

Nun möchte ich bei diesem Anlaß noch aufmerksam ma¬
chen auf etwas, lvas seitens des Herrn Berichterstatters
schon hervorgehoben worden ist . Er hat darauf hingewie-
scn , daß der Ausnahmecharakter — der Herr
Kollege Muser hat ihn ja bestritten — der Bestimmungen ,die wir hier gegen die Geistlichen haben und der
durch die Resolution in anderer Form auf¬
recht erhalten werden soll, schon daraus hervorgeht ,daß kein größerer deutscher Staat solche Be¬
stimmungen hat . Me badischen Geistlichen werden nach
88 16b und 16c , auch wenn die Resolution Muser und
Genossen Gesetz würde, anders behandelt, als die in an¬deren deutschen Staaten . Nur Hessen hat eine
ähnliche Bestimmung , die aber nicht so weit geht.
Ich möchte nun fragen , wie will man es rechtfertigen und
wie glaubt man es in dem Staate Baden , auf dessen Li¬
beralismus man sich gerade aus jener Seite so viel zu gutetut (auf die Nationalliberalen weisend) , wie glaubt man
es rechtfertigen zu können , daß bei uns nach dieser Rich¬
tung schroffere, einseitigere Bestimmungen bestehen , und
daß hartnäckig gesetzliche Vorschriften aufrecht erhaltenwerden sollen , die, mag man darüber sagen , was manwill, unter allen Umständen eine gehässige Ausnahmebe¬
stimmung gegen einen einzelnen Stand enthalten ? Ichmeine, so wie die Sache liegt, sollten wir , ich hoffe, daßdie Mehrheit des Hauses diesen Standpunkt teilen wird ,sollten wir übergehen zu einer gänzlichen Auf¬
hebung dieser Paragraphen , und ich möchtean die Großh . Regierung die Bitte richten , wenn diese
Aufhebung heute beschlossen werden sollte , wie ich hoffe,daß auch sie sich nicht länger widersetzt . Wenn man die
Bestimmungen nicht gänzlich aufhebt, wenn man nur eine
Neuredaktion nach Art des Muserschen Antrags vor-
nimmt , so haben wir die alte Kalamität wieder . Hier
sollte einmal ganze Arbeit gemacht , hier sollte mit einer
großzügigeren Politik eingesetzt werden . Ich meine , das
Beispiel des Großstaates Preußen sollte hier für uns
maßgebend sein . Preußen hat alle die kleinlichen Straf¬
bestimmungen, die sich in der Richtung unserer 88 16 b
und 16 c bewegten, ohne jeden Ersatz gänzlich aufgehoben.
Lesen Sie doch die Verhandlungen , die speziell in Preu¬
ßen bei den Verhandlungen über die Abschaffung der be¬
treffenden Bestimmungen gepflogen worden sind, lesenSie die Reden , die Fürst Bismarck damals gehalten hat,dort finden Sie Aussprüche in Hülle und Fülle , die wirk¬
lichen Liberalismus enthalten , und wenn Sie sich seine
wahrhaft großen Gedanken einigermaßen zu eigen machen ,dann wird es ihnen nicht schwer fallen, auch im vorliegen¬den Fall endgültig mit diesen alten, verrosteten Kultur¬
kampfwaffen aufzuräumen (Bravo ! im Zentrum ) .

z . vr . Obkircher (natl . ) : Der Herr Vorredner hat
seine Befriedigung darüber ausgesprochen, daß jetzt auf
allen Seiten , ohne Rücksicht auf die Zugehörigkeit zu
der einen oder anderen politischen Partei , Einmütig¬keit im ganzen Hause darüber vorhanden sei, daß
die Bestimmungen in den 16 b und c des Kirchen¬
gesetzes nicht mehr aufrecht erhalten werden können . Er
ist sogar so weit gegangen , zu sagen, von unserer Seite
sei dadurch das Zugeständnis gemacht worden , daß diese
Bestimmungen von Anfang an nicht hätten erlassen
werden sollen . Ich muß die Befriedigung des Herrn
Vorredners doch einigermaßen beschränken , indem ich die
weitgehende Schlußfolgerung, die er aus unserer Hal¬
tung in dieser Frage gezogen hat, als durchaus unbe¬
gründet und haltlos bezeichne . Wenn der Herr Vor¬
redner am Schlüsse seines Vortrages zu uns herüber
deutend, auch gesagt hat : Treiben Sie großzügige
Politik, wie sie in Preußen getrieben worden ist bei
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der Aufhebung der den unseligen ähnlichen Bei -
stiminungen der preußischen Kirchengesetze, so muß ich
dem entgegenhalten , großzügig w ar die preußische
Politik in kirchen rechtlichen Dingen noch
nie , insbesondere aber nicht, seitdem der preußische Staat
dazu übergegangen ist . die kirchenpolitische Gesetzgebung
nach und nach abzubröckeln . Es war auch kein System
in der Sache , sondern der preußische Staat ist nach und
nach zurückgewichen nicht nach Grundsätzen , nicht aus
Ueberzeugung , sondern lediglich schwach , nachgiebig den
Agitationen einer mächtigen Partei gegenüber , deren
weiteres Emporkommen , in Preußen sowohl wie im
Reiche, gerade auch durch diese durch und durch verfehlte
schwächliche Politik erfolgt ist . Wäre der preußische
Staat in kirchenpolitischen Dingen seiner historischen Auf¬
gabe und seiner Vergangenheit gerecht geblieben , so hätten
wir nicht diese beklagenswerten politischen Zustände in
Preußen sowohl , wie im deutschen Reiche . (Bravo !)

Um aber zur Sache zurückzukehren , muß ich sagen ,
das Gesetz vom Jahre 1874 , durch welches der § 16b
und o in das Kirchengesetz hineingesetzt worden sind , ist
ein Kind seiner Zeit . Es ist hervorgegangen aus der
Not der Zeit , die geschaffen worden ist durch jene Be¬
strebungen eines dem deutschen Wesen , dem deutschen
Reiche von Anbeginn an nicht wohlwollend gegenüber
tretenden Geistes . Die Erfahrungen , die in den Jahren
vor 1874 gemacht worden sind ; nicht nur bei uns ,
auch in Preußen , waren die Ursache für dieses Gesetzes¬
werk . Der Staatsminister Jolly konnte bei der Ver¬
handlung über jenes Gesetz am 20 . Januar 1874
erklären : „ Ich habe mich erst entschlossen, diese Bestim¬
mungen vorzuschlagen , nachdem eine traurige Erfahrung
durch viele Jahre hindurch gezeigt hat , daß das geist¬
liche Amt so mißbraucht wird , daß es als gebieterische
Pflicht des Staates erscheint , solchen Unfug nicht mehr
zu dulden .

" Das Kirchengesetz vom 9 . Oktober 1860
hat sich, wie ja auch von Ihrer Seite , wenn auch nicht
damals im Jahre 1860 , so doch später in den letzten
Jahren anerkannt worden ist , auf einen durchaus
liberalen , freiheitlichen Standpunkt gestellt, indem es im
Prinzip die Freiheit und die Selbständigkeit der kirch¬
lichen Gemeinschaften anerkannt hat . Freilich forderte
das Verhältnis des Staates zu den inkorporierten Ge¬
meinschaften in Bezu § auf diese Freiheit und Selbstän¬
digkeit Einschränkungen , Eingrenzungen , wie sie in
keinem Staate entbehrt werden konnten und entbehrt
werden können , Eingrenzungen und Einschrän¬
kungen , wie sie insbesondere auch in den¬
jenigen Staaten vorhanden sind , die durchaus
nur aus katholischen Gebieten bestehen , die die
katholische Kirche als eine fast staatliche Einrichtung an¬
erkennen , die sich im übrigen den kirchlichen Gesetzen in
der weitgehendsten Weise unterwerfen . Selbst diese
haben es doch zu allen Zeiten für nötig befunden , ge¬
wisse Einschränkungen und Eingrenzungen gegenüber der
kirchlichen Sphäre vorzunehmen .

In dem badischen Kirchengesetz sind den Kirchen weit¬
gehende Rechte , weitgehende Privilegien eingeräumt
worden , und darum war es auch ganz konsequent , daß
diesen Rechten und Privilegien gegenüber auch Pflichten
der Kirche statuiert worden sind und wenn das Maß
dieser Freiheit im Laufe der Zeit näher fixiert worden
ist , so war das notwendig geworden durch die Entwick¬
lung der Verhältnisse .

Das Gesetz des Jahres 1874 ist ein Stein in diesem
Gebäude ; sowohl das Kirchengesetz vom Jahre
1860 , als das Gesetz vom Jahre 1874 stehen
auf dem Standpunkt , daß der geistliche Einfluß auf
das innere religiöse Leben der Menschen heilbringend ,
förderlich ist und auch vom staatlichen Standpunkt aus
jede Förderung verdient . Aber es muß die Bevölkerung ,

es müssen die Angehörigen der Kirche gegen eine miß¬
bräuchliche Anwendung dieses geistlichen Einflusses geschützt
werden , insbesondere in politischer Beziehung , ganz be¬
sonders in politischer Kampfzeit und namentlich mit Rück¬
sicht auf die politischen Wahlen .

Daß dieses der Gedanke , der diesem Gesetzeswerk unter¬
lag , gewesen ist, ergibt sich aus den Motiven , die dem
Gesetze beigegeben worden sind . Es heißt dort u . a .,
für das Gedeihen des Staates sei ein reges politisches
Leben nötig ; aber es müsse mit aller Kraft zu ver¬
hindern gesucht werden , daß der auf dem Gebiete des
inneren Lebens so segensreiche Einfluß der Kirche
über die Gemüter der Menschen in dem politischen
Kampfe verwendet werde und zugleich die Autorität des
Staates geschädigt , das höchste und heiligste Interesse
der Kirche selbst verletzt werde . Insbesondere den W 16b
und e ist dies als besondere Zweckbestimmung unterlegt .
Es soll damit der Grundsatz des Kirchengesetzes in
§ 13 , Absatz 2 durchgeführt werden , wonach die staat¬
liche Rechtsordnung durch Anwendung kirchlicher
Normen nicht in Frage gestellt werden darf und wonach
die freie Ausübung der Wahl gegen kirchliche Beein¬
flussung zu sichern sei . Dann heißt es weiter : Die in
jüngster Zeit wiederholt gemachten , teilweise groben Ver¬
suche , in den politischen Kampf mit den kirchlichen
Mitteln einzugreifen , lassen eine gesetzliche Abwehr als
notwendig erscheinen .

Das war auch die Auffassung der Zweiten und der
Ersten Kammer , als sie dieses Gesetz beraten und be¬
schlossen haben . Im Kommissionsbericht der Zweiten
Kammer ist gesagt : Es handle sich um den Schutz der
Staatsbürger in Erfüllung ihrer staatsbürgerlichen Rechte
und um die Bestrafung der Störung dieser Rechte und
dieser Pflichten , eine Störung , die zugleich eine Auf¬
lehnung gegen die Staatsgesetze enthalte . Es sei not¬
wendig , solche Bestimmungen zu erlassen , weil der
unter dem religiösen Einfluß ausgeübte
psychische Zwang ein viel stärkerer und allgemeiner
wirksamer sei , als eine solche Wirksamkeit Privaten von
noch so großem Einfluß zustehen könnte , und weil gerade
die öffentliche Stellung des Priesters und der Organis¬
mus der Kirche, sowie ihre Eigenschaft als Korporation
für den Staat gefahrbringender sein kann als jede andere
Gesellschaft .

Der Kommissionsbericht der Ersten Kammer enthält
u . a . folgende Stelle : „ Die Freiheit der Entschließung
in Sachen der staatsbürgerlichen und bürgerlichen Rechte
und Pflichten muß vor unstatthaften Einflüssen geschützt
werden . Solche sind erfahrungsgemäß von der Kirche
geltend gemacht worden und sind um so bedenklicher, je
größer die Gliederung und damit die Zahl derjenigen
ist, welche die Machtmittel anwenden , zumal , wenn sie
einer bestimmten Direktive folgen . "

Ich frage : Haben sich etwa die Verhältnisse
in der jüngsten Zeit derart gestaltet , daß die Be¬
gründung des Gesetzes von 1874 obsolet ,
gegenstandlos geworden wäre ? Die Frage
stellen , heißt , sie verneinen . Die Vorkommnisse
der letzten Wahlen und schon bei früheren Wahlen geben
denjenigen recht, welche sagen : solche Bestimmungen —
es kommt auf die Einzelfassung durchaus nicht an — ,
die solchen Zweck verfolgen , können in der gegenwärtigen
Zeit nicht entbehrt werden , und ich halte es insbesondere
durchaus für ungeeignet , gerade den gegenwärtigen Mo¬
ment dazu zu benützen , an diesen Bestimmungen abzu¬
bröckeln, die - in Zeiten des Kampfes notwendig geworden
sind und deshalb erlassen worden sind , weil Kampf war ,
denn wir leben jetzt nicht in Zeiten des Friedens , sondern
eines sehr künstlich gehaltenen Waffenstillstandes , der ,
wie ich Ihnen ohne weiteres zugestehen will , wesentlich
mit auch durch Ihr (zum Zentrum ) Verhalten herbei
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geführt worden ist , weil Sie es nicht für opportun halten ,
m den Volksvertretungen Ihre wahre Meinungen und

Grundsätze jetzt schon zur Ausführung bringen zu wollen .
Aber der Waffenstillstand wird in dem Momente

verschwinden und dem Kriegszustände wieder Platz machen ,
wenn Sie das für opportun halten , wo Sie insbesondere
glauben , bei den Regierungen noch mehr Entgegen¬
kommen zu finden , als das , leider sei es gesagt , bei der

preußischen und insbesondere bei der Reichsregierung
z . Zt . der Fall ist . Also , wir leben nicht in einem
Frieden , wir leben in einem Waffenstillstände , und es
ist gesetzgeberisch nicht richtig , in solchen Zeiten mit einer

Gesetzgebung abzubrechen , die in Zeiten des Kampfes
notwendig geworden ist . Lassen Sie den wahren , den

wirklichen , den von jedem innerlich gewollten Frieden
einmal einkehren — wir sind zu diesem Frieden jeden
Augenblick bereit — , dann wollen wir auch derartige
Gesetze aufheben ohne jeden Ersatz , denn dann sind sie
nicht mehr notwendig . Sie wissen ebensogut wie wir ,
daß diese ideale Zeit noch weit , sehr weit entfernt ist ,
denn Sie wissen ja sogar viel besser vielleicht als wir ,
welche Forderungen und Ansprüche Sie z . Zt . im Schoße
der Verborgenheit halten , mit denen sie dann hervvr -
kommeu werden , wenn es die Zeit erlaubt .

Die Bedeutung der beiden Paragrap Heu , von denen

jetzt die Rede war , ist von unserm Kollegen Muser schon
in einer vortrefflichen Weise dargelegt worden , und ich
kann mich deshalb in dieser Beziehung kurz fassen .
Wenn hier von kirchlichen Strafen und Zuchtmitteln die
Rede ist und von geistlichen Versprechungen und Dro¬

hungen , so soll nur kurz andeutend gesagt werden , was
damit gemeint ist . Es handelt sich in der großen Haupt¬
sache um die Verweigerung der Absolution in der Beichte ,
um die Verweigerung des Abendmahls , der letzten Oelung
und um die Verhängung oder Androhung der sx -

ooininunisatio inaior , minor , sxprsssa , oder latus
ssntsutias , womit der Ausschluß von den Sakramenten
verbunden ist . Die geistlichen Versprechungen und Dro¬

hungen sind vielfältigster Art ; sie können zusammen¬
fassend in wenigen Worten überhaupt nicht genannt
werden . Man kann nur einzelnes herausgreifen . Aber
das Jnaussichtstellen der Himmelsfreuden und das An¬
drohen des ewigen Höllenfeuers , das sind geistliche Ver¬
sprechungen und geistliche Drohungen .

Es sollen durch diese Bestimmungen diejenigen mit
Strafen bedroht werden , welche kraft ihres geistlichen
Amtes in der Lage sind , solche kirchliche Straf - und
Zuchtmittel , solche geistliche Versprechungen und Drohungen
anzuwenden und welche von dieser Fähigkeit , von dieser
Befugnis Gebrauch machen , um einzuwirken in die

Willenssphäre eines Mitmenschen , um ihn zu einer Unter¬
lassung einer gesetzlich oder obrigkeitlich gebotenen Hand¬
lung zu verpflichten , oder , wenn der andere diese Hand¬
lung vorgenommen hat , ihn zu strafen dafür , daß er sie
vorgenommen hat . Es soll insbesondere derjenige Geist¬
liche gestraft werden , welcher solche Mittel anwendet , um
die Ausübung oder die Nichtausübung des öffentlichen
Wahlrechts oder Stimmrechtes in bestimmter Richtung
herbeizusühren , oder um denjenigen zu strafen , der in einer
bestimmten Richtung gestimmt oder gewählt , oder der nicht
gestimmt oder gewählt hat . Einen ähnlichen Zweck wie
die Bestimmung im 8 16b hat auch der 8 16 o, in dem
er auch den Schutz des Wahlrechtes , die Freiheit des

Wählens will und deshalb den Geistlichen mit Strafe
bedroht , welcher aus Anlaß öffentlicher Wahlen die kirch¬
liche Autorität anwendet , um in einer bestimmten Richtung
auf den Wahlberechtigten einzuwirken .

Die angedrohten Strafen sind lediglich Geldstrafen von
60 bis 600 Mark , während , wie ich nachher noch auszu¬
führen haben werde , dem Beamten , der ähnliche Verfeh -
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lungen unter Mißbrauch seiner Amtsgewalt begeht , Ge -

fängnißstrafen , und zwar langedauernde Gefängnißstrafen
in Aussicht gestellt sind .

Was den 8 16a betrifft , so haben sich die gesetz¬
gebenden Faktoren in umständlichen Verhandlungen sehr
bemüht , die richtige Fassung zu finden , um den gesetz¬
geberischen Gedanken zu einem möglichst einwandfreien
Ausdruck zu bringen . Daß das nicht in vollkommener
Weise gelungen ist , gebe ich ohne weiteres zu und habe
ich von allem Anfang an zugegeben . Während der Gesetz¬
entwurf des Jahres 1874 das Hauptgewicht darauf legte ,
den Ort urd die Gelegenheit zu bestimmen , wo der Geist¬
liche eine mißbräuchliche Verwendung seiner Amtsgewalt
verübt haben müsse , hat die Zweite Kammer die Mittel ,
welche angewendet werden , um diese Amtsgewalt auszu¬
üben , in den Vordergrund gestellt und bestimmt , daß der
Geistliche , der in Anwendung der kirchlichen Autorität
aus Anlaß öffentlicher Wahlen auf den Wahlberech¬
tigten in einer bestimmten Parteirichtung einznwirken
suche , in Strafe verfalle . Die Erste Kammer hat
zugegeben , daß diese Fassung zu vag . zu allgemein ,
zu schwer faßbar sei und der Anwendung im Rechts¬
verfahren große Schwierigkeiten bereiten würde . Sie
hat aber auf der anderen Seite auch zugegeben , daß die
Fassung des Regierungsentwurfes Mängel habe , sich zu
sehr beschränke und nicht alle diejenigen Fälle treffe , die
das Gesetz eigentlich treffen will , und hat deshalb be¬
stimmt , der Geistliche , der bei Ausübung kirchlicher Funk¬
tionen oder auch ohne dieses in öffentlichen Vorträgen in
einer Kirche oder an einem anderen Orte die amtsmiß¬
bräuchliche Einwirkung auf den Wahlberechtigten versuche ,
verfalle der Strafe . Die Zweite Kammer ist dann wie¬
der im wesentlichen zu ihrer eignen Fassung zurück¬
gegangen , und so ist die gegenwärtige Bestimmung in
das Gesetz ausgenommen worden . Es ist , wie ich schon
gesagt habe , auch von unserem Standpunkte aus zu¬
zugeben , daß die Fassung nicht eine durchaus glückliche
ist , und daß es erwünscht wäre , eine andere Fassung an
ihre Stelle zu setzen.

Die Herren vom Zentrum beantragen nun
die pure Aufhebung der beiden Paragraphen . Die
Herren Schmidt und Genossen wollen nur die Wähler
vor unzulässigen Eingriffen in ihre Wahlsreiheit schützen
und deshalb zwar den 8 16 b bestehen lassen , alles übrige
aber aufheben . Ich glaube , die Konsequenz des Gedankens
des Herrn Schmidt und Genossen würde erfordern , daß
sie auch für die Aufrechterhaltung einer Bestimmung sind ,
welche im Gedanken wenigstens dasselbe enthält , was der
8 16 o enthält , denn auch dieser hat nur den Zweck ,
Wahlberechtigte vor unberechtigtem Einwirken zu schützen .

Nun hat man . um gegen die Paragraphen möglichst
wirksam anzukämpfen , auf Preußen abgehoben . Dort
haben ähnliche , wenn auch nicht so weitgehende Bestim¬
mungen bestanden und find durch die spätere Entwicklung
aufgehoben worden . Ich habe schon hervorgehoben , was
ich von meinem Standpunkte aus von dieser preußi¬
schen Kirchenpolitik halte .

Man hat dann , um Stimmung zu machen — nicht
hier in diesem Hause , denn in diesem Hause machen
derartige Dinge keinen tieferen Eindruck , sondern um
draußen Stimmung zu machen — , dem Gedanken des
absolut reinsten Friedens in der Politik , insbesondere in
der Kirchenpolitik , huldigend , gesagt , es handle sich hier
um die Aufhebungdes letzten Restes der

Kulturkampfgesetzgebung ; das Gesetz vom
Jahre 1874 sei ein Kampfgesetz und aus diesem Grunde

zu beseitigen .
Ein Kampfgesetz ist es gewesen , das habe ich schon

ausgeführt ; aber es war kein Angriffs - sondern
ein Verteidigungsgesetz ! (Lachen beim Zentrum . ) 7 .



Wir werden die Frage von dem Gesichtspunkte ans zu
entscheiden haben , ob dieses Verteidigungsmittel in der
heutigen Zeit noch notwendig lind zweckmäßig ist oder
nicht .

Um weiter für Ihre (zum Zentrnm ) Stellungnahme
zu diesem Gesetze Stimmung zu machen , sagen Sie , es
handle sich um ein häßliches Ausnahmegesetz ,und mit einem solchen Ausnahmegesetze müsse man brechen .Das Wort vom Ausnahmegesetze ist eine Redensart , weiter
nichts , und doch nur geeignet , um Gimpel zu fangen ;denn unsere ganze Gesetzgebung in allen Gebieten des
öffentlichen Lebens enthält eine Summa von Ausnahme¬
bestimmungen , und warum ? Weil man ohne solche Aus¬
nahmebestimmungen im Leben überhaupt und im öffent¬
lichen Leben insbesondere nicht auskommen kann ! Die
Gesetze können nicht alle für einen Fall nach einem
großen grundlegenden Prinzip gemacht werden ; sie müssenden jeweiligen Anschauungen , den Lebensverhältnissen und
Bedürfnissen angepaßt werden . Ausnahmegesetze sind diese
beiden Paragraphen in einem gewissen Sinne , das ist zu¬
zugeben , Ausnahmegesetze deshalb , weil sie sich gegen die
Geistlichen richten , gegen die Geistlichen , welche in ge¬
wisser Weise ihre Amtsgewalt mißbrauchen . Aber diese
Paragraphen sind gegen die Geistlichen aller Konfessionen
gerichtet , und das nimmt der Sache schon in einem ge¬
wissen Maße den Charakter einer Ausnahmebestimmung
auch in diesem Sinne .

Nun die Bestimmung , daß gewisse junge Leute , die
eine bestimmte Vorbildung Nachweisen , nicht der drei - rcsp .
zweijährigen Dienstzeit unterliegen , die Bestimmung
über die Einjährig - Freiwilligen ist auch ein
Ausnahmegesetz , und ich habe noch nicht gehört , daßdie Herren vom Zentrum diese Bestimmung aufheben
wollen . Das ist ja ein Ausnahmegesetz und deshalb mußes doch beseitigt werden ! ( Sehr richtig ! bei den Sozial¬
demokraten .) Sie (zu den Sozialdemokraten ) sind darin
viel konsequenter ! Aber in dem , was ein Ausnahmege¬
setz ist , trete ich Ihren Auffassungen in vielen Beziehungen
nicht bei . Ich meine überhaupt , daß man ein solches
Schlagwort , weil es ein Schlagwort ist und oft sinnlos
ausgelegt wird , sich im politischen Leben nicht zur Richt¬
schnur nehmen darf ! Alle die Bestimmungen über den
Arbeiterschutz , die ganze soziale Gesetzgebung , insofern sie
einem gewissen Berufsstande schwere Verpflichtungen auf¬
erlegt , ist ein Ausnahmegesetz und greift aufs allertiesstein den Grundsatz der Gewerbefreiheit ein .

Ich weiß nicht , ob Sie (zu den Sozialdemokraten ) heute
für eine Beseitigung dieser Bestimmungen zu haben wären ;
ich bezweifle das sehr . Und das Zentrum bezeichnet es
als einen .seiner größten Ruhmestitel , daß es auf dem
Gebiete des Arbeiterschutzes und der sozialen Gesetzgebung
im Reichstage heute die Führung hat . Ich will aber
doch noch bemerken , das Zentrum ist die mächtigste Partei
und hat aus diesem Grunde die Führung ; wäre eine
andere Partei die mächtigste , so würde diese Partei wohl
auch in dieser Frage die Führung übernehmen und sich
gewiß in der Führung auch ebenso betätigen , wie das
Zentrum das tut . Denn die sozialen Gedanken sind nicht
im Hirne des Zentrums geboren , sondern in der Zeit
gewachsen und genährt worden , in der wir leben .

Ich könnte Ihnen eine ganze Summe von solchen
Ausnahmegesetzen aus dem ganzen Gebiet unserer
Gesetzgebung herzählen , und Sie würden erstaunen , wie
inkonsequent Sie sind , daß Sie nicht mit allen diesen Be¬
stimmungen , weil sie Ausnahmebestimmungen sind , auf -
räumen . Wir machen heute vielleicht noch eine Novelle
zum Stammgutsgesetz , zum badischen Ausführungsgesetzdes Bürgerlichen Gesetzbuches . Ich habe in der Kommis¬
sion nicht vernommen , daß die Herren vom Zentrum diese
Gelegenheit benützen wollen , um mit diesem Ausnahmegesetz ,

das in gewissen « Sinne sich als ein Unrecht darstellt , zu
brechen . Wir haben uns in diesem Landtag sehr ein¬
gehend mit dem Vermögenssteuergesetz zu befassen gehabt ,danach sollte jeder besteuert werden nach dein Schätzungs¬
wert seines Vermögens und nach einem einheitlichen
Steuerfuß . Da waren es die Herren vom Zentrum , die
das größte Bemühen an den Tag gelegt haben , Aus¬
nahmebestimmungen in diesen großen Grundsatz des Ge¬
setzes hineinzutragen , die Ausnahmen , die bereits im
Entwürfe enthalten waren , noch möglichst zu verschärfen ,bis zu einem Grade , daß nicht alle Parteien in der
Lage waren , dabei mitzumachen . Diese Ausnahmebe¬
stimmungen dürften Sie doch Wohl nicht machen in
einem Augenblick , wo Sie sich unter dem Stichwort
„ Beseitigung aller Ausnahmegesetze

"
gegen die Bestim¬

mungen in 8 16 b und o wenden !
Es ist eine Ausnahmebestimmung , daß wir im Gesetz

vom Jahre 1860 überhaupt die großen kirchlichen Ge¬
meinschaften als öffentliche Korporationen anerkannt haben
(Sehr richtig ! bei den Sozialdemokraten ) , es ist eine Aus¬
nahmebestimmung , daß wir diesen Korporationen - das Be¬
steuerungsrecht unter Zurverfügungstellung der staatlichen
Zwangsgewalt eingeräumt haben (Sehr richtig ! bei den
Sozialdemokraten ) , es ist eine Ausnahmebestimmung , die
der Herr Kollege Muser schon genannt hat , daß die ka¬
tholischen Geistlichen frei sind von der Militärpflicht , es
ist eine Ausnahmebestimmung die Bestimmung des 8 166
des Strafgesetzbuches (Sehr gut ! bei den Sozialdemo¬
kraten ) , und weiter ist es eine Ausnahmebestimmung , daß
bei vorgekommenen Beleidigungen die Geistlichen nicht nötig
haben , selbst die Klage im Wege der Privatklage zu führen ,
sondern die Möglichkeit haben , daß die Vorgesetzte Behörde
die Sache übernimnfl , und daß , wie es dann in den mei
sten Fällen geschieht , die Staatsanwaltschaft das öffentliche
Verfahren einleitet .

Ich habe noch nicht vernommen , daß die Herren vom
Zentrum diese sehr eingreifenden Ausnahmebestimmungen
zu beseitigen bereit wären ; wenn sie das aber nicht tun ,dann haben sie auch nicht das Recht , sich in dein vor¬
liegenden Falle auf den Charakter einer Ausnahmebe¬
stimmung zu berufen !

Wenn wir etwa in Konsequenz der Erklärungen , die
der Herr Staatsmimster bei der Behandlung der Kloster¬
frage gegeben hat , dazu übergehen wollten , das Gesetz zu
ändern und zu sagen : Die Klostergeistlichkeit und die
Klöster als Korporationen sind ausgenommen von den
allgemein gültigen Bestimmungen über die geistliche Vor¬
bildung , über den Vermögenserwerb und dergleichen mehr ,dann würden Sie jeden Augenblick bereit sein , mitzu¬
wirken ; ich bin fest davon überzeugt . Es würde sich
dann aber um sehr wichtige Ausnahmebestimmungen
handeln , und da würden Sie sich gefallen lassen müssen ,
daß man Ihnen auch wieder das Schlagwort , daß Sie
jetzt zu ihren Gunsten gebrauchen wollen , entgegenhalten
würde . Es handelt sich hier um ein Ausnahmegesetz !

Wenn Sie konsequent sein wollten , müßten Sie auch
die Aufhebung des 8 16s . fordern ; dies ist auch eine
Ausnahmebestimmung , sie richtet sich auch gegen Geistliche
und die kirchlichen Oberen . Dazu gehen Sie aber jetzt
noch nicht über und warum nicht ? Eines nach dem andern ,
erst 8 16 b und o weg , dann 816s . weg , und dann noch
so vieles andere , was Ihnen nicht paßt , bis Sie erreicht
haben , wonach Sie eigentlich streben ! Wenn wir uns
darauf berufen , daß auch die Bestimmung im 8 339
R . - St . - G . -B . , der jetzt mehrfach genannt worden ist , eine
Ausnahmebestimmung sei , da sie sich ausschließlich gegen
Beamte richte , so halten Sie uns entgegen — und es
war das eifrige Bemühen des Herrn Berichterstatters so¬
wohl wie des Herrn Kollegen Kopf , das klar zu machen — ,
daß dieser Paragraph sich gegen Beamte richte , weil ihnen



ein gewisses Imperium , eine gewisse Zwangsgewalt , eine
gewisse Strafgewalt zuerteilt -sei . Die Auslegung , die der
Herr Kollege Kopf , allerdings unter Berufung auf den
Kommentar von Olshausen der Bestimmung gegeben hat ,
ist nicht zutreffend . Einmal stehen die Ausführungen
von Olshausen in Widerspruch mit der reichsgerichtlichen
Judikatur , und dann hat der Herr Kollege Kopf
sogar in die Ausführungen Olshausens etwas bin eile¬
get ragen , was nicht darinsteht , er hat den Gedanken ,
der dort ausgesprochen ist , in seiner« Sinne weiter
entwickelt. Nur so ist der Herr Kollege Kopf dazu
gekommen , zu sagen , daß der 8 339 sich richte
gegen Beamte , denen eine gewisse Strafgewalt zuerteilt
sei . Das Reichsgericht aber sagt im 9 . Band Seite 228 :
„Auf alle Beamte ist Paragraph 339 zu beziehen , welche
durch Mißbrauch der Amtsgewalt mittelbar oder unmittel¬
bar in der Lage sind , einen bestimmten Erfolg herbeizu¬
führen .

" Weiter fordert das Reichsgericht in Auslegung
des betr . Paragraphen nichts .

Sie von Zentrum sagen , es sei durchaus begründet ,
besondere Bestimmungen gegen die mißbräuchliche Ver¬
wendung der staatlichen und gemeindlichen Beamtengewalt
zu erlassen , weil es sich da um Persönlichkeiten handle ,
denen der Staat mittelbar oder unmittelbar eine gewisse
Gewalt , wie Sie sagen , ein gewisses Imperium übertragen
habe . Da frage ich , hat denn etwa der Geistliche kein
Imperium ? Er hat in den heutigen Zeitläuften kein
staatliches Imperium mehr , aber er hat viel eingreifenderes
Imperium als der staatliches Beamte , ihm ist zuerteilt
die Gewalt , zu binden und zu lösen , und dadurch in der
eindringlichsten Weise auf das Innenleben des Menschen
einzugehen , alle Leidenschaften dadurch zu wecken , aber
auch alle Befürchtungen zu erregen , und dieses Imperium ,
von dem Geistlichen mißbraucht , stellt ein viel schwerere
Gefahr dar . als der Mißbrauch eines staatlichen oder
Gemeindeamtes . Deshalb ist es durchaus geboten , daß
gegen diese mißbräuchliche Verwendung gewisse Schutz¬
maßregeln bestehen.

Die Herren von der Sozialdemokratie machen es
sich allerdings bequem , indem sie solchen Ausführungen
entgegenhalten : Es hat ja jeder Einzelne vollkommen
freie Möglichkeit , sich diesem Imperium und allen Ge¬
fahren , die für ihn daraus erwachsen können zu entziehen .
Es hat darauf der Herr Kollege Muser schon sehr zu¬
treffend geantwortet . Formal , vom rechtlichen Stand¬
punkt aus kann sich gewiß Jeder diesem Imperium
jederzeit entziehen ; über innerlich kann er das nicht !
Die Herren von der Sozialdemokratie sind die letzten,
die in dieser Frage für sich ein Urteil in Anspruch nehmen
können ; wer sich vollkommen von diesen Gedanken los¬
gelöst hat , kann sich nicht hineinversetzen in das innere
Leben derjenigen , welche noch in diesen Gedanken befaßt
und begriffen sind . Also (zur Sozialdemokratie ) Sie
haben in dieser Beziehung kein Urteil , Sie dürfen das
nicht für sich in Anspruch nehmen . Wir aber müssen
die Dinge nehmen , so wie sich in der Wirklichkeit dar¬
stellen, und da ist zu sagen : Derjenige , der sich nicht los¬
gesagt hat von diesen Gedanken , der sich innerlich nicht
losgesagt hat von der kirchlichen Gemeinschaft , der kann sich
eben nicht von diesem Imperium der Geistlichkeit losmachen ,
sondern er ist diesem Imperium in jeder Beziehung
und zu jeder Zeit auf das innigste unterworfen . Aber
es ist ein weitgehendes staatliches Interesse , eine weit¬
gehende Forderung der Gerechtigkeit und des Schutzes
der Notleidenden , daß gegen eine mißbräuchliche Ver¬
wendung des geistlichen Einflusses gegenüber den ein¬
zelnen Gläubigen ein Schutz gewährt werde . Vom
Standpunkte der Freiheit aus muß dieser Schutz gefor¬
dert werden .

Nun sagen Sie ja : Ganz ähnlich , wie der Geistliche

ist auch der Brotgeber , insbesondere der große , mäch¬
tige , reiche Fabrikherr in der Lage , seine Arbeiter und
Bediensteten zu beeinflussen unter mißbräuchlicher An¬
wendung der ihm eingeräumten wirtschaftlichen Gewalt .
Das ist ohne weiteres zuzugeben . Und es ist weiter zu¬
zugeben , daß solche mißbräuchliche Anwendung leider
auch in Einzelfällen vorgekommen ist — in früheren
Zeiten übrigens mehr als heutzutage , wo die öffentliche
Kontrolle hemmend , eindämmend wirkt . Wenn Sie aber
gesetzgeberisch fassen wollten , daß auch diese mißbräuch¬
liche Anwendung der eingeräumten wirtschaftlichen Ge¬
walt unter Strafe gestellt werden sollte , so würden
Sie in noch viel , viel größere Schwierigkeiten hinein¬
geraten , als diejenigen Schwierigkeiten waren , die die
Fassung der Bestimmungen in 8 16b und 8 16e her¬
vorgerufen hat . Es würde ja nicht nur der Fabrikherr ,
sondern es würde auch jeder andere Dienstherr und
Brotgeber , jeder Grundbesitzer , der Knechte und der
Mägde hat , gleichfalls darunter zu begreifen sein ; man
müßte noch weitergehen : man müßte die Vorstände von
Vereinigungen jeder Art , von privaten Vereinigungen ,
man müßte z . B . auch die Vorstände von katholischen
Männervereinen und Volksvereinen darunter begreifen . . .
(Abg . USchmidt - Karlsruhe : Das würde Ihnen passen !
— Zustimmung und Heiterkeit beim Zentrum !) Ich habe
das ja nicht gesagt — verstehen Sie doch meine Schluß¬
folgerung (Zurufe von Zentrumsseite ) —, ich richte mich
gegen die Ausführungen der Sozialdemokraten . Man
könnte diesen Gedanken gesetzgeberisch kaum in einer zu¬
treffenden Weise fassen. Aber man darf auch diese
beiden überhaupt nicht auf eine Linie stellen : den Brot¬
geber mit dem Geistlichen und dem Beamten . Denn
dem Geistlichen , dem Beamten steht eben eine öffentliche
Gewalt zu ; sie sind öffentliche Diener und werden in
jeder Weise in der Ausübung ihres öffentlichen Amtes
geschützt .

Nur in diesem Sinne also — weil nur die Geistlich¬
keit von diesen Bestimmungen getroffen wird — gebe ich
Ihnen zu, daß es sich um eine Ausnahmebestimmung
handle . Aber richtig genommen nach dem gesetzgerischen
Gedanken , der in dem Paragraphen ausgedrückt ist, ent¬
hält er keine Ausnahmebestimmung , kein Ausnahmegesetz ;
denn der Zweck der Bestimmung ist , den Staats¬
bürger zu schützen gegen Mißbrauch , der verübt
wird von den Inhabern öffentlicher Gewalten ,
ihn zu schützen gegen Angriffe , die in seine
Rechtssphäre , in seine Freiheitssphäre , und ins¬
besondere in seine Freiheitssphäre bei der Aus¬
übung des politischen Wahlrechts eingreifen . Dieser
gesetzgeberische Grundgedanke schützt Jedermann und ver¬
pflichtet Jedermann .

Der Gedanke ist , wenn auch nicht in vollkommen
gleicher Weise , aber doch ähnlich ausgeführt in den
88 106 und 107 St .G .B . ; diese Bestimmungen gelten
gegenüber Jedermann ; er ist ausgeführt in 8 339
St .G .B . gegen Beamte ; und er ist (weil reichsgesetzliche
Bestimmungen in dieser Beziehung nicht bestehen , durch
besonderes Landesgesetz) ausgeführt in dem 8 16b und
16 e gegen Geistliche . Ueberall ist es derselbe Gedanke ,
im Reichsgesetz und im Landesgesetz ; er ist nur in ver¬
schiedene Formen gegossen.

Der Staatsbürger ist in unserem Rechtsstaate verpflichtet ,
die Gesetze und zuständiger Weise von der Obrigkeit er¬
lassene Anordnungen zu befolgen ; und in der Befolgung
dieser Pflichten darf er nicht durch Drohungen gehindert
werden ; und wenn er diesen staatsbürgerlichen Verpflich¬
tungen nachgekommen ist, soll er nicht mit kirchlichen
Straf - oder Zuchtmitteln bestraft werden . Das ist auS -
gedrückt in der Bestimmung des 8 16b lit . a . Der
Staatsbürger soll nach seiner Ueberzeugung frei wählen
und stimmen dürfen , er darf hierin nicht behindert wer -



den ; und wenn er nach seiner Ueberzeugung gestimmt
hat, soll er deswegen nicht in Strafe gezogen werden.
Das ist der Zweck des ß 16b lit . b und des K 16c.
Würden solche Bestimmungen nicht bestehen , so würde ,
wie Sie sagen, ein „Ausnahmegesetz " nicht bestehen . Nein !
Ich sage Dem entgegen : Es würde ein Privilegium
geschaffen werdendem Privilegium für die Geistlich¬
keit, in mißbräuchlicher Weise einzugreifen in das In¬
nenleben des Menschen und in seine Freiheitssphäre !

Der Herr Kollege Kopf hat insbesondere den Z 16b
als vollkommen gegenstandslos hingestellt — schon in
der Kommission hat er derartige Ausführungengemacht - ,
indem er der Meinung Ausdruck gegeben hat , die Be¬
stimmung habe lediglich und ausdrücklich den Zweck , die
gesetzliche Regelung des Examens der Geistlichen , bevor
sie zum öffentlichen Kirchenamte zugelassen sind , zu
sichern . Das ist nicht richtig. Das war einer der
Gründe , die zu dem Gesetz geführt haben ; aber es war
nicht der vollständige Grund. Wir können uns heute
noch — nicht nur rein theoretisch konstruieren, sondern —
sehr leicht Praktische Fälle denken , die es möglich machen ,
auch heute noch eine solche Bestimmung anzuwenden ;
und der Gesetzgeber von 1874 hat (wie in den Motiven
und in den beiden Kommissionsberichten ausgesprochen
ist , und wie insbesondere in der Verhandlung im
Plenum der Zweiten Kammer ausgeführt wurde) sehr
bestimmte Fälle aus der Vergangenheit im Auge ge¬
habt, die es ihm für notwendig erscheinen ließen, eine
solche Gesetzesbestimmung zu erlassen. Denken Sie nur
an den Fall Strome her : einen der krassesten Fälle,
die je vorgekommen sind . Solche Fälle können sich auch
heute noch ereignen — und in der Zukunft können sie
wiederkehren; denn der Geist der Gesetzlichkeit , er ist in
den in Betracht kommenden Kreisen heute nicht stärker
geworden, als er damals war. Und der Gedanke, daß
die kirchlichen Vorschriften , aber nicht nur die
Vorschriften des kanonischen Rechts (auf die Herr Kollege
Kopf hingewiesen hat), sondern auch alle durch die kirch¬
lichen Organe gegebenen Einzelvorschriften gegenüber
dem staatlichen Gesetz , gegenüber den staatlichen Vorschriften
und den Vorschriften unserer Beamten und Behörden über¬
wiegen, dieser Gedanke ist doch auch aus denAusführungen des
Herrn Kollegen Kopf für jedermann klar hervorgetreten .
Solange aber derartige Anschauungen , wie wir sie vom
Herrn Kollegen Kopf auch heute wieder haben hören
müssen, in Ihren Kreisen (zum Zentrum) bestehen , so¬
lange Sie sagen, wie Herr Kopf getan, die Kirche sei
länger da, als der badische Staat, daher dürfe es nicht
dahin kommen, daß der Staat sich anmaßt , in kirchliche
Vorschriften einzugreifen , solange wir derartige An¬
schauungen vertreten hören, ist es bitter not, daß der
Staat auf der Wacht bleibt und seine Rechte zu
wahren sucht, wo immer er es kann, genau so stark als
das in den 70er Jhhren der Fall war. Ich will aber
auf die große Frage, die Herr Kollege Kopf mit seinen
Ausführungen angeregt hat, nicht näher eingehen . Wir
müßten , um erschöpfend zu beantworten , was aus diesen
paar lapidaren Sätzen des Herrn Kollegen Kopf her¬
ausgeklungen ist, eine mehrtägige , wie Sie es nennen ,
„ Kulturkampfdebatte" inszenieren . Es entspricht aber
nicht dem Bedürfnis des Hauses, es entspricht auch nicht
dem Bedürfnis der Großh . Regierung, eine solche Kultur-
kampfdebatte hervorzurufen (Exz . von Dusch schüttelt den
Kopf. Große Heiterkeit), und es entspricht aucht nicht
meinem eigenen Bedürfnis, (Rufe aus Zentrum: Oho !).
Denn wir wissen ja, was wir von einander zu halten
haben, wir kennen uns (Zuruf kms dem Zentrum: Sehr
wahr !) , und die Oeffentlichkeit weiß es auch . Es wäre
aber sehr erwünscht, wenn Ihre Presse sich bemühen
würde, mehr als sie es tut, der Oeffentlichkeit klar zu
machen , wie wir uns kennen. Sie kennen mich besser,

Sie wissen wohl, daß vieles gelogen ist, was in der
Presse verbreitet wird , insbesondere auch über meine
Person . Ich möchte also Vorschlägen, die große Kultur¬
kampfdebatte wollen wir heute nicht inszenieren, wir
wollen sie auf 2, 4, 6 Jahre, wie Sie es wünschen,
verschieben , und wir wollen wünschen, daß wir heute
mit der Vorlage zum Schluffe kommen.

Ich bin der Meinung, daß alle diejenigen , die sich von
einem Schlagwort nicht betören lassen, die der Meinung
sind , daß hervdrstehenden Rechten auch hervorstehende
Pflichten gegenübergesetzt werden müssen, auf unsere Seite
treten und sagen sollten, daß der Staat vollkommen be¬
rechtigt ist , solange er sich nicht in jeder Beziehung loS-
löst von der Kirche und dem Satze huldigt , den die Herren
von der Sozialdemokratie an die Spitze der Behandlung
dieser Frage stellen : „ Trennung von Staat und Kirche " ,
derartige Bestimmungen , wie sie die
88 16b und o haben , zu erlassen und
zu erhalten . Ich sage , Bestimmungen , wie sie
bestehen ; ich

'
sage damit nicht , daß sie in der

bisherigen Wortfaffung aufrecht erhalten werden müssen .
Denn ich habe schon zugegeben, daß der 8 16 v
insbesondere in seiner Wortfassung nicht glücklich , daß
er zu weit gefaßt und in der Rechtsanwendung sehr
schwierig ist , insbesondere dem Richter große Schwierig¬
keiten bereitet.

Ich habe dann weiter zu sagen, daß wir bereit sind,
auch in der Fassung des 8 16b eine Aende -
r n ng eintreten zn lassen , nicht weil wir glau¬
ben , daß die Bestimmungen verfehlt sind , sondern lediglich
um dem Bedürfnis derjenigen gerecht zu werden, die
völlige Gleichheit auch in der äußeren Form fordern in
den Bestimmungen gegenüber den Beamten , wie in den
Bestimmungen gegenüber den Geistlichen . Daß der we¬
sentliche Inhalt des 8 16b auch durch den Antrag , den
Herr Kollege Muser vorhin gestellt hat , und den: ich zm
stimme , dem auch meine Freunde , wie ich voraussehe,
einmütig znstimmen werden, nicht beseitigt wird , sondern
von ihm nur in eine andere Form gegossen werden will,
ergibt sich siir denjenigen , der lesen kann , aus der Ziffer 2
deS Antrags Muser , der ja schon im Kommissionsbericht
abgedruckt ist, wo besonders hervorgehoben ist , daß be¬
stimmte strafgesetzliche Bestimmungen erlassen werden sol-
len gegen den Mißbrauch der geistlichen Gewalt , insbe¬
sondere gegen den durch Verhängung oder Androhung
kirchlicher Straf , oder Zuchtmittel oder Anwendung geist¬
licher Versprechungen oder Drohungen verübten Miß¬
brauch der Gewalt . Das sind Ausdrücke , die wörtlich aus
dein 8 16b übernommen worden sind .

Ich sage zum Schluß , wir wollen der Kirche und ihren
Dienern die Stellung im öffentlichen Leben, die ihnen
nach der heutigen Gesetzgebung und Praxis eingeräumt
ist, nicht schmälern , nicht beschränken , wir wollen sie frei
gewähren lassen in der Sphäre , die ihnen eingeräumt ist .
Wir wollen aber nach wie vor dafür sorgen, daß gegen
mißbräuchliche Verwendung der ihnen somit übertragenen
öffentlichen Gewalt ein Schutz besteht ; und das kann , so
wie die Tinge liegen , nicht etwa bloß durch Verweisung
auf die Disziplinargewalt der kirchlichen Obrigkeit ge¬
schehen , sondern es kann nur geschehen durch Schaffung
von strafgesetzlichen Bestimmungen , die zu schaffen sind
durch das weltliche Gesetz und zu handhaben durch den
weltlichen Richter, lind wenn Sie nun , wie Herr Kollege
Kopf getan hat , dieser unserer Absicht entgegenhalten , daß
da in das kirchlickie Leben, in das Verhältnis zwischen den :
Geistlichen und seiner kirchlichen Obrigkeit, in das Ver¬
hältnis des Geistlichen , der die kirchlichen Bestimmungen
anzuwenden hat , zu seinem Gewissen in weitgehender
Weise eingegriffen würde , so glaube ich , daß alle diese
Ausführungen durchaus verfehlt sind . Der weltliche Rich-
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ter wird sich in der Handhabung einer solchen gesetzlichen
Bestimmung nicht amnaßen , zu entscheiden , ob der
(Geistliche gegen eine kirchliche

'
Vorschrift gefehlt hat . Wenn

diese Vorschriften nicht klar , wenn sie der Auslegung be¬
dürftig sind , so gibt es einen Weg , den es im gerichtlichen
Wege überall gibt , dann haben wir Sachverständige und
die Sachverständigen werden sein die kirchlichen Oberen :
freilich wird der Richter auch in ' diesen Fällen den Sach¬
verständigengutachten gegenüber dieselbe Macht und Ge¬
walt haben, zu Prüfen , ob dieses Sachverständigengut¬
achten verträglich ist mit den weltlichen gesetzlichen Bestim¬
mungen, ob das Gutachten in jedem Betracht richtig ist .
Er wird sich das Gutachten geben lassen und wird , wie er
das immer zu tun Verpflichtet ist , das Gutachten gewissen
Haft prüfen und sich darnach seine lleberzeugung bilden .

Auf den Mannheimer Fall will ich nicht eingehen, es ist
das bei der früheren Verhandlung schon genügend ge-
scheheü und Herr Kollege Muser hat auch schon davon ge
sproclxm und seine Auffassung im wesentlichen so wieder
gegeben , wie ich sie teilen kann . Aber meiner Verwun¬
derung darüber kann ich nicht genug Ausdruck geben , dasi
sich auch in der heutigen Zeit immer noch Männer fin¬
den , die dm Mut haben , einen solchen Fall überhaupr zu
verteidigen (Rufe aus dem Zentrum : Hört , hört ! : Nbg .
lllr . Schofer : Den werden wir immer haben !) . Dasi
Herr Kollege lstr . Schofer viel Mut hat in der Verteidi¬
gung einseitigster Anschauungen (Abg . lllr . Schofer .
Das ist unser Glaube , den werden wir verteidigen ! : .Glocke
de? Präsidenten ) , daß er viel Mut hat , anzukämpfen ge¬
gen Staat und die Gesetze und selbst auch die Verletzung
der Gesetze zu Predigen, haben wir ans verschiedenen Vor¬
kommnissen der letzten Zeit entnehmen können (Glocke
des Präsidenten : Abg . l) r . Schofer : Wo habe ich ge
predigt?) . Die Meinung des Herrn Kollegen lllr . Scho¬
fer ist aber heute. Gott sei Dank , im Lande nicht maß¬
gebend , auch nicht maßgebend bei seiner Partei (Rufe im
Zentrum : Oho !) . Wohin kämen wir , wenn derartige
mittelalterliche, längst überholte Anschauungen wieder
Trumpf würden , und sch darf den Herrn Nbg . Dr . Schä¬
fer wohl auf die Herren Abgg. ll)r . Zehnter und Fehren -
bnch Hinweisen , die gewiß in diesen Dingen ganz an¬
derer Meinung sind . Ich muß das annehmen , denn sonst
würden sie sich in ihren Aeußerungen wesent¬
lich anders - darstellen . als sie denken , wie sie
sind (?lbgeordneter Hergt : Das ist doch uner¬
hört ! ) . Gott sei Dank sind solckie Anschauunaen über¬
holt . und deshalb darf ich es wohl aussvrechen, ich muß
mich verwundern , daß beute noch der Mut gesunden wird ,
solche Fälle , Nne den Mannheimer Fall hier in dieser
Oeffentlichkeit überhaupt zu verteidigen . Es war nickt
meine Msickt, eine Kultnrkamvfrede zu halten ( Lacken
im Zentrum ) , aber wenn durch Zwischenrufe dazu An
laß geboten wird , so sind Win bereit : denn wir haben
nicht? zu verdecken, wir haben nichts zu verheimlichen,
wir haben nichts zurückzunehmen , wir vertreten unseren
Standpunkt beute wie früher , und hoffentlich werden sich
auch in aller Zukunft Männer finden , die dasselbe tun !
Wir werden unseren Standpunkt vertreten (Rufe im Zen
truni : Wir auch !) , wir werden unseren Standpunkt alle
zock vertreten gegenüber Mißbräuchen , und so Gott will
wird sich auch allezeit ein Gesetzgeber finden , der in dieser
Wüse gegen Anmaßungen und tleberhebungen vorgeht
(Lebhafter Beifall bei den Nationalliberalen ) .

Aba . k)r . Frank (Soz .) : Der .Herr Abg . Obkircher
bot die Meinung ausgesprochen, daß nur Gimvel aus den
vom Zentrum gelegten Leim geben könnten (Zwischenruf)
och bin überzeugt , daß es sich hier in dem Kirchengesetz
» m ein Ansnab m egesetz handelt , und daß wir des
wegen ssir die Aushebung der betreffenden Paragraphen
stin müßten . Wir sind uns der Situation vollständig klar .
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Wenn das Zentrum uns versichert , die § 8 16 t> und c des
Kirchengesetzes müßten aufgehoben Vierden , weil sie Aus¬
nahmebestimmungen enthalten , so wissen wir , daß das
nicht einer grundsätzlichen Gegnerschaft des Zentrums ge¬
gen Ausnahmegesetze entspricht . Ich habe früher schon
hervorgehoben, daß eine große Zahl von Mitgliedern des
Zentrums wiederholt bei Abstimmungen über den Fort
fall des Sozialistengesetzes für das Sozialistengesetz ge¬
stimmt haben, und ich weiß auch, daß , wenn es sich darum
handelt, die staatsbürgerliche Gleichheit vor dem Gesetz
zu verteidigen und zu vertreten , es vielfach kleine Zen¬
trumsblätter in Baden gewesen sind , die in nicht inißzu
verstehender Weise sich aus die Seite derjenigen gestellt
haben, welche Ausnahmebestimmungen wünschten. Ich
will bei der Gelegenheit z . B . hervorheben, daß es kleine
Zentrumsblätter gewesen sind , die ihrer unverhohlenen
Freude bei den Metzeleien in Rußland , bei der Nieder -
metzelung der Inden , einer Stimmung Ausdruck gegeben
haben, die sich nicht anders deuten ließ , als wie : Wir
freuen uns über das , was dort geschehen ist . Wir sind
in der Frage die Konsequenten , wir wissen , daß das Zen
trnm in diesem Punkte die Inkonsequenz vertritt , wir
wissen , daß das Zentrum bei verschiedenen Gelegenheiten

das bat der Herr Abg . klr . ONircher mit Recht her¬
vorgehoben — fiir Ausnahniebestinnnungen eingetreten
ist (Abg . Eichhorn : und eintreten wird ) . Daran wäre
zu zweifeln , wenn Sie z . B . dafür zu haben wären , daß
das Ei n -i ä h r i gP :rivilegi u m a- u s g e b o b e n
wird . Daß es sich dabei uni eine Ausnahmebestimmung
zugunsten der besitzenden Klasse handelt , daran ist nicht
zu zweifeln . Wenn derjenige, der imstande ist . mit dem
Golde seines Vaters sich vielleicht in zehn Jahren nach
wiederholten Repetierungen das Zeugnis zu erkämpfen ,
daß er genügend gebildet ist , um in einem Jahr ein tüch¬
tiger Soldat zu werden, die Möglichkeit hat . nur ein Jahr
dienen zu müssen , während der Sohn armer Eltern , der
vielleicht zu Haus notwendig wäre zur Ernährung seiner
Angehörigen , zwei oder drei Jahre dienen muß aufgrund
gesetzlicher Bestimmungen, so stellen diese eine Ausnahme
zugunsten der besitzenden Klasse dar .

Das gleiche ist der Zweck der gesetzlichen
Bestimmungen, die heute eigentlich nach der
Tagesordnung uns hätte beschäftigen sollen . Sie
(zum Zentrum ) sind dafür . daß das F i d e i k o m
mi s aufrecht erhalten wird , die Vorrechte zuguu
sten des Adels, die gesetzlichen Bestimmungen , die ermög
lichen sollen , daß die mittelalterliche Einrichtung der adli¬
gen Vorrechte hinübergerettet werde in die moderne Zeit .
Ich meine , in dieser Frage hat das Zentrum den Na
tionalliberalen , und haben die Nationalliberalen dein
Zentrum nicht das geringste vorzuwerfen . Sie stellen
beide auf dem Standpunkt , daß unter gewisseil Umständen
Ausnahmegesetze , die Ihnen passen , aufrecht erhalten wer¬
den . und sie stehen ans dem Standpunkt , daß diejenigen
Ausnahmegesetze , die Ihnen unangenehm sind , wie liier
diese Bestimmungen gegen die Geistlicken , ausgehoben
werden . Wenn wir in der Kommission sowohl wie hier
im Plenum aus dem Standpunkt stehen , daß wir dem
Antrag des Zentrnms zustimrnen . so geschieht
das nickt aus Liebe znm Zentrum , und noch
weniger ans Liebe zu dem Stand , der von den bisherigen
Bestimmungen betroffen wird , sondern ans allge¬
meinen grundsätzlichen Erwägungen . die
ich Ihnen ganz kurz auseinandersetzen will.

Wir glauben , daß die Bestimmungen, die getroffen wen¬
den sind gegen den Amtsmißbrauch der Beamten , nickt
daraus sick erklären, daß der Gesetzgeber eine gewisse Zahl
von Leuten , die einen großen Einfluß haben , daran hindern
wollte, diese ihre Macht mißbräuchlich anzuwenden . Wenn
der Gesichtspunkt , des Einflusses entscheidend wäre , dann



mühten wir doch ruhig zugeben-, daß es Tausende von Be¬
amten sind, die völlig einflußlos sind, tausende von Be¬
amten , deren Eintreten für einen bestimmten Kandidaten
in zahllosen Fällen diesen Kandidaten schädigt , und daß
es umgekehrt viele Privatleute gibt , die die gedachte
Machtbefugnis haben und derartig verwenden, ohne daß
sie unter Strafe gestellt sind . Nach unserer Ansicht liegt
den gesetzlichen Bestimmungen gegen den Amtsmißbrauch
folgende Erwägung zugrunde . Es wird von der Allge¬
meinheit, es wird voni Staate bestimmten Personen eine
gewisse Machtbefugnis überlassen mit der Bestimmung,
daß diep von der Allgemeinheit , auf Kosten der Allge¬
meinheit ihnen übergebene Befugnis auch für die Allge¬
meinheit im ganzen ausgeübt werden müsse , und wenn
irgend ein einzelner Beamter zugunsten oder gegen ein¬
zelne Gruppen der Staatsbürgerschaft seine von der All¬
gemeinheit gegebene Befugnis mißbraucht, dann muß er
unter Strafe gestellt werden . Das Gesetz ist ja nicht voll¬
ständig, es sind nicht sämtliche Beamte , die darunter fal¬
len , namentlich nach! der Auslegung , die von seiten des
Herrn Abg . Or . Obkircher vertreten worden ist, aber der
Grundgedanke ist, wer von der Allgemeinheit, vom Gan¬
zen , vom Staat ein Recht bekommen hat, der muß dieses
Recht zugunsten des Ganzen ausüben . Ich gebe zu , so¬
lange die Geistlichen , wie das früher der Fall war , vom
Staat gewisse Machtbefugnisse überwiesen bekommen hat¬
ten , solange sie gleichzeitig Träger staatlicher Befugnisse
gewesen sind , wie früher , wo sie noch Standesbeamte
waren , wo sie im Aufträge des Staates Eidesbelehrungen
zu erteilen hatten , ich gebe zu , daß in jener Zeit die Unter¬
stellung der Geistlichen unter die gleichen Strafbestim¬
mungen , die für die Beamten gelten , eine begründete ge¬
wesen sein mag . Heute ist aber die Sache allmählich an¬
ders geworden. Es sind diese staatlichen Machtbefugnisse
von der Geistlichkeit aller Konfessionen allmählich abge¬
bröckelt, der Staat und die Gemeinde haben eben einen
größeren Kreis dieser Befugnisse an sich selbst herange¬
zogen , und nun liegt die Sache so , daß auf der
einen Seite der Staat der Beamtenschaft statt den
Geistlichen gewisse Befugnisse übertragen hat , und auf
ker anderen Seite eine größere Zahl wirtschaftlicher oder
religiöser Gemeinschaften und Korporationen inner¬
halb ihres eigenen speziellen Wirkungskreises wieder be¬
amtenähnliche Funktionen aüszuüben haben. Es sind in
erster Reihe die Kirchen . Es sind dann die großen
indu str iel l e n Gemeinschaften , ich erinnere an
die Bergwerksgesellschaften, an die großen privaten Bahn¬
gesellschaften , die alle innerhalb ihres Rayons beamten¬
ähnliche Stellung haben . Es wird sich die Frage erheben :
Ist es gerechtfertigt, diesen innerhalb des Staates befind¬
lichen Gemeinschaften, die zum Teil öffentlich -rechtlichen
Charakter haben — das trifft nicht bloß zu für die Kirchen ,
das trifft auch zu für zahlreiche wirtschaftliche Gemein-
schäften —, gegenüber Ausnahmen zu machen ? Ich
glaube , wenn jemand in das Bergwerks gebiet ginge, in
die Saargegend oder in Gegenden , wo Private Bergwerks¬
gesellschaften sind , wird er nicht bestreiten können , daß die
Bergbeamten dort , auch wenn sie nicht vom Staate an¬
gestellt sind, sondern von den großen Kartellen , öffentlich -
rechtliche Befugnisse ausüben . Uebrigsns haben sie vom
Staat auch einen gewissen erhöhten Polizeischub , ähnlich
wie es bei der Geistlichkeit zutrifft . Und nun erhebt sich
die Frage für uns : ist es berechtigt innerhalb dieser
öffentlich - rechtlichen Körperschaften, den religiösen und
den wirtschaftlichen , Ausnahmen zu machen ? Ist es be
rechtigt, eine einzelne Korporation , einen einzelnen Stand
herauszugreifen und eine andere große Gruppe von der¬
artige Korporationen völlig unberücksichtigt zu lassen ?
Maßgebend wird dabei vielleicht die Zweckmäßigkeits -
erwägung sein : Welcher Druck , welche Gewalt ist die
größere ? Welche drückt schwerer auf die davon betroffenen

Mitglieder dieser Korporationen , auf die Untergebenen ? ,
Ich bin der Auffassung, daß bei Hunderttausenden von f
Arbeitern der Druck , der von den Beamten der indu - i
striellen Kartelle ausgeübt wird , ein erheblich größerer , !
ein erheblich schwererer ist als wie der Druck , der von den
Geistlichen innerhalb des Kreises ihrer Gemeinden aus -
geübt werden kann. Das mag vielleicht in unserem Lande,
wo die Großindustrie nicht die Entwicklung genommen
hat , noch nicht so klar in die Erscheinung treten . Wenn
Sie aber einmal auch nur kürzere Zeit sich in diesem Berg¬
werksgebiete aufgehalten haben , in den Gegenden, wo die i
schwere Eisenindustrie herrscht , dann werden Sie mir zu - ?
geben , daß dort die Arbeiter und das Kleinbürgertum
einfach vollständig mit Leib und Seele von den Industrie - i
Magnaten , die dort herrschen , abhängig ist . Ich habe ?
in der Kommission auf ein eigenes Erlebnis verwiesen. i
Ich war vor einiger Zeit in diesem Bergwerksgebiet und -
ging dort mit einem Parteifreund über die Straße . Es
kommt uns ein älterer Arbeiter entgegen . Mein Be- i
gleiter sagt zu mir : „Sehen Sie , hier kommt auch ein I
guter alter Parteigenosse .

" Als ich ihn grüßen will , da ;
sagt mein Begleiter : „Um Gotteswillen ! Das würde den i
Mann ja unglücklich machen .

" Das ist ein Geschichtchen , ;
das mir typisch war für den Gewissensdruck , der dort geübt ;
wird . In jenen Industriegebieten , wo es einfach stunden - s
lang keine andere Arbeitsgelegenheit für die Leute gibt , j
als die ihnen das industrielle Kartell bietet , dort bedeutet -
einfach das Wort oder der vermutete Wille des indu¬
striellen Machthabers einen unbedingten Zwang für den ,
betreffenden Arbeiter , so zu stimmen, wie er glaubt , daß s
es erwartet wird . Ich brauche ja nur an die Prozesse
gegen den Bergmann Hilger zu erinnern . Dort wurde
es ja vor aller Welt klar , welches System der Spionage ,
des Gewissensdruckes seit Jahren geübt wird , um die
Bergleute nicht bloß mit ihrer Arbeitskraft , sondern auch -
mit ihrem Willen unter den Willen desjenigen zu knech¬
ten , in dessen Diensten sie stehen .

Nun könnte man ja allerdings sagen : Es mag sein , daß
der Druck , der von dem Geistlichen auf seine Gemeinde- ,
ungehörigen ausgeübt wird , und der Druck , der von dem I
Industriellen auf die ihm unterstehenden Arbeiter aus -

'

geübt wird , ein gleich starker, ein gleich schwerer und ^
auch gleich zu verurteilender ist ; aber daraus dürfe man i
nicht folgern , weil man hier einmal Gelegenheit habe,
einen Teil dieser Unterdrückung gesetzgeberisch zu fassen , f
daß man nun diese Gelegenheit nicht benützen müsse, son - j
dcrn mau müsse daraus folgern : Hier haben wir einmal j
etivas, was wir Packen können, und bei anderer Gelegen- '
heit gehen wir vielleicht auch den Industriellen zu Leibe .

'
die ihre wirtschaftlichen Machtbefugnisse mißbrauchen. §
Wir sind der Ansicht , daß in erster Reihe für derartigen -l
Mißbrauch das Richtigere und das Zweckmäßigere die si
Selbsthilfe der Parlamente ist . Sie hat sich !
als das Wirksamere erwiesen . Wenn die Parlamente j
rücksichtslos alle diejenigen Wahlen , bei denen ein der -
artiger Mißbrauch wirtschaftlicher oder geistlicher Gewalt '

vorgekommen ist , kassieren , dann wird meines Erachtens ixi
einigermaßen wenigstens Abhilfe getroffen werden. Wenn
man aber auf dem Standpunkt stehen sollte , daß hier
strafrechtlich eingefchritten wird , dann müßte gegenüber ^
diesen Mißständen , die nicht in Baden allein sind , sondern i
die gleichmäßig im ganzen Reiche sich zeigen , auch reichs - z
rechtlich eingeschritten werden . Wir glauben , ft
daß eine Veranlassung nicht gegeben wäre , speziell hier k
für Baden für einen Teil des Druckes , für den geistlichen
Druck , eine einzelne Strafbestimmung aufrecht zu erhalten A .
oder gar neu zu schaffen ; sondern wenn ein Bedürfnis Di
nach strafrechtlicher Regelung vorliegen soll, was ich nicht A
ohne weiteres bejahe , dann wäre das Sache der Reichs - ft
gesetzgebung , die hier einheitlich die Angelegenheit für das )
Reich regeln müßte . s
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Es ist von seiten des Herrn Abg . Muser gesagt wor¬
den : die Konsequenz wäre ja , daß wir dann auch
die Strafbestimmungen , die gegen den
Mißbrauch der Amtsgewalt der Beamten ge¬
troffen sind, abschaffen . Ich sage : Diese Kon¬
sequenz liegt nicht vor . Das wird sich schon aus
dem ergeben, was ich in der Einleitung gesagt habe. Es
ist innerlich berechtigt, durchaus begründet , daß die
Staatsbürger sich nicht gefallen lassen , daß die für die
Allgemeinheit bestimmten Beamten , aus den Mitteln der
Allgemeinheit bezahlten Beamten zugunsten einer ein¬
zelnen Partei ihre für die Allgemeinheit bestimmten Be¬
fugnisse mißbrauchen. Dort hat der Staat das Recht und
die Pflicht, strafrechtlich einzuschreiten . Anders liegt die
Sache , wenn einzelne öffentlich - rechtliche Korporationen
innerhalb des Kreises, der ihnen zugewiesen ist, Miß¬
brauch treiben . Es ist dann Sache der betreffenden Kor¬
porationen , einzuschreiten, und so weit die Tätigkeit der
betreffenden Korporationen weiter übergreift in die Be¬
fugnisse des Staates und der Allgemeinheit , wird meines
Erachtens in erster Reihe die Selbsthilfe genügen .

Nun habe ich ja früher schon hervorgehoben , daß für
unsere Stellungnahme auch mitbestimmend gewesen ist,
baß wir meinen , die Strafbestimmungen der
88 16b u nd c des Kirchengesetzes seien völ -
l i g u n w i r k s a m , sie seien ein Schlag ins Wasser . Wir
haben uns darauf berufen , daß Wohl in keinem Lande in
Deutschland sich die Wahltätigkeil der Geistlichen so üppig
entwickelt hat , als wie gerade in Baden , das diesen ver¬
stärkten Schutz gegen den Mißbrauch der geistlichen Ge¬
walt seit Jahren genießt . Nun hat der Herr Abg . Muser
gesagt : Das sei ein inkonsequenter Standpunkt . Wenn
ein Gesetz sich als nicht wirksam erwiesen habe, sei das
noch kein Grund , ein Gesetz auszuheben. Ich meine aber ,
bloß deswegen, damit in einem Gesetz festgelegt ist : es ist
etwas unrecht, bloß deswegen schafft man doch nicht die
Gesetze oder hält man die Gesetze aufrecht. Es gibt eine
ganze Menge Dinge , die sittlich zu verurteilen sind . Es
gibt eine Menge Mißbräuche auch des Amtes , die bei den
Wahlanfechtungen berücksichtigt werden und die ttotzdem
nicht unter Strafe gestellt werden . Ich glaube , es ist Wohl
für die Frage , ob ein Gesetz aufrecht zu erhalten ist . zu
Prüfen : ist das Bestehen des Gesetzes nicht bloß in¬
nerlichberechtigt , sondern ist es a uch i n s e i ne n
Folgen zulässig ? Und da sind wir zur Auffassung
gekommen , daß das Gesetz nicht bloß wirkungslos ist,
sondern das es direkt schädlich ist . Wir sind der Auffas¬
sung, daß auf sehr billige Weise , für die kleine Geldstrafe
von 60 M . in einzelnen Fällen , es dem Zentrum möglich
gewesen ist , sich für die einzelnen Wahlkreise Märtyrer
zu schaffen ; denn daß auch nur in einem einzigen Falle
sich ein Geistlicher hat abhalten lassen aus Furcht vor.
der drohenden Geldstrafe , das zu tun , was ihm gut schien ,
das scheint mir ausgeschlossen . Wir glauben , daß dieser
billige Triumph dem Zentrum genommen werden soll,
und wir glauben , daß die Wahlagitation für das Zentrum
in mehr als einem Falle beseitigt werden könnte, wenn
wir dem Zentrum die Gelegenheit nehmen , sich Märtyrer
auf der Kanzel zu erhalten , die trotz der geringen Geld¬
strafe sich den Glorienkranz um das Haupt flechten , daß
sie für die Partei gelitten haben.

Wir müssen den Standpunkt , der von seiten des Herrn
Abg . Obkircher in einzelnen Teilen seiner Ausführungen
vertreten worden ist, ablehnen , daß wir nämlich die A uf -
Hebung der 8816bundcetwa abhängig
wachten » ^ ! dem Wo hlverhaltenderGeist -
lichkeit oder gar von dem W o hl v er h a lt e n
des Zentrums hier im Landtage . Wir glau¬
ben, daß die Zentrumsabgeordneten nicht das Recht und
Wohl auch keine Lust haben, für die Geistlichkeit bestimmte

Versprechungen zu machen . Wenn sie das tun würden ,
wäre das für die Geistlichkeit in keiner Form bindend .
Es ist auch meines Erachtens nicht zulässig , wenn man der
Auffassung wäre, daß Strafbestimmungen erforderlich
sind , sie deswegen nicht aufrecht zu erhalten , weil voraus¬
sichtlich diese Strafbestimmungen nicht übertreten werden.
Im Gegenteil , wenn man nach der bisherigen Situation
der Auffassung ist, daß diese Strafbestimmungen über¬
flüssig sind , dann wird- das Bestehen des Gesetzes auch
nicht im geringsten schaden, denn dann würde es ja nie¬
mals angewendet werden.

Ich muß mich auch -dagegen wenden, daß der Herr Abg.
Obkircher gemeint hat , wir ließen bei unserer Stellung¬
nahme völlig die Rücksicht vermissen auf diejeni¬
gen , welchen ihr Gewissen verbietet , aus
einer Religionsgemeinschaft auszutre -
t e n . Wir sind durchaus nach unserer programmatischen
Stellung in der Lage und auch- bereit , jede Gewissens¬
richtung zu schonen ; wir sind aber nicht der Auffassung ,
daß es Sache derGesetzgebung ist, imWege des polizeilichen
oder des strafrechtlichen Schutzes in das Leben der ein¬
zelnen religiösen Korporationen einzugreifen . Wir neh¬
men im Gegenteil für uns in Anspruch, daß wir gerade
auf die Leute, die ernsthaft religiös sind . Rück-
sicht nehmen , wenn wir ihnen sagen : Ord¬
net eure Angelegenheiten selbständig innerhalb des
Kreises, der eurer Kirche oder eurer religiösen Gemein¬
schaft zugewiesen ist . Wir sind der Auffassung, daß noch
niemals durch die Polizei ein religiös gesinnter Mensch
wirklich in seinem Gewissen und in seiner Ueberzeugung
hat geschlitzt werden können . Wir wollen die Kirchen und
die religiösen Gemeinschaften sich selbst überlassen , und
dainit tun wir denen den größten Dienst , die wirklich
fromm und wirklich religiös gesinnt sind, und wir glau¬
ben , wenn dieses Ziel erreicht wird , wenn wirklich Staat
und Kirche selbständig sind , dann wird diese Frage von
selbst verschwinden , dann wird die ganze Frage , die uns
heute beschäftigt , gegenstandslos sein .

Wir werden für den Antrag des Zentrums stimmen.

Abg . Sch m i d t - Breiten (Bund der Landw .) : Wir
werden für den vonuns früher schon gestell -
ten Antrag auf Aufhebung der 88 16b
üt . a und 16 c stimm en .

Soweit der M i ß b r a u ch der g e i stl i ch e n A m t s-
gewalt beiWahlenin Frage kommt und unter das
Strafgesetz gestellt werden soll , dürfte sich unser Antrag
in der Hauptsache wohl mit dem der Herren Abgg. Muser ,
Obkircher usw . decken . Auch bei einen: etwaigen Miß¬
brauch der geistlichen Amtsgewalt außerhalb der
Wahlen besondere Bestimmungen zu treffen , hal¬
ten wir für nicht im staatlichen Interesse liegend .
Wenn ein Geistlicher seine Amtsgewalt auch außerhalb
der Wahlen mißbraucht, wird es in den meisten Fällen so
sein , daß die staatlichen Gesetze denen der Kirche wider¬
sprechen . Wo in solchen Fällen - ein staatliches Interesse
für eine Strafe vorliegt , dürfte im allgemeinen das
Reichsstrafgesetzbuch durch die entsprechenden Bestimmun¬
gen Vorsehung getroffen haben. Ein Bedürfnis , über die
wegen Mißbrauchs der geistlichen Amtsgewalt im Reichs¬
strafgesetzbuch gegebenen Bestimmungen hinauszugehen ,
scheint mir nicht geboten . Wenn mich etwas abhält , auch
hier eine Strafbestimmung zu verlangen , so ist es gerade
der Fall , den der Herr Abg . Muser vorgetragen hat , der
Fall der geschiedenen Frau , die sich wieder verheiratet
hat . Ich gebe zu , daß es unter Umständen sehr hart ist,
wenn sich jemand nicht scheiden lassen oder nach der Schei¬
dung wieder verheiraten kann . Aber das hat jeder mit
sich selbst auszumachen, ob er einer Religionsgemeinschaft
angehören will, die derartige Bestimmungen hat . Wer
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einer solchen Kirchengemeinschaft , wie es die katholische
Kirche ist , angehört , muß es sich auch gefallen lassen , wenn
ihn der Pfarrer oder der Geistliche darauf aufmerksam
macht , daß er sich nicht scheiden lassen und daß er sich nicht
wieder verheiraten kann , u . er muß es sich weiter gefallen
lassen , daß ihm . wenn er diesen Bestimmungen zuwider -
dandelt , die Absolution verweigert wird . Ich würde es
aber für Unrecht haften , daß ein Pfarrer , der so gemäß
seiner kirchlichen Vorschriften handelt , bestraft wird .

Der Herr Abg . Obkircher hat gemeint , wir müßten in
Ausführung unseres Gedankens , daß die Wähler vor
den mißbräuchlichen Einflüssen der Geistlichen geschützt
werden sollen , auch für die Beibehaltung des 8
Ille stimmen . Für die Beibehaltung dieses Paragraphen
können wir schon deshalb nicht stimmen , nvil der
Ausdruck „ Anwendung der kirchlichen Anto -
ritä t " ein viel zu u n besti m mter ist . Ter Herr
Abg . Obkircher hat das ja selbst zugegeben . Dieser
Ausdruck „ Anwendung der kirchlichen Autorität " ist schon
deshalb viel zu unbestimmt , weil sich leicht Richter finden
können , die sagen : Die kirchliche Autorität eines Geist¬
lichen ist auch dann angewendet , wenn ein Geistlicher über¬
haupt mit einem Angehörigen seiner Religion spricht , um
diesen zu veranlassen , in einer bestimmten Richtung zu
wählen . Das könnte bei den katholischen Pfarrern umso
mehr der Fall sein , als diese ja eine Kleidung tragen , die
von vornherein sie als Geistliche der katholischen Religion
erscheinen läßt .

Der Herr Abg . Obkircher hat in seinen Ausführungen
auch erklärt , das Zentrum sei dadurch groß geworden , daß
inan von den Knlturkampfgesetzen abgebröckelt habe : ich
glaube , das Zentrum ist deshalb so groß geworden , weil
man seinerzeit jene Knlturkampfgesetze erlassen hat und in
der Art und Weise durchgeführt hat , wie es tatsächlich ge¬
schehen ist . Dieser Auffassung ist auch Fürst Bismarck
gewesen .

Ztaatsminister und Minister der Justiz , des Kultus
und des Unterrichts Or . Freiherr vonDusch : Ich habe
i n d e r S i tz u n g v o m 11 . In n i dieses Jahres namens
der Großh . Regierung eine ausführliche Er kl 8 -
r u n g über den Gesetzesvorschlag abgegeben , der den Ge¬
genstand unserer heutigen Verhandlung bildet . Es sind
seit meiner Erklärung vom l l . Juni dieses Jahres keine
Tatsachen eingetreten , die die Regierung zu einer Aende -
rnng ihres Standpunktes bestimmen könnten , und ich darf
Sie daher ans diese frühere Erklärung , die
ja auch im Kommissionsberichte auszugsweise auf Seite
10/11 wiedergegeben ist , verweisen .

sich habe bei dieser Sachlage keinen Anlaß , auf die Aus¬
einandersetzungen einzugehen , die heute von verschiedenen
Zeiten dieses Hohen Hauses gepflogen worden sind . Ich
null mich insbesondere nicht auf Erörterungen einlassen , die
ja von Bedeutung sein könnten , wenn es sich darum han¬
deln würde , ein Gesetz zu schaffen wenn man cke lege
lerencka spräche , und nicht cle le ^ e lata . Es handelt sich
aber nicht um die Schaffung eines Gesetzes , sondern uni
die Frage , ob ein von den gesetzgebenden Faktoren geschaf¬
fenes Gesetz aufgehoben werden soll . Nur die Frage dürste
zu erörtern sein , ob der Vorschlag , der von einer Seite
geinacht worden ist , nämlich dasGesetzd urch einan -
de res , im wesentlichen die gleichen Ten¬
denzen verfolgendes Gesetz zu ersetzen , be¬
gründest erscheint . Ich bin erst gestern in den Besitz des
Kommissionsberichtes gelangt , habe gestern abend die
Nachricht bekommen , daß heute die Sitzung stattfinden
sollte , und war , ganz abgesehen davon , daß selbstverständ¬
lich eine Entschließung des Staatsministeriums in dieser
Zeit nicht herbeigeführt werden konnte , auch nickt in der
Lage , den Antrag Muser eingehend zu prüfen . Ich will

nur auf ein Bedenken Hinweisen , das diesem Anträge ent¬
gegensteht . Ganz abgesehen davon , daß , wie der Herr
Abg . Kopf meines Erachtens von seinem Standpunkt aus
ganz richtig ausgeführt hat , die Annahme eines solchen
Gesetzentwurfes , wie sie von dem Herrn Abg . Muser in¬
tendiert ist , eine Befriedigung nicht Hervorrufen , sondern
dazu führen würde , daß künftig niit ebenso großer Energie
gegen ein solches Gesetz gearbeitet würde , scheint mir der
Gedanke , der in dieser Resolution ausgesprochen worden
ist , ein nach manchen Richtungen nicht unbedenklicher zu
sein . Nach der subjektiven Seite , nach der Frage des
Mißbrauches der kirchlichen Autorität , will der Antrag
im wesentlichen nichts anderes , als das jetzige Gesetz be¬
stimmt , dagegen nach der Seite des zum Tatbestände ge¬
hörenden Erfolges würde etwas eintreten , was anscheinend
von den Antragstellern übersehen worden ist . Der 8 389
des Strgfgesetzbuchs geht in dieser Beziehung vieIwei -
ter als der 816k und e des Kirchengesetzes , er geht so
lveit . jeden Beamte » zu bestrafen , der jemand zu irgend
einer Handlung , Duldung oder Unterlassung in der dort
bezeichneten Weise widerrechtlich nötigt , während die
Herren aus dem Wortlaut des Gesetzes vom Jahre 1874 ,
das in den : Kommissionsbericht abgedruckt ist , entnehmen
können , daß nur die Absicht , in ganz bestimmter Richtung
ans Personeil und insbesondere Wähler einznwirken , den
Tatbestand des 8 16 k oder e begründet . Es würde also
der Antrag Muser unter Umständen ckazu führen , daß eine
für die Geistlichen noch viel beschwerendere Vorschrift ein -
goführt würde . Ich will mich aber in eine eingehendere
Erörterung der Frage nicht einlassen , denn ich kann ein¬
mal , wie ich schon vorhin gesagt habe , namens der Großh .
Negierung über diesen Antrag überhaupt heute keine Er
klärung abgeben , und mich andererseits dem Optimismus
des Herrn Abg . Kopf nicht anschließen , der glaubt , daß
der Gesetzesvorschlag in diesem Landtag überhaupt noch
erledigt werden könnte . Ich halte dies für undenkbar ,
vor allem aber für ganz undenkbar , daß etwa ein neuer
Gesetzesvorschlag noch in diesem Landtag eingebracht
werden könnte , der , in anderer Form diejenigen Tenden¬
zen verfolgen würde , die das jetzt bestehende Gesetz ver¬
folgt .

Ich komme also zn dem Ergebnis : Was den Gesetzes¬
vorschlag , den wir heute verhandeln , anbelangt , so kann
ich nur nochmals im Anschluß an das , was ich am 11 .
Juni als Meinung der Großh . Regierung dargelegt habe ,
erklären , daß wir nicht in der Lage sind , unter
den gegenwärtigen Verhältnissen einer
vorbehaltlosen Aufhebung der 8 16k und
e- des K i r ch e n g e s e tz e s znzustimmen . Jin
übrigen muß ich mir für den Fall , daß etwa die Resolu¬
tion des Herrn Abg . Muser angenommen werden sollte .
Vorbehalten , in eine nähere Prüfung derselben einzutreten
und eine Entschließung der Regierung darüber herbeizu¬
führen , ob etwa in einem späteren Zeitvunkt - der
gegenwärtige Landtag kann jedenfalls dazu nicht mehr
bestimmt sein — der Versuch gemacht werden sollte , die
vorliegenden Bestimmungen durch andere , die gleiche Ab
stcht verfolgende zu ersetzen .

Abg . Gießler (Zentr .) : Mit Rücksicht auf die Ge¬
schäftslage des Landtags und aus die schon weit vorge¬
schrittene Zeit werde ich ausführlich auf die Einzelheiten
nicht eingehen . Ich bin auch der Ansicht , daß allerdings
die Gründe , welche für unseren Antrag sprechen , ausführ¬
lich dargelegt worden sind , und ebenso von den anderen
Herren auch die Gegengründe . Aber einige Punkte muß
ich doch berühren , die von unserer Seite noch hervorge¬
hoben werden müssen .

Vor allen Dingen will ich mich zu der eben abge¬
gebenen Erklärung des Herrn Staats «,inisters
wenden . Der Herr Staatsminister beruft sich auf seine
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Erklärung , die er in der Sitzung vom 11 . Juni abge¬
geben bat , und meint , es seien neue Tatsachen seither nicht
emgetreten . Em Grund der Zurückhaltung der Großh .
Regierung war , daß das Reichsgericht noch nicht gesprochen
hatte . Das ist allerdings seither geschehen . Wir stehen
also vor der Tatsache , daß wir landesg , setzlich
hier das Recht haben , vorzugehen , und sind
der Ueberzeugung , daß wir Vorgehen müssen , weil
wir der Ueberzeugung sind , daß es ein Ausnahmegesetz
ist , das aus der bösen Kulturkampfzeit herrührt . Wenn
man nun diese Entstehungsgeschichte ins Auge faßt , dann
glaube ich , ist es Pflicht einer Regierung , dafür zu sorgen ,
daß , wenn man die Kulturkampfstimmung und die Kultur¬
kampfgesetze überhaupt nicht will , sondern wenn man wirk¬
lich den Frieden will , man auch diese Kampfmittel dann
abschafft . Wenn wir das beantragen , so tun wir es im
Interesse des Friedens , nicht des Kampfes . Das
ist , glaube ich , der große Gesichtspunkt , den auch die Gr .
Regierung im Auge haben kann und im Auge haben
sollte .

Der Herr Staatsminister hat ja auch in seiner Erklä¬
rung vom 11 . Juni schon davon gesprochen , daß er „ unter
Umständen bereit sein werde , sei es einer gänzlichen Auf¬
hebung , sei es einer teilweisen Aenderung der fraglichen
Gesetzesbestimmungen näher zu treten "

. Also war bei der
Großherzoglichen Regierung doch auch der Gedanke
einer gänzlichen Aufhebung schon vorhanden oder wenig¬
stens Gründe zur Erwägung . Die Gründe , die heute
geltend gemacht worden sind , die nicht zur Aushebung
führen , beruhen ja auch nur , wie der Staatsminister
gesagt hat , „ in den gegenwärtigen Verhältnissen

"
. Wenn

man diese Worte auslegen will , so kann darin dasselbe
gefunden werden wie in der andern am 11 . Juni ge¬
brauchten Wendung : „ sie werde das tun , wenn die Ver¬
hältnisse so liegen , daß die Regierung das volle Vertrauen
haben könne , daß einem Mißbrauch der geistlichen Amts¬
gewalt von der zuständigen Stelle in genügender Weise
werde entgegengetreten werden .

" Wir haben den Stand¬
punkt hier damals schon vertreten , daß es selbstverständlich
ist für uns , wie aber auch für die Kirchenregierung , daß
im Falle eines Mißbrauches der geistlichen Gewalt
allerdings die Kirchenbehörde einschrciten wird
und einschreiten soll - Selbstverständlich muß sich die kirch¬
liche Behörde wie die staatliche Behörde aber auch aus
den Standpunkt stellen , daß nur , wenn ein Beweis erbracht
wird , wenn beide Teile gehört sind , ein Urteil im Dis -
ziplinarwege oder itn Strafwege gefällt wird . Das ist
unser prinzipieller Standpunkt , den hat auch unsere Kirchen¬
regierung eingenommen . Ich meine , daß , nachdem das sest-
steht , „ die gegenwärtigen Verhältnisse

" darum , weil es zu¬
fälligerweise im letzten Wahlkampf etwas scharf zuge¬
gangen ist seitens des einen oder anderen — viele Fälle
sind es ja nicht , nur 7 Fälle , die untersucht worden
sind und nur 3 davon sind übrig geblieben — , daß
wegen dieser wenigen Fälle „ die gegenwärtigen Verhält¬
nisse

"
doch nicht so sind , daß man das Kampfmittel aus

der heißesten Kulturkampfzeit beibehalten soll .

Einige Bemerkungen bin ich schuldig dem
Redner der nationalliberalen Partei , dem Herrn Abg .
Ur . Obkircher . Er hat in seiner Einleitung gemeint ,
großzügig sei die Politik Preußens in der Kulturkampf¬
und in der Kirchenpolitik nicht gewesen . Ich glaube ,
großzügig war das auch nicht , was er vertreten hat
(Sehr richtig ! beim Zentrum ) , sondern sehr klein . Ich
denke , daß das , was , der große Fürst Bismarck getan
hat in der Abtragung der Kulturkampfgesetze , großzügig
genug war , daß wir hier im kleinen Baden dasselbe tun
können ! — Der Herr Kollege Obkircher hat dann damit gegen
uns polemisieren wollen , wir würden „ nureinSchlagwort

"
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anwenden , wenn wir das Gesetz als „ Ausnahmegesetz
"

bezeichnen und er hat dann eine Reihe von Beispielen
gebracht . Ich glaube , das , was er hier an Ausnahme¬
gesetzen und Beispielen uns gebracht hat , doch eigentlich
mehr ein Blendwerk war nach außen hin ( Sehr
richtig ! im Zentrum ) . Auf dieselbe Stufe ist es zu
stellen , wenn er uns vorwerfen will , wir wollten mit
Schlagworten operieren . Das ist doch nicht zu ver¬
gleichen , was auf dem Gebiete des Wahlrechtes , auf wirt¬
schaftlichem , sozialpolitischem Gebiete geschieht , mit den
Ausnahmegesetzen auf dem Strafrechtsgebiet . Wenn er
„ Ausnahmegesetze der sozialen Fürsorge

"
vorhin auch ge¬

streikt hat , so weiß ich nicht , wie groß die Höhe der
Auffassung ist , daß man das als ein Ausnahmegesetz hin¬
stellen will . Ich meine , das sind gerade allgemeine Ge¬
setze in der höchsten Bedeutung , das ist die soziale Fürsorge .
Das ist die soziale Fürsorge für Alle , nicht nur
einseitig für einen Stand ; eine Fürsorge , die die Inter¬
essen aller Stände im Auge hat , die aber allerdings einem
Stande in hervorragender Weise zu gute kommt . Das
ist aber auf anderen wirtschaftlichen Gebieten ebenso ; z .
B . wenn man für die Ausdehnung des Handels , des
Großgewerbes sorgt ; das geschieht auch im Interesse Aller ,
kommt aber auch einer Klasse des Staates in erster Linie
zu gute . Man wird aber doch niemals behaupten wollen ,
daß das Ausnahmezustände und Ausnahmegesetze seien .
(Abg . Obkircher : Ausnahme von der Gewerbefrei¬
heit !) Ja gewiß ! aber damit kommt man , glaube ich,
nicht zurecht , den Vergleich kann man nicht machen ge¬
genüber Ausnahmegesetzen des Strafrechts !

Und wenn er dann so höhnisch uns , dem Zentrum
gegenüber , hervorgehoben hat , wir hätten ja in der
sozialen Gesetzgebung die Führung , das komme
aber „ zufällig nur daher , weil wir jetzt die Mehrheit
haben "

, die „ führende Partei " im Reiche seien . , das würde
bei andern Parteien ebenso geschehen , wenn sie die Mehrheit
hätten — so will ich doch nur auf die Vergangenheit
zurückweisen und darauf , daß in der Zeit , in der die
nationalliberale Partei die Führung hatte , von dieser
sozialpolitischen Fürsorge denn doch nicht die Rede war
(Abg . Hergt und Zentrum : Sehr gut !), daß die
sozialen Gedanken allerdings in den Köpfen

'
der Zentrumsleute geboren wurden , dann im
Reichstag beantragt und im Kampfe gegen die
nationalliberale Partei durchgeführt worden sind .
(Zentrum : Sehr gut ! ) ; (Zuruf Abg . Obkircher : Haben
unsere Leute gegen ein einziges Gesetz gestimmt ? ) Gegen
die Anträge desZentrums in den 70er bis 80erJahren gewiß !
Wir freuen uns aber darüber , daß diese Gedanken all¬
gemein geworden und auf jener Seite ebenso jetzt geteilt
werden . Ich will auf Einzelheiten nicht eingehen ; das
ist ja eine feststehende Tatsache , daß unter unserer Führung
diese Gesetze ausgebaut worden , sind .

Nun '
noch ein Wort zu der Behauptung des Herrn

Abg . Obkircher , ob es „ noch Männer gibt , welche
den Mut haben

"
, die Fälle von Mannheim

und Pforzheimzu verteidigen , wo es sich um
die Behandlung der Mischehe , bezw . die Spendung der
Sterbesakramente in der Mischehe handelt . Ich will nur
das wiederholen , was in dieser Beziehung unser Frak¬
tionschef über den Mannheimer Fall in der Sitzung vom
11 . Juni ausdrücklich hervorgehoben hat : Worte , denen
wir Alle applaudiert haben , deren Standpunkt wir Alle
vertreten , nicht die Geistlichen allein , sondern wir Alle .
Abg . Fehrenbach hat ausgeführt , daß „ gerade jene Ver¬
urteilung die Dringlichkeit der Aufhebung jener gesetzlichen
Bestimmung außerordentlich nahelege ; gerade diese Ver¬
urteilung greife in das selbständige , innenkirchliche Gebiet
mit grausamer Hand , mit ungerechter Hand ein !

"
, und

es wird dann ausgeführt , daß selbstverständlich die staat -



Uche und die kirchlich katholische Ehegesetzgebung nicht
übkreinstimmen , daß jede auf ihrem Gebiet natür¬
lich bindende Vorschriften hat , und daß, wer
in der Kirche bleiben wolle , sich eben auch nach den
kirchlichen Vorschriften zu richten habe ; wer die kirch¬
lichen Gnadenmittel wünscht , der müsse sich eben nicht
nur den staatlichen, sondern in dem Falle eben auch den
kirchlichen Vorschriften fügen . Das ist ein so natürlicher,
einfacher Standpunkt , der auch von den Herren, die vor
mir gesprochen haben , von den Herren von der sozial¬
demokratischen Partei , wohl verstanden wird . Wer eben
Gnadenmittel einer Kirche für sich benützen will, wer also
kirchlich auf ihrem Boden stehen will, der muß sich eben
auch den Vorschriften dieser Kirche fügen . Wenn er sich
nicht fügt , muß er sich auch gefallen lassen, daß ihm die
Gnadenmittel verweigert werden, und daß der Geistliche,
wenn er gerufen wird , die Gnadenmittel zu spenden , die¬
sen kirchlich-korrekten Standpunkt geltend macht , und dem
betreffenden Pönitenten nahe legt : Ich kann Dir nur
unter der Bedingung die Sakramente spenden ; wenn Du
diese Bedingung nicht erfüllst, bin ich leider nicht in der
Lage, die Sakramente spenden zu können . Das ist sehr
korrekt, und es sollte niemals staatlicherseils unter Strafe
gestellt werden. Daher sollte es keinen Zwiespalt unter
uns geben , sondern ich denke , alle sollten einig diesen
Standpunkt vertreten — mögen sie einer Kirche , mögen
sie einer politischen Richtung angehören, welcher sie
wollen .

Nun hat Herr Kollege Obkircher auch noch einen A n »
griff gegen unseren Parteifreund , Kollegen Scho -
fer , gerichtet , und er hat die Behauptung aufgestellt,
dieser predige, daß die Geistlichen berechtigt seien , unter
Mißbrauch ihrer Amtsgewalt tätig zu sein , daß sie be>
rechtigt seien , gegen die Gesetze zu verstoßen, und daß sie
sich dieses Recht niemals rauben lassen werden. Das ist
eine total falsche Darstellung und auch eine total falsche
Auffassung auch der Berichte, wie sie in der Zeitung ka¬
men . Es ergibt doch selbstverständlich der Zusammen¬
hang jener Rede und auch der Zusammenhang dessen ,
was der Herr Schäfer hier gesagt hat , den Standpunkt ,
daß die Geistlichen allerdings das Recht für sich in An¬
spruch nehmen. Politisch tätig zu sein, bei Wahlen mit¬
zuwirken, wo sie es für ihre Pflicht halten ; aber niemals
haben sie dabei das Recht für sich in Anspruch genommen,
daß sie dabei das Gesetz übertreten dürfen . Daß sie den
Gesetzen, solange sie bestehen , unterworfen sind , das ha¬
ben sie anerkannt , die Strafe nach 8 16b müssen sie über
sich ergehen lassen — sie bestreiten nur in dem einzelnen
Falle , daß sie ihr Amt wirklich mißbraucht haben, und
darüber kann man allerdings zweierlei Meinung sein .
Daß sie öffentlich predigen , sie hätten das Recht , die Ge¬
setze zu übertreten , das ist nicht richtig ; das haben sie
nicht getan , das hat der Herr Kollege Schofer auch nicht
getan —, deshalb muß ich sie und ihn in Schutz nehmen
(Zuruf des Abg . Or . Obkircher : Ich bestreite , daß ich
von „Predigen " gesprochen habe !) . Sie haben „Predi¬
gen " gesagt ! (Lebhafte Bewegung auf Zentrumsseite ,
Rufe : „Predigen " haben Sie gesagt ! — Abg . Or . Ob¬
kircher : Wenn ich gesagt habe „Predigen "

, habe ich es
nicht gemeint im Sinne kirchlicher Predigten ! — Unter
anhaltender Bewegung Gegenrufe vom Zentrum : Sie
haben von „Predigen " gesprochen . — Zuruf des Or . O b -
kircher : In Volksversammlungen auch !) . Ich habe mich
für verpflichtet gehalten , diesen Vorwurf zurückzuweisen ,
weil tatsächlich nicht . . . . (Abg . vr . Obkircher : Aber
kirchliche Predigten waren nicht gemeint !) . Was
das anlangt , hat der Geistliche auch das Recht , in öffent¬
lichen Versammlungen aufzutreten ; und auch in der öf¬
fentlichen Volksversammlung nimmt er nicht das Recht
für sich in Anspruch , daß er sich gegen die Gesetze verfeh¬

len dürfe. Me Geistlichen stehen unter dem Gesetz und
wollen unter dem Gesetz stehen wie alle andern Staats¬
bürger auch , aber sie wollen nicht Staatsbürger zweiter
Klasse, sie wollen nicht in ihrer politischen Tätigkeit be¬
schränkt sein .

Es ist von „Wasifenstillstan d" die Rede und der
Herr Abg . Obkircher hat gemeint, das seivonunserer
Seitemehrnuräußerlich ; wir gäben uns Mühe,
unsere Grundsätze im Parlament nicht so offen zur Gel¬
tung zu bringen und das , was wir sonst im Schoße un¬
serer Partei haben, zurückzuhalten. Auch das involviert
indirekt gegen uns , die wir hier öffMlich tätig sind , einen
schweren Vorwurf ; ich weise auch das zurück . Unsere
Grundsätze stehen mit unserem öffentlichen Auftreten und
unserer politischen Betätigung nicht im Widerspruch; wir
bekennen unsere Grundsätze ausdrücklich ,
wir stehen auf unserem Programm , wir stehen für die
Grundsätze hier ein . Wir haben auch den Mut , alles zu
sagen, was wir wollen, und haben das jederzeit gesagt.
Was wir aber wollen, ist , daß man nicht einen Kultur¬
kampf lveiter treiben, sondern daß man den Frieden wolle .
In diesem Sinne vermeiden wir alles, was zu Unfrieden
führt . Ich denke, unser heutiges Auftreten hat wieder
Zeugnis dafür abgelegt, daß nicht wir den Frieden stören,
daß nicht wir Kulturkampf treiben wollen, sondern daß
diese Töne von drüben gekommen sind , daß der Herr Kol¬
lege Obkircher sich hat Hinreißen lassen , einen solchen Ton
hier hereinzubringen . Wir haben uns alle Mühe gege-
ben , friedlich, sachlich zu verhandeln . Wenn es nicht ge-
schehen , wenn ein schärferer Ton hier hereingekommen ist,
ist es nicht unsere, sondern ist es Schuld des Herrn Kol¬
legen Obkircher .

Wenn er genreint hat : wir würden ihn genau kennen ,
aber unsere Zeitungen würden so über ihn lügen und
alles entstellen, so ist zu sagen : Wenn die Zeitungen nun
sein Auftreten charakterisieren so, wie wir heute alle den
Eindruck davon gehabt haben , werden sie in diesem Falle
nicht lügen , wenn sie zu der Ueberzeugung kommen , daß
auf jener Seite der alte Kulturkampfgeist noch nicht tot
ist, wenn wir daran zweifeln, daß Sie (zu den National -
liberalen ) den wahren Frieden wollen, in Ueberein-
stimmung mit uns , und nicht einen Frieden den Sie
uns diktieren wollen. Das allein kann zum Frie¬
den führen , wenn man gegenseitig darnach strebt,
einen Frieden herzustellen, und dazu auch die Großh.
Regierung , die Staatsregierung mitwirkt , alle Kultur¬
kampfreste aus der Welt zu schaffen . Dann wird es Frie¬
den geben ! (Bravo ! im Zentrum ) .

Abg . vr . Binz (natl.) : Ich war Optimist genug, zu
Beginn der heutigen Sitzung anzunehmen, daß diese Be¬
ratung nicht so lange Zeit in Anspruch nehmen, daß auS
jeder Fraktion nur je ein Redner sprechen werde . Es
haben die Fraktionen diese meine Meinung zunächst auch
nicht getäuscht , bis nun Herr Abg . Gießler als zweiter
aus seiner Fraktion sich erhob und Ausführungen gemacht
hat , die ich nicht unwidersprochen lassen kann . Ich hoffe
aber, nur ganz kurze Zeit Ihre Geduld in Anspruch
nehmen zu müssen.

Was ich konstatieren möchte , illustriert die Friedens¬
worte, die der Herr Abg . Gießler eben vorgebracht hat,
indem er namentlich betonte , daß das Verhalten der
Zentrumspartet im Parlament und außerhalb des Parla¬
ments nicht die vom Herrn Abg . Obkircher geschilderten
Widersprüche aufweise. Wie hat man das katholische Volk an
der Hand dieses Gesetzes draußen zunächst aufzuhetzen gesucht,
teilweise mit Erfolg ! Man hat behauptet : Das Gesetz
stehe im Widerspruch mit dem Reichsgesetz ; durch alle
ultramontanen Zeitungen hindurch konnte man tagtäglich
über diese angebliche Reichswidrigkeit des badischen Vor-
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gehens zetern hören . Inzwischen hat das Reichsgericht
gesprochen und die vollkommene Rechtsbeständigkeit des
badischen Gesetzes anerkannt in ' Uebereinstunmung mit der
Auffassung, welche die liberale Presse und wir auch hier
im Hohen Hause von Anfang an vertreten haben Nach¬
dem also jene Art der Agitation sich als gänzlich hinfällig
erwiesen hat , beantragt man jetzt die Aushebung des
Gesitzes .

Wir haben früher schon Gelegenheit gehabt, uns über
die prinzipielle Seite der Frage auszusprechen'

, ich will
nur zusammenfassend erklären , daß nach meiner Uever¬
zeug ung diejenigen, welche die Aushebung dieses Gesetzes
verlangen ohne irgend welchen Ersatz , eine exorbitante
Privilegierung der Geistlichen für unser Land in Anspruch
nehmen . Es ist außer Zweifel, wie auch der Herr Staats¬
minister ausgeführt hat , daß die Beamten , vom obersten,
bis zum untersten , auch soweit sie kein sogenanntes
imperium haben, unter viel strengeren Gesetzen stehen
bei Eingriffen in die Wahlfreiheit ; den geistlichen
Amtsmißbrauch aber wollen Sie in durchaus ungleicher
Behandlung straffrei erklären ?

Ich stelle die erste Frage : Sind die Geistlichen
der sogenannten anerkannten Kirchen öffentliche
Diener oder nicht ? Die Kirche ist Verfassungsge -.
mäß nicht in der Lage, öffentliche Diener zu schaffen im
Nahmen der staatlichen Organisation ! Wenn die Geist¬
lichen also öffentliche Diener sind kraft ihres Amtes in
einer öffentlich -rechtlichen Korporation , so ist es horrend,
daß man auf der einen Seite zwar diese privilegierte Stel¬
lung für sie in Anspruch nimmt , auf der anderen Seite
aber in bezug auf ihre Pflichten nicht den beschei -
densten Anforderungen politischer Moral Rech¬
nung trägt (Rufe aus dem Zentrum : Oho ! ) , indem man
es ablehnt, diese geistlichen öffentlichen Diener denselben
Gesetzen bei Mißbrauch ihres Amtes zur Unter¬
drückung der Wahlfreiheit , wie die weltlichen öffentlichen
Diener zu unterwerfen . — Daß unsere Auffassung der
Rechtslage selbst in Zentrumskreisen als richtig, ja selbst¬
verständlich betrachtet wurde , geht zur Evidenz aus einem
Artikel des „Badischen Beobachter" hervor, den ich hier
zur Hand habe : Als die Zentrumspartei und ihre Presse
die Aktion wegen dieses angeblichen Ausnahmegesetzes
eröffnet hatte , wurde die „Badische Landeszeitung " vom.
„Badischen Beobachter" wegen ihrer Stellung hierzu in¬
terpelliert . Cs erschien darauf in der „Landeszeitung "
eine sachlickw, juristische Auseinandersetzung, von einem
Ausnahmegesetz könne keine Rede sein , vielmehr von der
Herstellung der Gleichheit vor dem Gesetz zwi-
schen Beamten und Geistlichen als öffentlichen Dienern .
Gegen Amtsmißbrauch der Beamten schütze der § tzM
des Strafgesetzbuchs. Darauf erklärte der „Beobachter" ,
„ der Wortlaut dieses Paragraphen würde es nicht aus¬
schließen , daß auch die Geistlichen darun¬
ter b e g r i f f e n w ä r e n . Ob die Frage juristisch ent-
schieden ist, wissen wir nicht" . Also der „Beobachter" be
trachtete es gewissermaßen auch als selbstverständlich , daß
die geistlichen und weltlichen Beamten in der hier frag¬
lichen Beziehung nicht verschieden behandelt werden dür-
sen .

Sie sagen nun , die geistliche Behörde habe zu be¬
stimmen , was Mißbrauch des geistlichen Amtes sei und
was nicht . Ganz richtig, die geistliche Behörde , die Kirche,
ist Wohl grundsätzlich berufen , darüber zu befinden.
Ja , wie soll . es nun gehalten werden , wenn tatsächlich
ein Mißbrauch des Amtes geistlicher Beamten im Bereiche
des staatlichen Lebens konstatiert wird , Mißbräuche
schmählichster Art , wie wir es erlebt haben ? Soll da der
Staat nicht das Recht und die Pflicht haben , zum Schutze
tenz vom Zentrum in Wahlsachen zu wiederholten Malen
rechtes, auch gegenüber Geistlichen dieselben Maßnahmen
Eintreten zu lassen , wie gegenüber jedem andern öffent-
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lichen Diener bis zum Ortsdiener herab , dessen Kompe-
der Wahlfreiheit, dieses kostbarsten modernen Bürger -
so gewaltig betont worden ist? — Bieten wir also nicht
die Hand dazu, einen Ausnahmezustand zu schaf¬
fen zugunsten der agitatorischen politisierenden Geistlich¬
keit !

Es wurde von einer Seite gesagt , man habe ja in der
Wahlkassation ein Mittel , um solchem Unfug
zu steuern . Das ist aber nur dann der Fall , wenn
durch den Unfug ein Wahl erfolg erzielt wurde . In
allen andern Fällen , wo gleich schmähliche Versuche ge¬
macht wurden , würde jene Remedur nicht in Betracht
kommen . Das gebe ich zu , daß dieses badische Gesetz
vom Jahre 1874 in seinen Strafbestimmungen
außerordentlich milde ist . Sie ersehen , daß die
Bestimmungen des Reichsstrafgesetzbuches gegenüber den
Beamten viel schärfer sind . Ich bekenne offen —
so wenig erheblich auch manche der zur Kenntnis der
Oeffentlichkeit gelangten Fälle von Amtsmißbräuchen zumTeil waren — es kamen doch auch derart krasse Fälle em¬
pörender Art vor, in denen an katholische Christen in
schändlichster Art Gewissenszwang geübt wurde (Wider¬
spruch im Zentrum) , daß für solche gesetzwidrige un¬
moralische Handlungen eine entsprechend scharfe Strafe
durchaus am Platze ist. Ich bin daher durchaus der
Meinung , daß die Geistlichen auch in dieser Beziehung wie
die Beamten vom Gesetze behandelt werden sollen - Ich
gebe mich der Hoffnung hin , daß die Großh . Regierung
diesem Ansturm der Zentrumspartei nicht nachgebenwird ; von dieser ist wieder der Kampf ausgegangen
(Lachen im Zentrum ) . Sie lachen — das sind kleine
Kunststücke, auf die aber nur diejenigen etwas geben, die
— weniger verständig sind wie sie . Wenn wir uns zur
Wehr setzen gegen solche Versuche, an einer wohl be¬
gründeten Gesetzgebung zu rütteln , so sind natürlich wir
die „Kulturkampfer"

, das Zentrum sucht nur den Frieden ,indem es ihm unbequeme Gesetze aus der Welt zu schaffen
sich bemüht, der Friede ist erreicht, wenn das Zentrum
vollkommen zusriedengestellt ist !

Wir lassen uns durch solche Versuche, uns als Friedens¬
störer vor dem Volke zu kennzeichnen, nicht abhalten ,
unsere Pflicht und Schuldigkeit zu tun , vor dem Lande
und vor der Geschichte, vor der Geschichte nicht nur
unseres badischen Landes , sondern unseres deutschen
Vaterlandes . Wenn Sie auch auf die Episode in
Preußen Hinweisen können, dessen dürfen Sie versichert
sein und darüber sind Sie selbst nicht im Zweifel, daß
gegen das Zentrum und seine ureigensten Bestrebungendas ganze übrige deutsche Volk einig ist. Die Hilfe
des Zentrums wird bei den Wahlen wohl auch von
andern angenommen, Sie selbst in Ihrem „ Turm " können
aus den übrigen Kreisen des Volkes keine Unterstützung
erwarten (Im Zentrum : Die brauchen wir auch nicht !) ,
das wird in immer stärkerem Maße hervortreten , je
mehr Sie in die Lage kommen sollten , Ihre ureigensten
Bestrebungen vor aller Welt darzulegen und für sie ein¬
zutreten. Wenn der Herr Abg . Gießler glaubte sagen
zu können , es bestände keinerlei Disharmonie zwischen
dem, was Sie parlamentarisch und was Sie draußenim Volke vertreten, so erinnere ich statt alles weiteren
an die Aussprachen über die Schule.

Ich hoffe, daß alle, welche der Meinung sind, daß der
Rechtszustand unseres Landes nicht durch eine Aus¬
nahmebestimmung verunstaltet werden darf , gegen den
Antrag des Zentrums stimmen werden.

Die Beratung wird geschlossen .
Der Vertreter der Antragsteller des Antrags Muser

und Gen . , Abg . Muser , verzichtet im Hinblick auf die
vorgerückte Zeit auf das Schlußwort .
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Das Schlußwort namens der Kommission erhält der-
Berichterstatter

Abg . Büchner tZtr . s : Ter vorgerückten Zeit wegen ,
dem allgemeinen Wunsche des Hauses entsprechend , be¬
schränke ich mich daraus , mit Genugtuung zu konstatieren,
daß in dem Hohen Hanse sich eine a n s e h n l i ch e M ehr¬
st o i t f ü r d e n K c> m m i s s i o n s ci n t r a g z u f i n d en
scheint und daß sias ganze Haus darin einig ist, daß
die 16b und e , jedenfalls so wie sie ' sind ,
nicht in ehr aufrecht erhalten werden kön -
n e n . Ja , der 8 16e ist eigentlich nicht nur der Form ,
sondern auch dem Inhalte nach von den , ganzen
Hause fallen gelassen worden . Die Ausführungen des
Herrn Abg . Obkircher haben zwar darüber Zweifel gelas¬
sen , aber nach dem , was in der Kommission gesagt wor¬
den ist, haben die Einbringer der Motion selbst anerkannt ,
daß in der von ihnen intendierten Gesetzesänderung für
den 8 >6c kein Raum mehr sein könne , und es ist das
auch ganz richtig , denn die Motion verlangt ja , daß die
Geistlichkeit denselben strafrechtlichen Bestimmungen
unterworfen werden soll wie die Beamten, es finden sich
aber in der ganzen Gesetzgebung nirgends Bestimmungen,
die bei den Beamten schon die Anwendung der bloßen
Autorität unter Strafe stellten . Das wollte ich nur noch
konstatieren.

Im übrigen bitte ich nochmals um Annahme des Kom -
nüssionsantrages .

Zu persönlichen Bemerkungen erhalten das Wort
Abg . 1)r . Schofer (Zentr .) : Der Herr Abg . Obkir¬

cher sagte in bezug auf mich : Der Abg . Or . Schofer hat
den Akut, gegen Staatsgesetze zu predigen . Meine erste
Auffassung war die , daß er meinte oder mir vorwerfen
wollte , ich hätte auf der Kanzel für Verletzung der Staats¬
gesetze gepredigt . Nachdem vorhin eine Zwischenbemer¬
kung gemacht worden ist, wonach ich wohl annehmen darf ,
daß diese Auffassung ausgeschlossen ist , nehme ich davon
Kenntnis und stelle mich auf den Boden der zweiten Auf¬
fassung , die zulässig ist, daß er damit Wohl auf meine
Aeußerung in der Aulfinger Versammlung Bezug neh¬
men wollte. In der Aulsinger Versammlung
habe ich auf die Anfrage eines jungen Beaniten hin, was
ich tun würde, wenn ich als Jesuit nach Deutschland käme ,
geantwortet : ich würde meine heilige Messe lesen und
würde auch, wenn mich jemand darum bitten würde, ihm
die Beichte abnehmen, weil ich der Meinung sei , daß darin
nichts staatsgefahrliches zu finden sei. Daß darin eine
Predigt zur Verletzung von Staatsgesetzen liegt , kann ich
nicht finden, sondern es kann darin lediglich nur liegen,
daß ich als badischer Staatsbürger , als Priester , das Recht
habe , meine heilige Messe darzubringen und weiter gar
nichts . Ich wollte weiter gar nichts, als meine priester-
tichen Rechte in Anspruch nehmen und schützen .

Im übrigen lasse ich mich in der Treue gegen mein Va¬
terland und seine Gesetze von dem Herrn Abg . Or . Ob¬
kircher nicht übertreffen . Aber ich bewahre auch meine
Treüe gegen meine heilige katholische Kirche . ( Bravo !
im Zentrum ) .

Abg . IIr . Obkircher (natl .) : Ich will feststellen ,
daß ich mit der Ausführung , die ich vorhin gemacht habe ,
allerdings auf die Aulfinger Versammlung angespielt
habe , aber nicht nur auf die Aulfinger Versammlung , son¬
dern auch auf eine Rede , die Herr Kollege Or . Schofer
nach den Zeitungsnachrichten in einer späteren Versamm¬
lung jetzt vor wenigen Wochen gehalten hat , ich weiß
nicht, in Tauberbischofsheim, in Bruchsal oder in beiden
Orten . Einmal hat er jedenfalls , Bezug nehmend aus
das , was in der Aulfinger Versammlung geschehen ist,

Verantwortlich für den Bericht über die Verband
Druck und Verlag der Ä . Braunschen

gesagt : er würde vorkommendenfalls auch gegen die Vor¬
schriften des Jesuitengesetzes handeln . Speziell in Aul-
fiugen war nach unwidersprochen gebliebenen Zeitungs¬
nachrichten , außerdem nach Bestätigungen , die von ein
zelnen Zeugen gegeben worden sind , der Fall so , daß Herr
Schofer die Frage , ob er bereit sei , auch bewußt gegen ein
bestehendes Gesetz zu handeln , mit „ ja " beantwortet hat.
Das ist es , was ich vorhin gesagt habe.

Die Verwahrungen , die der Herr Kollege Or . Schofer
daran geknüpft hat und das Preisen seiner im übrigen
staatstrenen Gesinnung , welches wir soeben gehört haben,
das alles ist doch nur mit der Einschränkung gemeint, daß
er sich , wenn ein Konflikt zwischen kirchlichen Vorschriften
und Staatsgesetzen vorhanden ist, in jedem einzelnen
Falle zu entscheiden vorbehält , ob die Staatsgesetze gehal¬
ten werden müssen .

Abg . I) r . Schofer (Zentr .) : Ich war in der Aul¬
finger Versammlung , und die Darstellung , wie ich sie ge¬
geben habe , entspricht dem objektiven Sachverhalt . Ich
habe sofort auf die allgemeine Anzapfung hin die Bemer¬
kung hinsichtlich dieses speziellen Falles gemacht , und ich
glaube, daß ich das Recht habe, wenn ich als Jesuit nach
Deutschland zurückkäme , meinen priesterlichen Pflichten
innerhalb des deutschen Vaterlandes als deutscher Staats¬
bürger zu genügen (Abg . Or . Obkircher : Also gegen
das Gesetz zu handeln !) .

Es wird nunmehr zunächst über den Kommissionsan¬
trag , als dem weitgehendsten Antrag , dem Gesetzesvor
schlag der Abgg . Fehrenbach und Genossen die Zustim¬
mung zu erteilen , namentlich abgestinimt.

Dafür stimmen 28 Abgeordnete (Zentrum und Sozial
demokraten) , dagegen 27 (Nationaliberale , Demokraten,
konservative und der Abg . Schmidt -Breiten ) .

Der Gesetzesvorschlag ist somit in der Fassung der An¬
tragsteller angenommen und sind damit sämtliche sonst
hierzu eingebrachte Anträge erledigt .

Hieraus wird abgebrochen .

. Schluß der Sitzung halb zwei Uhr.

* Karlsruhe, 30 . Juli . 38 . öffentliche Sitzung der
Ersten Kammer . Tagesordnung auf Mittwoch ,
den 1 . August 1906 , vormittags halb 10 Uhr :

1 . Anzeige neuer Einläufe .
2 . Zweite Beratung des Berichts der Sonderkommisston für

den Entwurf eines Vermögenssteuergesetzes; Berichterstatter :
(Rheimerat Le Wald .

3 . Beratung der Berichte der Petitionskonimission und zloar
:c. die Petition der ^ Gemeinde Triberg um Gewährung

eines Staatszuschusses zur Erbauung eines Kurhauses
und einer Gewerbeausstellungshalle ; mündlicher Be¬
richt , erstattet von Fabrikdirektor Dewitz ;

K. die Petition des Getverbevereins Waldshut und an¬
derer , die Vergebung der Rheinwasferkräfte betreffend
( B . - Nr . 318 ) ; Berichterstatter : Fabrikdirektor Dewitz .

4 . Beratung der mündlichen Berichte der Kommission für
Eisenbahnen und Straßen und zwar über die Petition

a . der Gemeinden Ziegelhausen und Petersthal um Er¬
bauung einer festen Brücke über den Neckar zwischen
Zicgelhaufen und Schlierbach; Berichterstatter : Kom¬
merzienrat Lenel ;

t>. der Gemeinden Furtwangen , Schönwald, Triberg
um Gewährung eines Staatszuschusses von 427 bIX ) IN .
zum Bau einer elektrischen Bahn von Triberg nach
Furtloangen ; Berichterstatter : Graf von Andlaw ;

e . der Gemeinde Gremmelsbach um Errichtung einer
Eisenbahnhattestellc in Gremmelsbach ; Berichterstatter :
Äbg . Kirsner .

mgen der Zweiten Kammer : I>r . Otto Wallt .
Hofbuchdruckeret Beide in Karlsruhe
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